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|. Editorial .

Der HSI-Report 4/2025 bietet eine Ubersicht tiber die Rechtsprechung des EuGH, des EGMR
und weiterer international relevanter Spruchkérper sowie Uber neue Entwicklungen der
Rechtspolitik im europaischen Arbeits- und Sozialrecht von Oktober bis Dezember 2025. Aus
dem Team der Autor*innen verabschieden wir Hanna Schénlau, LL.M., Rechtsreferendarin am
OLG Rostock. Wir bedanken uns fir die sorgfaltige und fundierte Zusammenstellung der Ver-
fahren vor dem Europaischen Ausschuss fiir Soziale Rechte und der aktuellen Entwicklungen
im internationalen Arbeits- und Sozialrecht.

In der Anmerkung zum EuGH bespricht Prof. Dr. Christina Hie3/, KU Leuven, die wegwei-
sende Entscheidung zur Nichtigkeitsklage Danemarks gegen die MindestlohnRL (Rs. Déne-
mark / EP und Rat, C-19/23). Die Autorin sieht darin eine folgerichtige Weiterentwicklung der
bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs. Als besonders wertvoll flr u.a. Gesetzgebungs-
vorhaben in der EU-Sozialpolitik stuft Hie3/ die Behandlung der im AEUV enthaltenen Aus-
nahmen von der Unionskompetenz flr sozialpolitische Themen ein. Ausfihrlich widmet sich
die Anmerkung auch der Bedeutung flr das deutsche und &sterreichische Recht.

Die EuGH-Ubersicht beinhaltet weitere wissenschaftlich und praktisch {iberaus relevante Ur-
teile. In den Rs. Tomann (C-134/24) und Sewel (C-402/24) bestatigte der Gerichtshof die Nich-
tigkeit von Kiindigungen bei unterbliebenen oder fehlerhaften Massenentlassungsanzeigen
und stellt sich gegen die beabsichtigte Rechtsprechungsanderung der BAG-Senate. Eine un-
terbliebene oder fehlerhafte Massenentlassungsanzeige wird wohl auch zukunftig nicht nach-
geholt werden konnen. Auch die arbeitszeitrechtliche Behandlung von dienstlich veranlassten
Fahrten zu vom Arbeitgeber festgelegten Orten (Rs. STAS-1V, C-110/24) sowie die Behand-
lung von Uberstunden von Richter*innen bei zusétzlicher Aufgabeniibernahme aufgrund un-
besetzter Stellen (Rs. Tribunalul Galati, C-272/24) waren Urteilsgegenstande.

Die EGMR-Anmerkung thematisiert das Urteil in der Rs. Guyvan / Ukraine (Nr. 46704/16),
verfasst von Klaus Lércher, Frankfurt a.M. Es geht um die Verarbeitung von dienstlichen Mo-
biltelefondaten durch den Arbeitgeber. Der Gerichtshof stellt klar, dass es sich dabei um per-
sonenbezogene Daten handelt, die durch das Recht auf Privatsphare geschutzt sind. Die Ent-
scheidung betont — so Lércher — die Bedeutung des Schutzes des Privatlebens in der EMRK
insbesondere hinsichtlich des Beschéaftigtendatenschutzes. Prof. Dr. Ivan Yatskevych, Natio-
nale Universitat Kiew-Mohyla-Akademie, erlautert die einschlagigen Hintergriinde der ukraini-
schen Rechtsordnung und ihrer Integration in den europaischen Rechtsraum.

In den weiteren Verfahren vor dem EGMR geht es u.a. um die Kiindigung einer Arbeitneh-
merin, die zuvor erfolgreich auf Entgeltgleichheit klagte und dabei nach Ansicht des Arbeitge-
bers einen Datenschutzversto beging, indem sie die Vergutungshéhe der Kollegen darlegte
(Rs. Ortega Ortega / Spanien, Nr. 36325/22). Der EGMR starkt aulerdem das Recht von Rich-
ter*innen und Staatsanwalt*innen auf freie Meinungsauf3erung, wenn diese offentlich fir den
Erhalt der verfassungsmafigen Ordnung eintreten (Rs. Danilet / Rumé&nien, Nr. 16915/21).

Der Report schlieBt mit einer Ubersicht zu den aktuellen Entwicklungen im internationalen
Arbeits- und Sozialrecht.

Wir winschen eine anregende Lekture und freuen uns uber Ruckmeldungen an
hsi@boeckler.de.

Die Herausgeber*innen
Prof. Dr. Christina HieRI, Prof. Dr. Daniel Hlava und Dr. Ernesto Klengel

HSI-Report 4/2025 Seite 3


mailto:hsi@boeckler.de

ll. Anmerkung zum EuGH .

Angemessene Mindestlohne in der EU
— Anmerkung zu EuGH v. 11.11.2025 - Rs. C-19/23 — Ddnemark / EP und Rat

von Prof. Dr. Christina Hief3], KU Leuven
Zitiervorschlag: Hiel3l, HSI-Report 4/2025, S. 4.

Die MindestlohnRL (EU) 2022/2041 bleibt Grofiteils in Kraft. Der EUGH hat in seinem Urteil
aber zwei Aspekte der RL zur Festsetzung gesetzlicher Mindestldhne aufgehoben: die ver-
pflichtete Berucksichtigung von vier Kriterien (Kaufkraft, allgemeines Lohnniveau und dessen
Wachstumsrate, sowie Produktivitdtsniveaus und -entwicklungen) und das Verbot, dass Inde-
xierungsmechanismen zu einer Absenkung des gesetzlichen Mindestlohns flihren. Beide As-
pekte verstieRen gegen das Verbot in Art. 153 Abs. 5 AEUV, den Arbeitslohn durch das EU-
Recht zu regeln. Die Tatsache, dass die RL auch Bestimmungen zur Férderung von Tarifver-
tragen enthalt, verstolit weder gegen das Verbot der Regelung des Koalitionsrechts, noch
hatte die RL deshalb auf eine zusatzliche Kompetenzgrundlage gestitzt werden mussen.

1. Sachverhalt

Beinahe drei Jahre mussten Beobachter*innen auf die Entscheidung der GroRen Kammer des
EuGH uber die Nichtigkeitsklage Danemarks gegen die MindestlohnRL (EU) 2022/2041 vom
19.10.2022 warten. Die RL enthalt zwar hauptsachlich Bestimmungen zu gesetzlichen Min-
destldbhnen, die Danemark und das als Streithelfer intervenierende Nachbarland Schweden,
deren Entgeltsystem ausschlieBlich auf Tarifvertrdgen basiert, gar nicht betreffen.' Einige
Bestimmungen beziehen sich hingegen auf alle Mindestldhne, d.h. auch Tarifldhne. Von die-
sen war Danemark, wo die Tariflohnabdeckung bekanntlich knapp unter? bzw. iber® 80% liegt
und der Staat sich traditionell in keiner Weise einmischt, insbesondere Art. 4 der RL ein Dorn
im Auge. Dieser Artikel erklart die Forderung der Tarifbindung namlich effektiv zu einer Auf-
gabe des Staates und verlangt, dass bei einem Wert unter 80% mit den Sozialpartnern an
einem landerspezifischen Aktionsplan gearbeitet wird.

Die Kommission, Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Portugal und
Spanien standen dem Europaischen Parlament und dem Rat bei der Verteidigung der RL als
Streithelfer zur Seite.

Im Januar 2025 wurden die vielbeachteten* Schlussantrage von Generalanwalt Emiliou zum
Fall veroffentlicht, in denen der Generalanwalt aufgrund einer Gberraschend weiten Auslegung

" Nachdem in Zypern seit Januar 2023 ein gesetzlicher Mindestlohn gilt, haben momentan nur noch Danemark, Finnland,
ltalien, Osterreich und Schweden keinen allgemeinen Mindestlohn fiir alle AN. In Belgien gilt im Privatsektor ein ohne be-
sondere gesetzliche Grundlage regelmaRig allgemeinverbindlich erklarter TV.

2 So die Kommission in ihrer Folgenabschatzung (SWD/2020/245 final).

3 So die jingsten Zahlen von ETUI - vgl. Miiller/Schulten, The road to 80% collective bargaining coverage, ETUI Policy Paper
2025.01.

4Vgl. Countouris, ELLJ 2025, 315-322; Schulten/Miiller, Die EU-Mindestlohnrichtlinie vor dem Europaischen Gerichtshof, WSI-
Blog, 24.01.2025, https://www.wsi.de/de/blog-17857-die-eu-mindestlohnrichtlinie-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-
66248.htm (zuletzt abgerufen am 19.01.2026); Langbein, Steht die EU-Mindestlohnrichtlinie vor dem Aus?, A&W Blog,
03.03.2025, https://www.awblog.at/Europa/EU-Mindestlohnrichtlinie-vor-dem-Aus (zuletzt abgerufen am 19.01.2026).
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der Ausnahmebestimmung zum ,Arbeitslohn® in Art. 153 Abs. 5 AEUV eine vollstandige Nich-
tigerklarung der RL empfahl. Dem ist der EuGH in seinem Urteil Giberwiegend nicht gefolgt.

2. Entscheidungsgriinde

Ausgehend vom Grundsatz der begrenzten Einzelermachtigung (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs.
1 und 2 EUV) wird die EU nur innerhalb der Grenzen der Zustandigkeiten tatig, die die Mit-
gliedstaaten ihr in den Vertragen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele tbertragen
haben. In Art. 153 Abs. 1 Buchst. b AEUV hat die EU mit der Befugnis zur Erlassung von RL
im Bereich der ,Arbeitsbedingungen” nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren® eine
besonders breit formulierte Kompetenzgrundlage. Diese wird jedoch eingeschrankt — einer-
seits durch das Bestehen speziellerer Kompetenzgrundlagen, zum Teil im selben Artikel, die
ausdrucklich Einstimmigkeit im Rat verlangen; andererseits durch ausdrickliche Ausnahmen
in Art. 153 Abs. 5 AEUV.

Innerhalb dieses Rahmens wirft die MindestlohnRL (EU) 2022/2041 drei spezifische Fragen
auf, die von Danemark allesamt ins Spiel gebracht wurden. Die ersten beiden betreffen Art.
153 Abs. 5 AEUV, welcher lapidar lautet: ,Dieser Artikel gilt nicht fir das Arbeitsentgelt, das
Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht.” In diesem Sinne argumentier-
ten Danemark und Schweden, dass das Konzept einer RL zu Mindestléhnen an sich schon im
Widerspruch zum ausdrucklichen Ausschluss des ,Arbeitsentgelts” stehe; die Bestimmungen
zur Starkung der Tarifbindung verstielden zusatzlich gegen den Ausschluss von Regelungen
zum ,Koalitionsrecht".

Entsprechend der allgemeinen Formel des EuGH,® dass Ausnahmen im EU-Recht eng aus-
zulegen sind, folgte der EuGH diesem weiten Verstandnis der beiden Ausnahmetatbestande
nicht. Das Element ,Koalitionsrecht” sieht der Gerichtshof als durch die RL gar nicht berthrt
an — hauptsachlich, weil der AEUV allgemein einen deutlichen Unterschied zwischen dem Ko-
alitionsrecht und dem Recht auf Tarifverhandlungen macht.” Beim Element ,Arbeitsentgelt*
griff der EUGH auf seine etablierte (s.u.) Formel zurlick, wonach nur ein ,unmittelbarer Eingriff
des Unionsrechts in die Festlegung der Arbeitsentgelte innerhalb der Union® verboten ist. Ei-
nen solchen sieht der Gerichtshof weder in der Schaffung einer Pflicht zur Férderung von Ta-
rifverhandlungen (Art. 4 der RL) noch im Gebot der Nichtdiskriminierung und der Verhaltnis-
maRigkeit fir Abweichungen und Abzige von gesetzlichen Mindestléhnen (Art. 6 der RL), und
prinzipiell auch nicht in der Verpflichtung zur EinfGhrung von ,erforderlichen Verfahren fir die
Festsetzung und Aktualisierung der gesetzlichen Mindestliéhne® in Art. 5 der RL. Auch das
Erfordernis von im Voraus klar definierten Kriterien und Referenzwerten beanstandete der Ge-
richtshof nicht.

Die konkrete Auflistung von Kriterien, die jedenfalls mitbericksichtigt werden sollten (Kaufkraft,
allgemeines Lohnniveau und dessen Wachstumsrate, sowie Produktivitatsniveaus und -ent-
wicklungen) stellte fur den EuGH hingegen eine verbotene ,Harmonisierung eines Teils der
Bestandteile* der Léhne in den Mitgliedstaaten dar. Dasselbe galt fir die Bestimmung, dass
automatische Indexierungsmechanismen nie zur Absenkung von gesetzlichen Mindestlohnen
fuhren durften. Dementsprechend mussten diese beiden Bestandteile (Art. 5 Abs. 2 und der

5 D.h. mit einfacher Mehrheit im EP und qualifizierter Mehrheit (mindestens 55% der MS, die mindestens 65% der EU-Bevdl-
kerung reprasentieren) im Rat. Vgl. Art. 16 EUV.

6 Dazu Hief3, in: HieRl, EU Labour Law: A Commentary, 2025, Effet utile, 21, 22.

7 Als starksten Beweis dafir sieht der EuGH die Kompetenz der EU zur Regelung der ,Vertretung und kollektive Wahrnehmung
der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, einschlieBlich der Mitbestimmung® in Art. 153 Abs. 1 Buchst. f AEUV an,
unter dem die EU (bei Einstimmigkeit im Rat) It. EuGH auch das Recht auf Tarifverhandlungen regeln kann. Wie unten
ausgeflihrt, bedeutet dies aber noch nicht, dass diese Kompetenzgrundlage fir die MindestlohnRL 2022/2041 benutzt hatte
werden miissen.
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Verweis danach in Abs. 1, sowie der Satzteil ,sofern die Anwendung dieses Mechanismus
nicht zu einer Senkung des gesetzlichen Mindestlohns fihrt“ in Abs. 3 der RL) auch aufgeho-
ben werden.

Die dritte und letzte die Frage betraf schliel3lich Zweifel an der konkreten Kompetenzgrund-
lage, auf der die RL erlassen wurde. Hier bestatigt der EuGH, dass Fragen der Entlohnung,
soweit ihre Regulierung nicht nach Art. 153 Abs. 5 AEUV verboten ist, unter den Begriff der
LArbeitsbedingungen® fallen und die RL daher korrekt auf Art. 153 Abs. 1 Buchst. b AEUV
gestitzt wurde. Mallnahmen zur Starkung der Tarifbindung, wie sie insbesondere in Art. 4 der
RL verlangt werden, ,kénnen“ zwar prinzipiell in den Bereich ,Vertretung und kollektive Wahr-
nehmung der Arbeithehmer- und Arbeitgeberinteressen einschliellich der Mitbestimmung*
i.S.v. Art. 153 Abs. 1 Buchst. f AEUV fallen, der Einstimmigkeit im Rat verlangt und daher nicht
ohne Danemark und Schweden aktiviert werden konnte. Im Rahmen der vorliegenden RL ist
die Verpflichtung zum Ergreifen derartiger Mal3nahmen jedoch nur ,ein Mittel zur Erreichung
des Hauptziels“ der RL. Da Unionsrechtsakte nach standiger Rechtsprechung nur ausnahms-
weise gleichzeitig auf mehrere Rechtsgrundlagen zu stitzen sind (namlich wenn sie mehrere
Zielsetzungen verfolgen, die untrennbar miteinander verbunden sind, ohne dass eine von
ihnen ein Nebenaspekt der anderen ist), war in diesem Fall das zusatzliche Heranziehen von
Art. 153 Abs. 1 Buchst. f AEUV nicht notwendig.

Mit diesem Urteil wird zum ersten Mal in der drei Jahrzehnte wahrenden Geschichte des
AEUV-Titels zur Sozialpolitik® eine darauf gestitzte RL fiir zumindest teilweise kompetenzwid-
rig erklart. Das gab dem EuGH Gelegenheit, eine Reihe zentraler Fragen zu klaren, die bisher
von verschiedener Seite unterschiedlich beantwortet wurden.®

In Bezug auf Art. 153 AEUV hatte die europaische Rechtsprechung sich bisher fast aus-
schlieBlich zum Element ,Arbeitsentgelt in Abs. 5 geaulRert. Dabei war der hauptsachliche
Befund, dass auch Bestimmungen, die sehr konkrete Auswirkungen auf das Arbeitsentgelt
zahlreicher Arbeitnehmer*innen haben, zulassig sein konnen. Dies v.a. dann, wenn solche
Bestimmungen inharenter Bestandteil der Effektivitat einer Rechtsnorm sind, die korrekt auf
Basis von Art. 153 Abs. 1 Buchst. b AEUV verabschiedet wurde. Dazu gehért insbesondere
das Gebot der Gleichbehandlung (auch) in Bezug auf das Arbeitsentgelt — wie etwa zwischen
Arbeitnehmer*innen mit befristeten und unbefristeten Vertragen'® sowie zwischen Teil- und
Vollzeitarbeitskraften.! Dasselbe gilt, wenn derartige Bestimmungen auf andere Kompetenz-
grundlagen gestutzt sind — wie etwa die Entsende-RL 96/71/EG sowie deren Reform, die beide
auf Basis von Art. 56 AEUV verabschiedet wurden.?

Bereits in diesen friheren Entscheidungen entwickelte der EuGH die Formel, wonach Art. 153
Abs. 5 AEUV nur ,unmittelbare Eingriffe des Unionsrechts in die Festlegung der Arbeitsent-
gelte innerhalb der Union“ verbietet. Wie wenig Konkretes aus dieser Formel im Endeffekt
abgeleitet werden kann, zeigt sich schon daran, dass diese auch von Generalanwalt Emiliou

8 Dieser wurde zunachst mangels Zustimmung des Vereinigten Kénigreichs 1992 als separates Abkommen dem Vertrag von
Maastricht als Anhang beigefligt; finf Jahre spater dann als regularer Bestandteil in den Vertrag von Amsterdam aufge-
nommen.

9Vgl. etwa MHdB ArbR/Klumpp, 6. Aufl. 2025, § 227 Tarifvertrag und Europarecht, Rn. 3-6; MHdB ArbR/Krause, 6. Aufl. 2025,
§ 61 Staatlicher Mindestlohn, Rn. 11, sowie jeweils angefihrte Literatur.

10 EuGH v. 13.09.2007 — C-307/05 — Del Cerro Alonso, Rn. 39-46, und v. 15.04.2008 - C-268/06 — Impact, Rn. 122, 129.

" EuGH v. 10.06.2010 — C-395/08 und C-396/08 — Bruno, Rn. 36-39.

12 EuGH v. 08.12.2020 - C-620/18 — Ungarn / EP und Rat, Rn. 86-95. Ausflihrlicher zu weiteren Beispielen etwa in der Ar-
beitszeitrsp. s. HieBl, in: HieRl, EU Labour Law: A Commentary, 2025, Art. 153 TFEU88, 91.

HSI-Report 4/2025 Seite 6



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005CJ0307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0268
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0620

in seinen Schlussantragen zitiert wurde, der bekanntlich zu ganzlich anderen Schlussfolgerun-
gen bezglich der Grenze des Zulassigen kam. Auch das Konzept der ,Harmonisierung eines
Teils der Bestandteile* des Arbeitsentgelts, das der EuGH in dieser friheren Rechtsprechung
entwickelt hatte und bei der Aufhebung von Teilen von Art. 5 der RL zitierte, passt genauge-
nommen nicht wirklich zu diesen Bestimmungen. In diesen ging es ja gar nicht um Entgeltbe-
standteile, sondern um Aspekte, die bei der Festsetzung (des Gesamtbetrags) gesetzlicher
Mindestldhne mitberlcksichtigt hatten werden missen.

Dennoch ergibt sich die nunmehrige Entscheidung des Gerichtshofs folgerichtig aus den Vor-
entscheidungen, wenn man sich die traditionell stark teleologische Ausrichtung der EuGH-
Rechtsprechung vor Augen halt. Diesbezlglich hat schon die Grolde Kammer in der Entschei-
dung Impact festgehalten, dass der Grund fir die Ausnahmeregelung fir ,Arbeitsentgelt® darin
liegt, ,dass die Festsetzung des Lohn- und Gehaltsniveaus der Vertragsautonomie der Sozi-
alpartner auf nationaler Ebene und der Zustandigkeit der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet
unterliegt”. Daraus lasst sich ableiten, dass die EU die Freiheit der nationalen Lohnfestsetzung
nicht auf eine Weise einschranken darf, die die betreffenden Akteure daran hindert, eine un-
abhangige Lohnpolitik zu verfolgen — unter Umstanden auch im Zeichen der Wettbewerbsfa-
higkeit des heimischen Arbeitsmarktes.'® Gleichbehandlungsbestimmungen haben hingegen
keinen bestimmenden Einfluss auf das allgemeine Lohnniveau bzw. die allgemeine ,Flexibilitat
nach unten“ im betreffenden Mitgliedstaat — und dasselbe gilt im Wesentlichen fur die meisten
Bestimmungen der MindestlohnRL. Genau dieser Aspekt blieb in der Argumentation des Ge-
neralanwalts, flr den die konkreten Auswirkungen der Einzelbestimmungen scheinbar keine
Rolle spielten,™ lberraschend unterberiicksichtigt. Insbesondere die Aufhebung der Bestim-
mung, wonach Indexierungsmechanismen nicht zu einer Absenkung der Mindestldhne flihren
durfen, durch den EuGH erscheint in diesem Licht konsequent. Bei den vier verpflichtenden
Kriterien in Art. 5 Abs. 2 MindestlohnRL kénnte man durchaus diskutieren, ob der Zweck der
Ausnahme des Arbeitsentgelts von der Regulierung durch die EU dadurch wirklich gefahrdet
ware — immerhin hatten die Mitgliedstaaten ja frei entscheiden kdénnen, in welcher Weise diese
bertcksichtigt werden, und ob andere Kriterien eventuell eine prominentere Rolle erhalten.
Dennoch hatten die Mitgliedstaaten den Kriterien nach dem effet utile-Grundsatz wohl eine
zumindest nicht ganzlich vernachlassigbare Rolle zuteilen miussen, wodurch die Freiheit der
Lohnpolitik letztlich doch in gewissem Male eingeschrankt ware.

Zur Rechtssetzungsbefugnis der EU auf dem Gebiet des kollektiven Arbeitsrechts hatte der
EuGH sich bisher nur ganz ausnahmsweise und héchstens am Rande ge&ufert.'> Umso er-
freulicher ist die Deutlichkeit, mit der der EUGH nunmehr einige der zentralen Fragen beant-
wortet. Art. 153 Abs. 5 AEUV betrifft demnach ausschlief3lich das Koalitionsrechti.e.S.; Fragen
der Tarifbeziehungen kdnnen prinzipiell auf Basis von Art. 153 Abs. 1 Buchst. f AEUV geregelt
werden. Dies erfordert freilich eine — in der Praxis wenig realistische'® — einstimmige Entschei-
dung im Rat.

13 Die nicht nur in den neuen MS zentral die Lohnpolitik bestimmt, sondern etwa auch in Hochlohnl&dndern wie Belgien (s. das
Lohnnormgesetz v. 26.07.1996) oder den Niederlanden (Art. 14 Abs. 5 der Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
v. 27.11.1968).

14 Schlussantrége des GA Emiliou v. 14.01.2025 — C-19/23 — Dédnemark / EP und Rat.

15 So enthélt das Urteil in der vielzitierten Rs. Laval (EuGH v. 18.12.2007 — C-341/05) in Rn. 88 eine Bemerkung dazu, dass
nicht jegliche Auswirkungen der Unionsgesetzgebung auf das Streikrecht verboten sind. In Rn. 13 von Epitropos tou Eleg-
ktikou Synedriou (EuGH v. 19.12.2012 — C-363/11) wurde dem EuGH die Frage vorgelegt, ob unionsrechtliche Gleichbe-
handlungsbestimmungen auf bezahlte Freistellung fiir gewerkschaftliche Tatigkeiten anwendbar sind. Diese blieb wegen
Unzulassigkeit des Vorabentscheidungsersuchens unbeantwortet.

16 Tatsachlich hat der EU-Gesetzgeber keine der Kompetenzen in Art. 153 AEUV, die Einstimmigkeit erfordern (wozu neben
Tarifbeziehungen und Mitbestimmung insb. Fragen der sozialen Sicherheit und des Beendigungsrechts gehdren), jemals
benutzt. Die Kommission hat hierzu auch nie einen Vorschlag vorgelegt. Einstimmigkeit im Rat konnte allerdings in aufler-
halb von Art. 153 AEUV gelegenen Fragen ausnahmsweise erreicht werden — insb. bei Gleichbehandlungsthemen, die
auBerhalb der Gendergleichbehandlung auf Art. 19 Abs. 1 AEUV gestltzt werden miissen (s. GleichbehandlungsrahmenRL
2000/78/EG und — sogar mit Zustimmung von mittlerweile 27 MS — RL (EU) 2024/1499 (iber Standards fiir Gleichbehand-
lungsstellen).
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Unter Umstanden noch viel wichtiger fur kiinftige EU-Gesetzgebung sind die Aussagen der
Entscheidung zum fehlenden Erfordernis einer zusatzlichen Kompetenzgrundlage. Zwar ist die
Feststellung, dass EU-Gesetzgebung nur ausnahmsweise auf mehr als eine Rechtsgrundlage
gestitzt werden muss, keineswegs neu. Dies ist nur bei relativ gleichrangiger Bedeutung der
Zielsetzungen, die durch verschiedene Kompetenztatbestande verkérpert sind, flr den
Rechtsakt erforderlich—. Dienen alle Bestimmungen des Rechtsakts letztlich der Verwirkli-
chung eines Hauptziels, und ist die Bedeutung anderer Regelungsziele im Vergleich dazu
,Zweitrangig®, ,mittelbar* oder ,nebensachlich®,'” ist der Rechtsakt nur auf eine Kompetenz-
grundlage zu stitzen.' Dennoch scheint gerade die Gesetzgebung im Rahmen der EU-Sozi-
alpolitik oft von einer gewissen Nervositat gepragt, wodurch alle Berihrungspunkte mit ande-
ren Aspekten von Art. 153 AEUV gescheut werden. Das jlungste Paradebeispiel daflr ist wohl
die PlattformarbeitsRL,"® deren Art. 5 Abs. 3 aufgrund von kompetenzrechtlichen Bedenken?°
sozial-, straf- und steuerrechtliche Verfahren vom Anwendungsbereich der vermuteten Arbeit-
nehmer*innen-Eigenschaft ausnimmt. Dabei ware die Betroffenheit der anderen Rechtsberei-
che hier geradezu Uberdeutlich ein reiner Nebenaspekt, der die Effektivitat der Rechtsvermu-
tung bedeutend erhoht hatte.?!

Darum ist die konkret auf Art. 153 AEUV bezogene Bestatigung des EuGH besonders wertvoll.
Die Starkung der Tarifbindung ist namlich gerade kein absolut nebensachlicher Bestandteil
der MindestlohnRL,? aber sehr wohl ,zweitrangig“ in dem Sinne, dass sie im Rahmen der RL
einzig in dem Male gefragt ist, als dies der Verwirklichung des Hauptziels (angemessene
Mindestlohne) dient. Das vorliegende Urteil kann daher kiinftig sicherlich zum Grolenschluss
herangezogen werden, wenn bei oft deutlich untergeordneten RL-Bestimmungen Unsicher-
heiten bzgl. der Uberschneidung mit anderen Kompetenzgrundlagen bzw. Ausnahmen beste-
hen.

4. Bedeutung fiir das Europarecht und die Rechtsentwicklung in den Mitgliedstaaten

So ziemlich alle Kommentare zum laufenden Verfahren und zum Urteil betonen den wegwei-
senden Charakter der Entscheidung fur die Zukunft der sozialpolitischen Gesetzgebung in der
EU.2 Abgesehen von der herausragenden symbolischen Bedeutung der RL im Rahmen der
Saule sozialer Rechte?* hat auch kein anderes Urteil bisher derart deutliche Aussagen Uber
verschiedene Komponenten von Art. 153 AEUV getroffen. Dies erhoéht die Vorhersehbarkeit
der Beurteilung der Rechtmafigkeit zuklnftiger Initiativen signifikant und ermutigt wohl auch
Gesetzgebungsvorhaben, die einzelne Aspekte von Art. 153 AEUV untergeordnet berthren.

7 EuGH v. 20.04.2023 — C-348/22 - Autorita Garante della Concorrenza, Rn. 53.

18 \/gl. auch die vom EuGH explizit zitierten Rs. v. 19.07. 2012 — C-130/10 — Parlament / Rat, Rn. 43 f., sowie v. 20.11.2018 -
C-626/15 und C-659/16 — Kommission / Rat, Rn. 77 f.

19RL (EU) 2024/2831.

20 Dazu Sutterer-Kipping, in: Hiel, EU Labour Law: A Commentary, 2025, Art. 5 PFWD, 704, 720.

21 Immerhin zeigt die Praxis in verschiedenen Landern, dass Sozialversicherungskdrper, Steuerdmter und Staatsanwaltschaf-
ten eine zentrale Rolle in den ,groflen” Fallen zur Klassifizierung von Plattformbeschaftigten spielen. Dazu naher Hief3), in:
Sutterer-Kipping, Commentary on the Platform Work Directive, 2026 (in Kiirze erscheinend), Art. 4 Rn. 14, Art. 5 Rn. 24,

22 \/gl. Ratti, The Court of Justice’s Interpretation of the Adequate Minimum Wages Directive: Competence, Collective Auton-
omy, and the Limits of EU Social Policy, Global Workplace Law & Policy Blog, 18.12.2025, https:/legal-
blogs.wolterskluwer.com/global-workplace-law-and-policy/the-court-of-justices-interpretation-of-the-adequate-minimum-
wages-directive-competence-collective-autonomy-and-the-limits-of-eu-social-policy/ (zuletzt abgerufen am 15.01.2026).

2 Vgl. Selberg/Sjédin, The Adequate Minimum Wage Directive Decision: A Remembrance Day Ruling, Global Workplace Law
& Policy Blog, 10.11.2025, https://legalblogs.wolterskluwer.com/global-workplace-law-and-policy/the-adequate-minimum-
wage-directive-decision-a-remembrance-day-ruling/ (zuletzt abgerufen am 15.01.2026).

24 Dazu etwa Felten, DRAA 2024, 84, 89.
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Konkret bedeutet die Entscheidung naturlich, dass die in vielen Landern ins Stocken geratene
Umsetzung der RL — die grundsatzlich bis 15.11.2024 fallig war — jetzt beschleunigt fortzuset-
zen ist. Vernunftigerweise hat die Kommission keine konkreten Schritte zur Einleitung von
Vertragsverletzungsverfahren vorgenommen, solange die Sache beim EuGH anhangig war.
Die bisherigen Malinahmen zur Umsetzung — bzw. deren Fehlen — in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten werden aber insbesondere vom dem Europaischen Gewerkschaftsbund verbun-
denen Forschungsinstitut ETUI laufend beobachtet. Laut der jingsten Ubersicht® hatten im-
merhin 19 Mitgliedstaaten die RL schon vor Veréffentlichung des Urteils umgesetzt und/oder
das nationale Recht richtlinienkonform erklart. In seiner Analyse beschreibt Miiller’® neun Mit-
gliedstaaten als ,Frontrunner®, die die RL zum Anlass fiir eine seriése Uberarbeitung des Min-
destlohnsystems genommen haben. Die anderen zehn, zu denen auch Deutschland und Os-
terreich gehdren, haben die RL minimalistisch bzw. durch simple Konformitatserklarung um-
gesetzt.?’

Ein Kommentar von Miller und Schulten®® veranschaulicht die angesichts der Regelungs-
technik einigermalien erstaunliche Tatsache, dass die wohl greifbarste Auswirkung der RL in
Europa die erhéhte Aufmerksamkeit fir die sog. ,Kaitz-Kriterien® ist. Danach werden als Re-
ferenzgrofe fir angemessene Mindestléhne 50% des Durchschnitts- bzw. 60% des Median-
lohns herangezogen. Dabei empfiehlt die RL diese Referenzwerte nur beispielhaft und Iasst
stattdessen auch andere ,auf internationaler Ebene Ubliche® oder ,auf nationaler Ebene ver-
wendet(e)“ Werte zu (s. Art. 5 Abs. 4). Laut der im Beitrag angeflihrten Tabelle haben von
den 22 Landern mit gesetzlichem Mindestlohn 17 bereits Referenzwerte festgelegt; 16 davon
nehmen Bezug auf den Durchschnitts- und/oder Medianlohn, wobei die Mehrheit auch genau
die Schwellen von 50% bzw. 60% verwendet.

5. Bedeutung fiir das deutsche Recht

Fur Deutschland bedeutet das Urteil, dass die Zweifel an der Erklarung im Bundesgesetz-
blatt,?° wonach fiir die RL kein konkreter Umsetzungsbedarf bestehe, an praktischer Relevanz
gewinnen.

Der Erklarung ging ein Schreiben des damaligen Bundesarbeitsministers an die Vorsitzende
der Mindestlohnkommission (MLK)* voran, wonach die MindestlohnRL dann hinreichend um-
gesetzt sei, wenn die MLK eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 60% des Brut-
tomedianlohns anstrebe. In diesem Sinne wurde § 2 Abs. 1 Buchst. a der MLK-Geschaftsord-
nung vom 21.01.2025 wie folgt formuliert:

,Die Mindestlohnkommission orientiert sich zur Festsetzung des Mindestlohns nach § 9
Absatz 2 MiLoG im Rahmen einer Gesamtabwagung nachlaufend an der Tarifentwick-
lung sowie am Referenzwert von 60% des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschaftigten
nach Artikel 5 Absatz 4 sowie an den Kriterien nach Artikel 5 Absatz 2 der EU-Richtlinie
Uber angemessene Mindestlohne in der Europaischen Union (EU-Mindestlohnrichtlinie),

25 etui.org, Minimum wage regimes and collective bargaining in the EU, https://www.etui.org/minimum-wage-regimes-and-col-
lective-bargaining-eu (zuletzt abgerufen am 15.01.2026).

26 Muiller, Here comes the sun: The formal transposition and political impact of the European Directive on Adequate Minimum
Wages in the EU, ETUI Report 2025.04, 40 ff.

27 |bid., 27 ff.

28 Muller/Schulten, After Landmark EU Court Judgement: The EU Minimum Wages Directive Is Alive and Kicking, Social Eu-
rope, 20.11.2025, https://www.socialeurope.eu/after-landmark-eu-court-judgement-the-eu-minimum-wages-directive-is-
alive-and-kicking (zuletzt abgerufen am 15.01.2026).

29 Bekanntmachung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Ok-
tober 2022 (iber angemessene Mindestléhne in der Europaischen Union, BGBI. 2024 | Nr. 313.

30 Heil, Brief des Bundesministers flir Arbeit und Soziales an die Vorsitzende der Mindestlohnkommission vom 09.09.2024,
Berlin.
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um die in § 9 Absatz 2 Satz 1 MiLoG und Artikel 5 Absatz 1 der EU-Mindestlohnrichtlinie
genannten Ziele zu erreichen.”

Aus EU-rechtlicher Sicht spricht wohl wenig dagegen, die Umsetzung im Rahmen der Ge-
schéaftsordnung der MLK vorzunehmen, solange dies daflr sorgt, dass Verfahren, Kriterien
und Referenzwerte tatsachlich bei der Festsetzung des Mindestlohns berticksichtigt werden.
Dies scheint auch der Fall zu sein, denn Ende Juni 2025 empfahl die MLK eine Erhéhung zum
01.01.2026 auf 13,90 € und zum 01.01.2027 auf 14,60 € — was zwar unter 60% des Median-
lohns bleibt, aber diesem Ziel naher ist, als dem deutlich niedrigeren Wert, der sich aus einer
nachlaufenden Anpassung an die Tarifentwicklung ergeben hatte.3' Aus nationalrechtlicher
Perspektive wird jedoch vertreten, dass das Bestimmtheitsgebot des Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG
eine Anpassung der gesetzlichen Grundlage in § 9 Abs. 2 MiLoG erfordern wiirde, der weiter-
hin einzig von einer nachlaufenden Orientierung an der Tarifbindung spricht. Vereinzelt wurde
sogar argumentiert, dass § 9 Abs. 2 MiLoG die Berulcksichtigung zuséatzlicher Kriterien (neben
der Tarifentwicklung) gar nicht erlaube und die gegenwartige Geschaftsordnung somit nichtig
sei.®? Ob dies zutrifft, ist mit Blick auf den Wortlaut und die Systematik von § 9 Abs. 2 MiLoG
wohl fraglich. Dieser erdffnet schlieRlich eine Gesamtabwagung und damit ein gerichtlich nicht
Uberprifbares Ermessen, dessen Ausibung durchaus durch die Geschaftsordnung gelenkt
werden kann.

In jedem Fall bedeutet das Urteil und die darin vorgenommene Aufhebung von Art. 5 Abs. 2
der RL, dass die Verweisung danach in der MLK-Geschaftsordnung gegenstandslos wird. Da
der Fokus effektiv ohnehin eher auf dem weiterhin gultigen Referenzwert von 60% des Medi-
anlohns zu liegen scheint, ist fraglich, ob dadurch fur die Praxis gro3e Unterschiede zu erwar-
ten sind.

Zur Umsetzung von Art. 4 der RL* wurde die Erstellung eines Nationalen Aktionsplans zur
Forderung von Tarifverhandlungen bereits durch die Sozialpartnerkonsultation vom 17.07.-
15.08.2025 in die Wege geleitet.>* Hier bedeutet das Urteil des EuGH lediglich, dass die Bun-
desregierung auf dieser Basis nun auch tatsachlich — wie angekindigt — einen Aktionsplan
beschlieRen und bis Ende 2025 an die Kommission weiterleiten muss.

6. Bedeutung fiir das 6sterreichische Recht

Angesichts der Osterreichischen Spitzenreiterrolle bei der tariflichen Abdeckung® ergibt sich
bei der Forderung der Tarifbindung kein unmittelbarer Handlungsbedarf und in absehbarer Zeit
sicherlich keine Notwendigkeit, einen Aktionsplan aufzustellen. Art. 4 der RL kdnnte aber hel-

31 Picker, RdA 2025, 269, 277.

32 |bid., 281 f., 285 ff. Der Autor sieht dariiber hinaus in jeder unionskonformen Umsetzung von Art. 5 der RL einen wohl
ungerechtfertigten Eingriff in die Tarifautonomie (Art. 9 Abs. 3 GG) und die Vertrags- und Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG):
s. 275 ff. Annliche Bedenken finden sich bei Pant, RdA 2025, 104, 115 ff.

33 Die Tarifbindung lag 2024 It. Statistischem Bundesamt bei 49% und damit weit unter dem in Art. 4 angegebenen Ziel von
80%. Die auRerst verschiedenen Malinahmen, die zur Starkung der Tarifbindung genommen werden kdnnten, werden etwa
von Seiwerth, NZA 2025, 137 ff. besprochen.

34 Stellungnahmen abrufbar unter https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Aktionsplan-Tarifverhandlungen/aktionsplan-
tarifverhandlungen.html. i

3 Lt. der Folgenabschatzung der Kommission (SWD/2020/245 final) steht Osterreich mit seinen 98% in Europa an erster
Stelle. Andere Statistiken berticksichtigt in Italien auch die ,indirekte” Abdeckung aller Arbeitsverhéltnisse durch die Rspr.,
die bei der Bestimmung eines angemessenen Lohnes auf TV zurlickgreift, und/oder in Belgien den allgemein verbindlich
erklarten Mindestiohn-TV Nr. 43 — wodurch diese Lander dann auf 100% stehen und Osterreich ,nur* den 2. oder 3. Platz
einnimmt.
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fen, politischen Forderungen nach der Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschafts-
kammer entgegenzutreten, die vermutlich zu einer schlagartigen Abnahme der Tarifbindung
fuhren wirde.3®

Gesetzgeberisch wurden auch in Osterreich keine speziellen Manahmen getroffen — bis auf
die deklaratorischen Erganzungen in einigen Gesetzesnovellen, wonach das betreffende Ge-
setz u.a. der Umsetzung der MindestlohnRL dient (so etwa der Entwurf von § 382 Z. 29 des
Vergaberechtsgesetzes 2026). Auf untergesetzlicher Ebene wurde etwa zwecks Umsetzung
von Art. 10 der RL* die Statistik Austria mit der Erstellung des Berichts beauftragt. Dieser
Bericht®® verweist auch auf eine ministerielle Arbeitsgruppe unter Beiziehung der Sozialpart-
ner, die den Schwellenwert zur Abgrenzung von Niedrigldhnen mit zwei Drittel des Median-
lohns festgelegt hat.

In der Literatur vertritt die herrschende Meinung durchaus, dass bei nicht durch Tarifvertrage
festgesetzten Lohnuntergrenzen die Bestimmungen der RL zu gesetzlichen Mindestlohnen zur
Anwendung kommen und dementsprechend Kriterien und Referenzwerte erforderlich waren.
Dabei wird vor allem auf die Mindestlohntarife (etwa fiir Heimarbeit oder Hausangestellte) und
das Lehrlingseinkommen verwiesen, die allesamt strikt subsidiar sind®® und durch das Bun-
deseinigungsamt festgesetzt werden. Dieses handelt zwar auf Antrag von tarifvertragsfahigen
Kdrperschaften und ist auch — ahnlich wie die deutsche MLK — jeweils zur Halfte auf Vorschlag
beider Seiten der Sozialpartnerschaft besetzt; die Mitglieder handeln jedoch nicht als Vertre-
ter*innen dieser Organisationen, wodurch die Beschllisse wohl auch nicht als Tarifvertrag gel-
ten konnen.*® Auch beim Schutz vor unrechtmafRigen Eingriffen Dritter und des Verhandlungs-
partners (Art. 4 Buchst. ¢ und d sowie Art. 12 der RL) wird zum Teil Umsetzungsbedarf gese-
hen — allenfalls zur Klarstellung und Verdeutlichung.*!

Bisher hat es keine Reformen in diesem Sinne gegeben; weder das Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG)*2 noch die Geschaftsordnung des Bundeseinigungsamtes enthalten einen vorherseh-
baren Rahmen mit festgelegten Referenzwerten fir die Festsetzung von Lohnuntergrenzen.
Das Urteil des EuGH durfte der Diskussion, ob ein solcher erforderlich ware, verstarkte Dring-
lichkeit verleihen.

36 Dazu Brameshuber, ZAS 2024, 237.

37 Zu deren Notwendigkeit vgl. Glassner/Hofmann, Austria, in: Miiller (Hrsg.), Collective bargaining and minimum wage regimes
in the European Union. The transposition of the EU Directive on Adequate Minimum Wages in the EU27, ETUI 2025, 7.

38 Bericht zum Artikel 10 der EU-Mindestlohnrichtlinie. Abrufbar unter https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:58bad9a9-
3540-4dda-b879-979a62f6274c/Bericht Mindestlohnrichtlinie.pdf.

39 Etwa bestimmt § 22 Abs. 3 ArbVG, dass die Festsetzung eines Mindestlohntarifs nur dann zuléssig ist, wenn TV-fahige
Korperschaften auf AG-Seite nicht bestehen. Beim Lehrlingseinkommen ist Voraussetzung, dass kein TV besteht (§ 26
Abs. 1 ArbVG).

40 Vqgl. Grillberger, WBI 2023, 73, 77; Dullinger, ZAS 2024, 23 ff.; RuBegger, DRdA 2024, 12 ff.; a.A. Maska, ASoK 2025, 2 ff.

41 Dullinger, ZAS 2024, 23, 25, 27.

42 Abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008329.
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lll.  Anmerkung zum EGMR

Telekommunikationsdaten von Beschaftigten unterliegen als personenbezo-
gene Daten dem Schutz von Art. 8 EMRK

— Anmerkung zu EGMR v. 06.11.2025 — Nr. 46704/16 — Guyvan / Ukraine

von Klaus Lércher, Frankfurt a.M.
Zitiervorschlag: Lorcher, HSI-Report 4/2025, S. 12.

mit Hinweisen zur Bedeutung der Entscheidung flr das ukrainische Recht (unter Abschnitt
5.)!

von a.o. Prof. Dr. Ivan Yatskevych, Nationale Universitat Kiew-Mohyla-Akademie
Zitiervorschlag: Yatskevych, HSI-Report 4/2025, S. 17.

Telekommunikationsdaten von Beschéftigten stehen unter dem Schutz von Art. 8 EMRK. Die
Verneinung ihres Charakters als ,personenbezogene Daten® stellt eine Verletzung dar.

1. Sachverhalt

Der Fall betrifft die Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit einem vom Arbeitgeber
bezahlten Mobiltelefon.

Der Beschwerdeflihrer hatte urspringlich sein privates Mobiltelefon auch als Arbeithnehmer
benutzt. Der Arbeitgeber hatte spater die (Kosten fir die) Handy-Nummer ,libernommen®, je-
doch fur den Gebrauch verschiedene Vorgaben festgelegt (insbesondere Modalitaten der Kos-
tenerstattung im Fall privater Nutzung). Da die Telefonrechnungen des Beschwerdeflhrers flr
den Arbeitgeber darauf hindeuteten, dass er wahrend seiner Zeiten am Arbeitsplatz internati-
onale Roamingdienste auf seinem Diensttelefon genutzt hatte, wurde eine interne Untersu-
chung eingeleitet. Im Rahmen dieser Untersuchung forderte der Arbeitgeber im Jahr 2015 den
Mobilfunkbetreiber auf, ihm detaillierte Informationen Gber bestimmte Anrufe vom Mobiltelefon
des Beschwerdefuhrers zu tGbermitteln. Der Betreiber stellte diese Informationen zur Verfu-
gung, die folgende Angaben zu den Verbindungen enthielten:

- Datum und Uhrzeit der Verbindung,

- ob es sich um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelte,

- die fur die Roamingdienste genutzte auslandische Telefongesellschaft,

- das Land, in dem die Roamingdienste genutzt wurden,

- die Telefonnummer, zu der oder von der aus die Verbindung mit dem Mobiltelefon des
Beschwerdefluhrers hergestellt wurde,

- ob es sich um einen Sprachanruf oder eine Textnachricht handelte, sowie

- die Dauer der Anrufe.

1 Aus dem Englischen (ibersetzt von Antonia Seeland, Hugo Sinzheimer Institut fir Arbeits- und Sozialrecht (HSI).
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Eine Klage des Beschwerdefiihrers gegen seinen Arbeitgeber? blieb letztlich erfolglos, da die
Instanzgerichte und abschliellend auch der Oberste Gerichtshof feststellten, dass die fragli-
chen Informationen Uber die vom Diensthandy des Beschwerdefiihrers genutzten internatio-
nalen Roamingdienste keine personenbezogenen Daten darstellten.

Unter Berufung auf Art. 8 EMRK riigt der Beschwerdeflihrer mit der vorliegenden Menschen-
rechtsbeschwerde, dass die Gerichte sein Recht auf Privatsphare im Zusammenhang mit der
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch seinen Arbeitgeber nicht geschutzt hat-
ten.

2. Entscheidungsgriinde

1.1.  Zur Zulassigkeit

Die Regierung rugte vor allem die Nichterschopfung des innerstaatlichen Rechtswegs, weil
der Beschwerdefihrer nur gegen den Arbeitgeber, nicht jedoch auch gegen den Betreiber vor-
gegangen sei (Rn. 23). Der Gerichtshof weist darauf hin, dass die Regierung nicht erlautert
habe, wie sich die Beteiligung auf die Entscheidung hatte auswirken kdnnen, insbesondere
nachdem der Betreiber als Drittintervenient beteiligt worden war (Rn. 25). Dieser Einwand
wurde also zurtickgewiesen (Rn. 26).

1.2. Zur Begriindetheit

Zunachst prift der EGMR die Anwendbarkeit von Art. 8 EMRK. Generell bekraftigt der Ge-
richtshof, dass der Begriff ,Privatleben” ein weit gefasster und sich weiterentwickelnder Begriff
sei, der Uber die Privatsphare einer Person hinausgehe und in gewissem Male auch ihre In-
teraktionen im offentlichen und beruflichen Umfeld umfasse.® Der Begriff ,Privatleben“ um-
fasse u.a. Informationen Uber den Aufenthaltsort einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt
(Rn. 30).4

Konkret verweist er auf den personlichen Charakter der Daten, wie beispielsweise den Aufent-
haltsort des Beschwerdeflihrers in einem bestimmten Land zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Diese Informationen sowie Informationen Uber die Empfanger*innen seiner Anrufe konnten
somit als seine personenbezogenen Daten charakterisiert werden (Rn. 31), wodurch der An-
wendungsbereich von Art. 8 EMRK eroffnet war (Rn. 32).

Zur Prifung einer Verletzung von Art. 8 EMRK stellt der Gerichtshof zunachst die allgemeinen
Priifungsgrundsatze dar. Zunachst stellt er fest, dass es sich hier wegen der Auseinander-
setzung zwischen privatem Arbeitgeber und (s)einem Beschéaftigten nicht um die (negative)
Verpflichtung des Staates, eine Verletzung zu unterlassen, handele (Rn. 33). Dennoch kdnne
es positive Verpflichtungen (vergleichbar mit ,Schutzpflichten®) geben, die mit der wirksamen
Achtung des Privat- oder Familienlebens verbunden seien. Diese Verpflichtungen kdnnten die
Verabschiedung von MalRnahmen erfordern, die die Achtung des Privatlebens auch im Bereich
der Beziehungen zwischen Einzelpersonen gewahrleisten sollen. Der Staat kdnne somit in die

2Vor dem Hintergrund der Klageeinreichung in einem bestehenden Arbeitsverhaltnis wird es letztlich nicht wirklich erstau-
nen, dass der Beschwerdefiihrer kurz danach ,wegen unentschuldigter Abwesenheit vom Arbeitsplatz‘ gekiindigt wurde
(Rn. 13).

3 Unter Verweis auf EGMR v. 17.10.2019 — Nrn. 1874/13 und 8567/13 — Lopez Ribalda u.a. / Spanien, Rn. 87-91, mit weite-
ren Verweisen; s. dazu Lércher, HSI-Newsletter 4/2019, S. 12; erweitert in AuR 2020, 100.

4 Unter Verweis auf EGMR v. 02.09.2010 — Nr. 35623/05 — Uzun / Deutschland, (mutatis mutandis), Rn. 51-52; EGMR v.
13.12.2022 — Nr. 26968/16 — Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo / Portugal, Rn. 95-96.
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Verantwortung genommen werden, wenn die beanstandeten Tatsachen darauf zurtickzufih-
ren seien, dass er es versaumt habe, den Betroffenen die Auslibung eines in Art. 8 EMRK
verankerten Rechts zu gewahrleisten (Rn. 34).°

Auch wenn die Grenzen zwischen den positiven und negativen Verpflichtungen des Staates
nach der Konvention sich nicht genau definieren lassen wirden, seien die anwendbaren
Grundsatze dennoch ahnlich. In beiden Fallen sei insbesondere auf eine gerechte Abwagung
zu achten, die zwischen den widerstreitenden privaten und offentlichen Interessen hergestellt
werden misse. Dabei sei in jedem Fall der Beurteilungsspielraum des Staates zu bertcksich-
tigen (Rn. 35). Das bedeute, dass es verschiedene Mdglichkeiten gebe, die Achtung des Pri-
vatlebens zu gewahrleisten. Aulierdem hange die Art der staatlichen Verpflichtung von dem
jeweiligen streitgegenstandlichen Aspekt des Privatlebens ab. Unter bestimmten Umstanden
erfordere die Erflllung der durch Art. 8 EMRK auferlegten positiven Verpflichtungen, dass der
Staat einen Rechtsrahmen zum Schutz des betreffenden Rechts schaffe (Rn. 36). Dazu ver-
weist der Gerichtshof auf seine bisherige Rechtsprechung®, in der er Kriterien festgelegt habe,
die bei der Uberwachung der Kommunikation am Arbeitsplatz zu berlicksichtigen sind (Rn.
37).” Es sei Aufgabe der nationalen Gerichte, die VerhaltnismaRigkeitspriifung vorzunehmen
und auf die relevanten Datenschutzfragen einzugehen. Sei dies nicht der Fall, verletze das
Art. 8 EMRK (Rn. 38).2

Bei der Anwendung dieser Grundsatze hatte der Arbeitgeber zwar die Daten zur Feststellung,
welche Anrufe und Nachrichten unter die Kategorie der geschaftlichen Kommunikation fielen
und ob deren Kosten daher von der Firma oder vom Beschwerdefihrer zu tragen waren, vom
Betreiber verlangen kénnen. Sie seien aber mit ganz anderem und damit nicht zusammenhan-
gendem Zweck angefordert worden: Sie hatten namlich Aufschluss Uber den Aufenthaltsort
des Beschwerdeflihrers im Ausland an bestimmten Tagen geben sollen. Dariber hinaus hat-
ten die fraglichen Daten Informationen Uber die Telefonnummern, mit denen der Beschwerde-
fuhrer in Kontakt gestanden habe, und Uber die Lander, in denen Roaming-Dienste erbracht
worden seien, umfasst, obwohl diese Informationen nach eigenem Eingestandnis der Behor-
den fUr die Feststellung, ob sich der Beschwerdeflhrer an seinem Arbeitsplatz aufgehalten
habe oder nicht, nicht erforderlich waren. Die Erhebung und Verarbeitung von Daten in dieser
Weise habe die Privatsphare des Beschwerdeflihrers beeintrachtigt (,affected“). Ob eine sol-
che Erhebung und Verarbeitung im Lichte der Barbulescu-Kriterien® gerechtfertigt gewesen
sei, sei in erster Linie eine von den innerstaatlichen Gerichten zu beantwortende Frage. Diese
hatten diese Frage jedoch nicht umfassend gepruft, sondern nur festgestellt, dass die von der
Firma P. vom Mobilfunkbetreiber erhaltenen Informationen keine personenbezogenen Daten
des Beschwerdeflihrers betroffen hatten (Rn. 39). So sei dem Beschwerdefuhrer die Moglich-
keit genommen worden, die RechtmaRigkeit der Datenverarbeitung anhand der Barbulescu-
Kriterien gerichtlich Uberprufen zu lassen. Der Staat habe daher seine positiven Pflichten nicht
erfullt (Rn. 40) und dadurch Art. 8 EMRK verletzt (Rn. 41).

Da der Beschwerdeflhrer keinen Antrag auf eine angemessene Entschadigung gestellt habe,
brauche daruber nicht entschieden werden (Rn. 42).

5 Wieder unter Verweis auf Lépez Ribalda u.a. / Spanien, Fn. 3, Rn. 110, mit weiteren Verweisen.

6 EGMR v. 05.09.2017 — Nr. 61496/08 — Barbulescu / Ruménien, Rn. 121; s. dazu Sagan, HSI-Newsletter 3/2017, S. 9;

Tischitz, jusIT 2017/81, 200; Herler/Tischitz, jusIT 2018/1; Lércher, AuR 2020, 100.

7 Allgemeiner dazu Lércher, Europaische Menschenrechtskonvention und elektronische Uberwachung am Arbeitsplatz, in:
FS Klebe, 2018, 271.

8 Unter Verweis auf EGMR v. 06.04.2021 — Nr. 5434/17 — Liebscher / Osterreich, Rn. 64-69.

9 EGMR, Bérbulescu / Ruménien, Fn. 6, Rn. 119-123.
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Dem Urteil des EGMR ist im Ergebnis und der Begriindung zuzustimmen. Trotzdem erschei-
nen die folgenden Bemerkungen veranlasst:

1.3. Zum Verfahren

Vorab scheint eine Bemerkung zur Dauer des Verfahrens angebracht: Um diesen Fall zu ent-
scheiden, der letztlich auf einen einfachen Grund hinauslauft (die grundsatzliche Verneinung
des Schutzes personenbezogener Daten), hat der Gerichtshof Gber neun Jahre gebraucht.
Seine eigenen Kriterien zur unzuldssigen Verfahrensdauer zugrunde gelegt, misste er eigent-
lich zu (s)einer Verletzung des Verbots Uberlanger Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK kom-
men. Dies ist sicher zu einem grofRen Teil auf die Priorisierungspolitik'™ zurlickzufiihren, nach
der Falle, die Art. 8 EMRK betreffen, grundsatzlich nicht prioritar behandelt werden. Fir die
Praxis haben solche Falle jedoch erhebliche Bedeutung. Deshalb hat der Gerichtshof die Ka-
tegorie der sog. ,impact cases“'! geschaffen, die trotz mangelnder Prioritat, aber wegen ihrer
allgemeinen Bedeutung dennoch schneller behandelt werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich
derartige Verfahrensdauern nicht wiederholen.

1.4. Zur Bedeutung des internationalen Rechts

Im Hinblick auf internationales Recht ist zunachst einmal interessant, dass auf das Europarats-
Ubereinkommen Nr. 108 zum Datenschutz'? verwiesen wird.'® Andere internationale Instru-
mente, die im Barbulescu-Urteil ausfuhrlich zitiert worden waren, werden jedoch nicht genannt.
Dies kann letztlich nicht verwundern, da in der Begriindung nicht einmal das Europarats-Uber-
einkommen eine Rolle spielt. Es hatte aber nahegelegen, zumindest die Definition der perso-
nenbezogenen Daten (Art. 2) in Bezug zu nehmen. Denn der entscheidende Punkt in der Be-
grindung ist, dass die Telekommunikationsdaten als personenbezogene Daten qualifiziert
werden (und damit dem Schutz von Art. 8 EMRK unterliegen). So hatte die Begriindung noch
Uberzeugender ausfallen kénnen.

1.5. Zur Begriindung

Dass die innerstaatlichen Gerichte den Charakter der Telekommunikationsdaten als ,perso-
nenbezogene Daten” verneinten, machte es dem Gerichtshof leicht, eine Verletzung von Art.
8 Abs. 1 EMRK festzustellen.

Zunachst fallt jedoch die sehr ausfihrliche Darstellung der Grundsatze (Rn. 33-38) einschlief3-
lich der Beschreibung inhaltliche Beurteilungskriterien (,Barbulescu-Kriterien; Rn. 36-38) auf,
obwohl sie fir die Lésung des Falls letztlich irrelevant sind. Das kdnnte verschiedene Grinde
haben. Einmal kénnte es dafir sprechen, dass es in einem friheren Stadium der Beratung
noch auf den Abwagungsprozess anzukommen schien, wahrend die endgultige L6ésung dann
nur noch auf die — konventionswidrige — Verneinung der Eigenschaft der Mobilfunkdaten als
personenbezogen Daten abstellt. Eine Abwagung war also nicht mehr notwendig. Diese Ein-
schatzung liel3e sich eventuell noch dadurch stitzen, dass die urspringlich an die Parteien

10 ECtHR, The Court’s Priority Policy, Fassung v. 27.05.2017.

1" ECtHR, The European Court of Human Rights is launching a new case processing strategy, 17.03.2021.

12 Jbereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten v. 28.01.1981
(SEV (Sammlung der Europaratsvertragen) Nr. 108); amtliche Ubersetzung Deutschlands: https://rm.coe.int/1680078b38.
Dieses Ubereinkommen ist von 55 Staaten ratifiziert u.a. von der Ukraine am 30.09.2010 und von Deutschland am
19.06.1985: Chart of signatures and ratifications of Treaty 108.

13 Protokoll zur Anderung des Ubereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personen-
bezogener Daten v. 10.10.2018, SEV Nr. 223, das u.a. der EU einen Beitritt ermdglicht; amtliche Ubersetzung Deutsch-
lands: https://rm.coe.int/168098b1be; s. zum Stand der Ratifizierung: Chart of signatures and ratifications of Treaty 223.
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gerichtete Frage im Wesentlichen auf die erforderliche Abwagung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK
ausgerichtet schien.™

Ob zum zweiten das Fehlen eines klaren, prazisen und vorhersehbaren Rechtsrahmens mit
angemessenen Schutzvorkehrungen fir den Arbeithehmer der Hauptgrund fur die Feststel-
lung einer Verletzung von Art. 8 EMRK sei,"® erscheint sehr fraglich. Darauf ist der Gerichtshof
namlich nicht naher eingegangen. Noch problematischer erscheint allerdings die sehr verall-
gemeinernde Bewertung des Urteils, dass die ,Kommunikationsiberwachung durch den Ar-
beitsgeber bei Diensthandys unzulassig '® sei. Denn der Gerichtshof stellt ,nur” fest, dass dem
Beschwerdefiihrer die Méglichkeit genommen worden sei, die Zulassigkeit gerichtlich Gberpri-
fen zu lassen (Rn. 40).

Insgesamt lasst sich dennoch festhalten, dass der Gerichtshof genau darauf schaut, ob die im
Barbulescu-Urteil aufgestellten Kriterien fiir eine zulassige Uberwachung von Beschéftigten
Uberhaupt gepruft wurden und, bejahendenfalls, ob sie eingehalten wurden.

4. Bedeutung fiir das deutsche Recht

Telekommunikationsdaten in Bezug auf Endnutzer*innen sind ,personenbezogene Daten“ und
generell nach dem BDSG und speziell nach § 26 (Datenverarbeitung fir Zwecke des Beschaf-
tigungsverhaltnisses) geschiitzt. Eine Situation wie im vorliegenden Fall, nach der Gerichte
die Qualifizierung von Telekommunikationsdaten als ,personenbezogene Daten® verneint ha-
ben, erscheint demnach nicht vorstellbar. Hinzu kommt der in § 3 Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) naher geregelte Schutz des Fernmeldegeheimnisses
sowie der strafrechtliche Schutz in § 206 StGB (Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheim-
nisses). Auflerdem hat es sich im vorliegenden Fall auch noch um eine grundsatzlich erlaubte
private Nutzung des Mobiltelefons gehandelt. Vor diesem Hintergrund drangt sich also keine
unmittelbare Bedeutung fiir das deutsche Recht auf.

Jedoch bietet dieses Urteil Anlass, den menschenrechtlichen Gehalt des Schutzes der Arbeit-
nehmer*innen nach Art. 8 EMRK im Hinblick auf das Beschaftigungsverhaltnis allgemein und
den Beschaftigtendatenschutz Gberhaupt zur Kenntnis zu nehmen oder auf jeden Fall starker
zu bericksichtigen. Die daflir einschlagigen Grundsatze sind in den Rn. 33-38 zusammenge-
fasst.

Als ein Beispiel fur die nicht ausreichende menschenrechtliche Orientierung kann die BAG-
Rechtsprechung gelten, die eine Mitbestimmung gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG verneint,
~wenn der Arbeitgeber den Arbeithehmern die private Nutzung von Smartphones wahrend der
Arbeitszeit untersagt, um eine ordnungsgemaRe Arbeitsleistung sicherzustellen“.’” Denn in
der Begrindung verwies das BAG u.a. auf Folgendes:

,FUr das Bestehen eines Mitbestimmungsrechts kommt es zudem nicht darauf an, ob
— wie die Rechtsbeschwerde geltend macht — eine Nutzung von Mobiltelefonen und
Smartphones als sozialadaquat anzusehen und ein entsprechendes Verbot mit Blick

14 “Has there been an interference with the applicant’s right to respect for his private life or his correspondence, within the
meaning of Article 8 § 1 of the Convention? If so, was that interference in accordance with the law and necessary in terms
of Article 8 § 2 (see, mutatis mutandis, Copland v. the United Kingdom, no. 62617/00, §§ 41-49, ECHR 2007-I, and Bar-
bulescu v. Romania [GC], no. 61496/08, §§ 119-123, 5 September 2017.” s. Verdffentlichung der an die Parteien zuge-
stellten Frage am 19.12.2022 (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221956).

15 So in den “Conclusions” im Beitrag: ECHR Rules on Employee Data Privacy: The Guyvan v. Ukraine Judgment, Legal-
Post.eu, 09.11.2025, https://www.legalpost.eu/2025/11/echr-rules-on-employee-data-privacy.html (zuletzt abgerufen am
15.01.2026).

16 Jahnel/Thiele, jusIT 2025/274.

7BAG v. 17.10.2023 - 1 ABR 24/22.
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auf seinen Umfang deshalb individualrechtlich unzulassig ist oder das Persénlichkeits-
recht der Arbeitnehmer verletzt.“18

Bei dieser Argumentation wird namlich der menschenrechtliche Schutz des Privatlebens (Art.
8 EMRK) ausgeblendet. Auch wenn damit nicht gesagt sein soll, dass letzterer ein Mitbestim-
mungsrecht erfordere, sollte zumindest die menschenrechtliche Dimension in der Abwagung
bzw. Zuordnung (Arbeits- oder Ordnungsverhalten) mitbericksichtigt werden.

Dies gilt auch ganz allgemein fur den Beschaftigtendatenschutz. Gerade wenn der Daten-
schutz generell unter Druck steht (,Entburokratisierung®), ist an die aus Art. 8 EMRK folgenden
Schutzpflicht zu erinnern. Dementsprechend wird bei der erforderlichen Regelung eines Be-
schaftigtendatenschutzgesetzes allgemein und vor allem auch bei den einzelnen Regelungen
auf die menschenrechtliche Dimension (als Mindestschutz) zu achten sein.™

5. Bedeutung fiir das ukrainische Recht

Der vorliegende Fall bezieht sich auf die einschldgigen Vorschriften des ukrainischen Rechts,
einschlieBlich der Verfassung der Ukraine (Art. 32 (Unverletzlichkeit des Privat- und Familien-
lebens) und Art. 34 (Gedanken- und Meinungsfreiheit; Recht auf freie Sammlung, Nutzung und
Verbreitung von Informationen))?°, die verbindliche Auslegung der Art. 32 und 34 der Verfas-
sung der Ukraine durch das ukrainische Verfassungsgericht und das Gesetz zum Schutz per-
sonenbezogener Daten.?! Die Entscheidung nimmt jedoch keinen Bezug zum Arbeitsgesetz-
buch der Ukraine??, da dieses den Schutz personenbezogener Daten im Rahmen von Arbeits-
verhaltnissen nicht regelt (in der zum Zeitpunkt der Antragstellung beim EGMR geltenden Fas-
sung). Daher besteht ein groRer Regelungsbedarf bezliglich der Rechte und Befugnisse der
Arbeitgeber*innen zur Uberwachung der Kommunikation der Arbeitnehmer*innen wahrend der
Arbeitszeit, am Arbeitsplatz und hinsichtlich der Arbeitsmittel.

Gemal Art. 9 der Verfassung der Ukraine sind die vom ukrainischen Parlament ratifizierten
internationalen Vertrage, die EMRK und das Europarats-Ubereinkommen Nr. 108 zum Daten-
schutz, Teil der nationalen Gesetzgebung.

Gemal Art. 17 des Gesetzes uber die Vollstreckung von Urteilen und die Anwendung der
Rechtsprechung des EGMR? wenden die ukrainischen Gerichte die Rechtsprechung des
EGMR als Rechtsquelle in ihren Verfahren an. Dies bezieht sich nicht nur auf Urteile, in denen
die Ukraine selbst Beklagte war, sondern auf jede relevante Rechtsprechung. Daher missen
die ukrainischen Gerichte die vorliegende Entscheidung in der Rs. Guyvan / Ukraine bei der
Anwendung der EMRK sowie andere Rechtsprechungen des EGMR bertcksichtigen.

Dieser Fall verdeutlicht erneut die Notwendigkeit der Rechtssicherheit bei der Abgrenzung
zwischen privater und geschaftlicher Kommunikation von Arbeitnehmer*innen sowie den
Spielraum der Arbeitgeber*innen bei der Kontrolle beispielsweise der Telefonate, der Korres-
pondenz oder des Aufenthaltsorts ihrer Arbeitnehmer*innen. Das derzeitige Arbeitsgesetz-
buch der Ukraine (verabschiedet 1971 mit zahlreichen Anderungen) behandelt leider nicht die

18 Ebd. Rn. 23.

19 Ein allgemeiner Hinweis wie im Sachverstandigenbericht zum Beschaftigtendatenschutz: ,,Auf internationaler Ebene wird
zudem mit Art. 8 der Europaischen Menschenrechtskonvention (EMRK) der Wert des Persdnlichkeitsschutzes als ,Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens® hervorgehoben, das sich auch auf die Rechtsbeziehungen zwischen Priva-
ten auswirkt.“(BMAS (Hrsg.) Bericht des unabhangigen, interdisziplindren Beirats zum Beschaftigtendatenschutz,
19.01.2022, S. 5) wird sicher nicht ausreichen.

20 Abrufbar unter: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

21 Abrufbar unter: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2297-17#Text.

22 Abrufbar unter: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/322-08#Text.

23 Abrufbar unter: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/3477-15#Text.
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Frage des Rechts der Arbeitnehmer*innen auf Privatsphare am Arbeitsplatz, obwohl die ukra-
inischen Gerichte die einschlagige Rechtsprechung des EGMR zu diesen Fragen als Rechts-
quelle anwenden. Die jiingsten Anderungen des Arbeitsgesetzbuches enthalten jedoch Vor-
schriften zum Recht auf Privatsphare von Hausangestellten (Art. 173-4, hinzugefigt durch das
Gesetz Nr. 3680-I1X vom 25.04.2024).%*

Wie oben erwahnt, hat sich auch das Verfassungsgericht der Ukraine mit dem Recht auf Ach-
tung des Privatlebens befasst. Allerdings hat der ukrainische Gesetzgeber die Arbeitsgesetze
nicht auf die Beziehungen zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen in Bezug auf
das Recht auf Achtung des Privatlebens am Arbeitsplatz ausgeweitet. Auch das Gesetz zum
Schutz personenbezogener Daten schenkt diesem Aspekt keine allzu groRe Beachtung.

Der am 19.01.2026 im ukrainischen Parlament eingebrachte Entwurf des neuen Arbeitsge-
setzbuchs?® widmet dem Recht auf Achtung des Privatlebens am Arbeitsplatz mehr Aufmerk-
samkeit. Im Gegensatz zum aktuellen Arbeitsgesetzbuch der Ukraine umfasst der Entwurf in
Art. 26 (Grundrechte der Arbeitnehmer*innen) das Recht auf Achtung der Wirde und Ehre der
Arbeitnehmer*innen, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und deren Schutz. Dariber
hinaus gehort gem. den Bestimmungen von Art. 30 des Entwurfs ,die Gewahrleistung des
Schutzes und der Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer gemaf}
dem gesetzlich festgelegten Verfahren® zu den Hauptaufgaben der Arbeitgeber*innen.

Der Entwurf des Arbeitsgesetzbuchs enthalt Vorschriften zur Videouberwachung am Arbeits-
platz, die in Ubereinstimmung mit der EGMR-Rechtsprechung und den Konventionen des Eu-
roparats ausgearbeitet wurden.?® Konkret sind eindeutige Vorschriften zur Videoliberwachung
am Arbeitsplatz der Arbeithehmer*innen, die sich auf dem Gelande oder im Gebiet der Arbeit-
geber*innen befinden (Art. 35), sowie fiir die Uberwachung der Arbeitskorrespondenz
und/oder Dokumente (Dateien) der Arbeitnehmer*innen, die auf technischen Mittel der elekt-
ronischen Kommunikation der Arbeitgeber*innen erstellt und gespeichert werden und von Ar-
beitnehmer*innen zur Erflllung ihrer Arbeitsaufgaben verwendet werden (Art. 36), vorgese-
hen. Eine solche Uberwachung darf jedoch nur dann eingesetzt werden, wenn es unmdglich
ist, alternative Methoden zur Uberwachung der Arbeitsleistung anzuwenden. Ein solcher Ein-
griff in die Privatsphare der Arbeitnehmer*innen ist eine extreme Form der Kontrolle durch
Arbeitgeber*innen. Auf Verlangen der Arbeitnehmer*innen missen Arbeitgeber*innen den er-
forderlichen Ausschnitt der Videoaufzeichnung zur Verfigung stellen. Die Uberwachung der
Arbeitskorrespondenz und/oder von Dokumenten (Dateien) darf das Recht der Arbeitneh-
mer*innen auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens nicht verletzen. M. Shumylo & Y. Si-
mutina heben in einer Verdffentlichung zur Uberwachung der Korrespondenz von Arbeitneh-
mer*innen durch Arbeitgeber*innen die falsche Absicht der Verfasser*innen des Gesetzesent-
wurfs hervor, private und geschaftliche Korrespondenz gleichzustellen.?” Dasselbe gilt fir Te-
lefonate am Arbeitsplatz, wie der Fall Guyvan / Ukraine zeigt. Das Eindringen der Arbeitge-
ber*innen in das Privatleben der Arbeitnehmer*innen muss den Anforderungen der materiellen
Beurteilungskriterien (,Barbulescu-Kriterien®) entsprechen, da diese letztendlich von den Ge-

24 Hausangestellte miissen mit Respekt fiir ihre Ehre und Wirde behandelt werden, und ihr Privatieben darf nicht beeintrach-
tigt werden (Art. 173-4, Arbeitsgesetzbuch der Ukraine). Dariiber hinaus haben Hausangestellte das Recht, den Arbeits-
vertrag mit dem Arbeitgeber einseitig zu kiindigen, wenn ein Mitglied des Haushalts schuldhafte Handlungen gegen sie
begeht, die die Ehre oder Wiirde der Hausangestellten verletzen oder in ihr Privatleben eingreifen (Art. 173-6, Arbeitsge-
setzbuch der Ukraine); abrufbar unter: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1939.

25 Abrufbar unter: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69516.

26 Shumylo/Simutina, Wissenschaftliches Bulletin der Nationalen Universitat Uschgorod — Serie: Pravo 2025, 222, http://vis-
nyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/336196 (zuletzt abgerufen am 14.01.2026).

27 Shumylo/Simutina, Wissenschaftliches Bulletin der Nationalen Universitat Uschgorod — Serie: Pravo 2025, 446, http://vis-
nyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/341287 (zuletzt abgerufen am 14.01.2026).
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richten anzuwenden sind. Die Gerichte haben in diesem Fall keine materielle Beurteilung vor-
genommen und damit eine Verletzung des durch Art. 8 EMRK garantierten Rechts auf Achtung
des Privatlebens des Arbeitnehmers zugelassen.

Laut einer zuvor veroffentlichten Einschatzung von Prof. Dr. Drozdov und Prof. Drozdova®® zu
den Auswirkungen des Falls Guyvan / Ukraine auf die Ukraine lassen sich folgende Lehren
ziehen:

1. Fir Gerichte:

i. eine klare Verh_éltnisméBigkeitsprUfung durch die Brille von ,Barbulescu” in al-
len Fallen von Uberwachung am Arbeitsplatz,

ii. Uberpriifung weniger eingreifender Alternativen (aggregierte Daten, verkiirzte
Zeitraume, gehashte Nummern),

iii.  Berlcksichtigung des Zugangs der Arbeitnehmer*innen zu den erhobenen Da-
ten und Verfahrensgarantien

2. Fur Arbeitgeber*innen:

i.  schriftliche Uberwachungsrichtlinien (Zweck, Umfang, Aufbewahrungsfristen,
Zugang, Vermeidung von Interessenkonflikten),

ii. separate Vorabinformation der Arbeitnehmer*innen,

iii.  Datenschutz-Folgenabschatzungen (DPIA) und Bewertungen berechtigter In-
teressen (LIA) zur Risikobewertung,

iv.  Datenminimierung und Zugriffsprotokolle,

v. regelmaRige Uberpriifung der Notwendigkeit von MalRnahmen und Schulung
des Personals

3. Fur Gesetzgeber und Regulierungsbehorden:

i.  Aktualisierung der methodischen Leitlinien zur Uberwachung in Arbeitsbezie-
hungen (nach Malstab von ,Barbulescu” und ,Guyvan®),

ii.  Starkung der Verfahrensgarantien fur den Zugang zu Daten und der gerichtli-
chen Uberprufung

In Anlehnung an diese Empfehlungen zu den Schlussfolgerungen, die die Ukraine ziehen
sollte, und in Erganzung dazu maéchte ich die Notwendigkeit klarer rechtlicher Vorschriften fur
den Umgang mit Fragen der Unterscheidung zwischen privater und geschaftlicher Kommuni-
kation am Arbeitsplatz betonen. Das bevorstehende neue Arbeitsgesetzbuch der Ukraine
koénnte in dieser Frage fur mehr Rechtssicherheit sorgen. Meiner Meinung nach liegt das
Hauptproblem hier nicht im Bereich des Arbeitsrechts, sondern vielmehr in der allgemeinen
Haltung und der Erfullung der positiven Verpflichtung des Staates im Bereich des Rechts auf
Schutz des Privatlebens in der Ukraine. Die Gerichte sollten in solchen Fallen eine materielle
Beurteilung auf der Grundlage der bestehenden Bestimmungen der Verfassung, der regularen
Gesetze und der Rechtsprechung des EGMR vornehmen.

2 Drozdov/Drozdova, Positive Verpflichtungen des Staates zu Schutz der privaten Lebenssphare im Bereich der Arbeitsbe-
ziehungen: Analyse der Entscheidung des EGMR in der Sache ,Guyvan gegen die Ukraine®, Praxis des EGMR. Ukraini-
scher Aspekt (2025), https://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/Guyvan_v_Ukraine DROZDOVY.pdf (zuletzt
abgerufen am 14.01.2026).
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V. Verfahren vor dem EuGH ~

Zusammengestellt und kommentiert von
Dr. Ernesto Klengel, Sandrina Hurler und Helene Langbein, Hugo Sinzheimer Institut fiir Ar-
beits- und Sozialrecht (HSI), Frankfurt a. M.

1. Allgemeine Fragen

Urteile

Urteil des Gerichtshofs (GroRe Kammer) vom 11.11.2025 — C-19/23 — Ddnemark / Parla-
ment und Rat

Rechtsvorschriften: Art. 4, 5 Abs. 2 und 3 MindestlohnRL (EU) 2022/2041; Art. 153 AEUV

Schlagworte: Regelungskompetenz der EU — Mindestlohn — Férderung der Tarifbindung —
Bereichsausnahme — Arbeitsentgelt — Koalitionsfreiheit

Kernaussagen: Die verpflichtende Berlicksichtigung der Kriterien in Art. 5 Abs. 2 der Mindest-
lohnRL (Kaufkraft, allgemeines Lohnniveau und -verteilung, Wachstumsrate der Loéhne, Pro-
duktivitatsniveaus und -entwicklungen) sowie das Verbot in Art. 5 Abs. 3 MindestlohnRL, wo-
nach Indexierungsmechanismen nicht zur Senkung des gesetzlichen Mindestlohns flihren duir-
fen, betreffen die Bereichsausnahme fir ,Arbeitsentgelt® in Art. 153 Abs. 5 AEUV. Die Vor-
schriften liegen daher au3erhalb der Rechtssetzungskompetenz der EU und werden fir nichtig
erklart. Im Ubrigen bleibt die MindestlohnRL in Kraft.

Erlauterungen: Der Unionsgesetzgeber hat sich bei dem Erlass der MindestlohnRL auf die
Regelungskompetenz in Art. 1563 Abs. 2 lit. b) i.V.m. Abs. 1 Buchstb. b) AEUV gestitzt. Diese
ermachtigt die EU, Mindestvorschriften im Bereich ,Arbeitsbedingungen® zu erlassen, welche
jedoch gem. Art. 153 Abs. 5 AEUV Bereichsausnahmen — vorliegend sind insbesondere das
LArbeitsentgelt* und die ,Koalitionsfreiheit* von Bedeutung — unterliegt. Diese Ausnahmen sind
eng auszulegen, insbesondere sind nur unmittelbare Eingriffe in die Festlegung der Arbeits-
entgelte von der Regelungskompetenz ausgenommen. Ein solcher Eingriff kann in Hinblick
auf Art. 4 MindestlohnRL nicht angenommen werden, da er den weiten Gestaltungsspielraum
der Sozialpartner bei der Aushandlung und dem Abschluss von Tarifvertragen wahrt. Art. 4
MindestlohnRL berihrt auch die Koalitionsfreiheit nicht, da er auf die Férderung von Tarifver-
tragsabschlissen und gerade nicht unmittelbar auf die Grindung, die Arbeitsweise und die
Verwaltung von Vereinigungen gerichtet ist.

Art. 5 MindestlohnRL belasst den Mitgliedsstaaten einen weiten Beurteilungsspielraum hin-
sichtlich des Begriffs der ,Angemessenheit* der Léhne und verfolgt einen lediglich allgemein
formulierten, verfahrensrechtlichen Ansatz, der den Arbeitnehmer*innen keine unmittelbaren
Anspriche gegen die Mitgliedstaaten zugesteht. Darin sieht der Gerichtshof grundsatzlich kei-
nen Eingriff in das ,Arbeitsentgelt’. Gemal Art. 5 Abs. 1 S. 5 MindestlohnRL missen die Kri-
terien des Art. 5 Abs. 2 MindestlohnRL in das Verfahren zur Bestimmung des Mindestlohns
einflieen — dies stelle laut dem EuGH dagegen einen direkten Eingriff dar. Obwohl der natio-
nale Gesetzgeber weitere Kriterien einflieRen und schwerer gewichten kénne, habe der euro-
paische Gesetzgeber Anforderungen gestellt, die sich auf Bestandteile der Léhne beziehen
und sich unmittelbar auf die Hohe der Lohne auswirken. Auch im Verschlechterungsverbot in
Art. 5 Abs. 3 sieht der Gerichtshof einen direkten Eingriff in die Festlegung der Arbeitsentgelte
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und somit eine Uberschreitung der Regelungskompetenz des Unionsgesetzgebers. Das Urteil
hat wegweisende Bedeutung fiir die Zukunft der sozialpolitischen Gesetzgebung der EU.!

Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 13.11.2025 — C-678/23 — Spitalul Clinic de
Pneumotftiziologie lasi

Rechtsvorschriften: Art. 9 und 11 Abs. 6 ArbeitsschutzRL 89/391/EWG; Art. 2 Nr. 9 Arbeits-
zeitRL 2003/88/EG

Schlagworte: Arbeitsschutz — Moéglichkeit von Arbeitnehmer*innen, sich direkt an Behdrden
und Gerichte zu wenden — unmittelbare vertikale Wirkung einer Richtlinie

Kernaussagen: Art. 9 und Art. 11 Abs. 6 ArbeitsschutzRL erfasst eine Regelung nicht, die es
Arbeitnenmer*innen verwehrt, sich an die Arbeitsschutzbehorde zu wenden oder ein nationa-
les Gericht anzurufen, um den eigenen Arbeitsplatz hinsichtlich Gesundheitsgefahren Uber-
prufen zu lassen, wenn die Arbeitnehmer*innen damit das Ziel verfolgen, zusatzliche Rechte
in Bezug auf Ruhegehaltsanspriiche und bezahlten Jahresurlaub zu erhalten.

Erlauterungen: Nach rumanischem Recht sind an die Bewertung der Gesundheitsgefahren
eines Arbeitsplatzes unter Umstanden zusatzliche Ruhegehalts- und Urlaubsrechte geknlpft.
Diese Bestimmung fallt nach Auffassung des Gerichtshofs nicht unter die ArbeitsschutzRL,
weil diese nicht dem Ziel der Richtlinie, Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer*innen, zutraglich sind. Daher steht dem Umstand, dass die Arbeitnehmer*in-
nen sich nicht an die Arbeitsschutzbehérde wenden kénnen, um diese Einstufung zu tGberpri-
fen, auch nicht Art. 11 Abs. 6 ArbeitsschutzRL entgegen, wonach Arbeitnehmer*innen das
Recht haben, sich an die Arbeitsschutzbehdrde zu wenden. Der Mitgliedstaat hat aber dafir
zu sorgen, dass dieses Recht flr die von der ArbeitsschutzRL erfassten Falle gewahrleistet
ist.

Urteil des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 27.11.2025 — C-356/24 — Kdrntner Landes-
regierung

Rechtsvorschriften: Art. 45 AEUV; Art. 7 Abs 1 FreizugigkeitsVO (EU) 492/2011; Art. 1, 2
und 6 GleichbehandlungsrahmenRL 2000/78/EG

Schlagworte: Anrechnung von Vordienstzeiten, die im EU-Ausland erbracht wurden — Be-
amt*innen — Arbeitnehmerfreizigigkeit

Kernaussagen: Es verstolt gegen die Arbeitnehmerfreiziigigkeit, wenn die Anerkennung
gleichwertiger Dienstzeiten, die eine Person vor ihnrem Dienstantritt als Beamt*in in einem an-
deren Staat des EWR zurlickgelegt hat, in Fallen versagt wird, in denen die besoldungsrecht-
liche Stellung allein durch Zeitablauf bestimmt wird, wahrend der Mitgliedstaat diese Zeiten
anerkennt, in denen eine Beforderungsentscheidung der Verwaltung getroffen wird.

Es kann eine Altersdiskriminierung darstellen, wenn die Anrechnung gleichwertiger Dienstzei-
ten aus einer vorherigen Tatigkeit in einem anderen Mitgliedstaat erst nach einer bestimmten
Zahl von Dienstjahren erfolgen kann, wobei die Dauer der zuriickzulegenden Dienstjahre so
hoch ist, dass nur Beamt*innen eines fortgeschrittenen Alters davon profitieren kénnten.

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 11.12.2025 — C-485/24 — Locatrans Sarl
Rechtsvorschriften: Art. 3, 6 Rom I-VO (EG) Nr. 593/2008

T Fir naheres s. auch Anm. Hief3/, S. 4.
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Schlagworte: Arbeitsvertrag — Arbeitsort — anwendbares Recht

Kernaussagen: Um das Recht zu ermitteln, das mangels Rechtswahl der Parteien auf einen
Arbeitsvertrag einer Arbeitnehmerin/eines Arbeitnehmers anzuwenden ist, die bzw. der dazu
angehalten wird, die Arbeit an einem neuen Ort auszuuben, der zum neuen gewdhnlichen
Arbeitsort dieser Arbeithehmerin/dieses Arbeitnehmers werden soll, ist eben dieser letzte Ort
im Rahmen der Prifung der Gesamtumstande zur Bestimmung des gewdhnlichen Arbeitsorts
zugrunde zu legen.

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 18.12.2025 — C-769/23 — Mara
Rechtsvorschriften: Art. 67 Abs. 2 VergabeRL 2014/24/EU

Schlagworte: Offentliche Auftragsvergabe — arbeitsintensive Dienstleistungen — Preis als ein-
ziges Zuschlagskriterium — Tarifvertrag — VerhaltnismaRigkeit

Kernaussagen: Es kann einem offentlichen Auftraggeber untersagt werden, im Rahmen von
offentlichen Auftrdgen Uber standardisierte Dienstleistungen, deren Wert mindestens zur
Halfte aus Arbeitskosten besteht, den Preis als einziges Zuschlagskriterium zugrunde zu le-
gen. An dieser Bewertung andert der Umstand nichts, dass in der Ausschreibung ohnehin
festgelegt ist, dass ein etwaiger Nachlass nicht zu einer Verringerung der Arbeitsentgelte der
beschaftigten Arbeitnehmer*innen flhren darf.

Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 18.12.2025 — C-345/24 — AGCOM

Rechtsvorschriften: Art. 4 VO (EU) Nr. 2018/644 Uber grenziberschreitende Paketzustell-
dienste; Art. 14, 114 und 169 AEUV; Art. 22 und 22a PostdienstleistungsRL 97/67/EG

Schlagworte: Paketzustelldienste ohne grenziberschreitenden Bezug — Informationspflichten
Uber Arbeitsbedingungen

Kernaussagen: Der Anwendungsbereich der VO (EU) 2018/644 ist fir alle Paketdienstanbie-
ter — unabhangig davon, ob sie nationale oder grenzuberschreitende Dienste erbringen — fur
die Ubermittlung von Informationen an nationale Regulierungsbehdrden eréffnet. Ausnahmen
gelten nur in spezifischen Sonderfallen.

Weder Art. 22 und 22a PostdienstleistungsRL noch Art. 4 VO (EU) 2018/644 hindern nationale
Regulierungsbehdérden daran, Paketdienstanbietern allgemeine Informationspflichten aufzuer-
legen. Diese durfen sich u.a. auf Rechtsschutzmdglichkeiten flr Arbeitnehmer*innen bezie-
hen. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Informationspflichten zur Erflllung der Aufgaben
der Behorde verhaltnismalig sind, also keine unzumutbare Belastung fir die Unternehmen
darstellen.

Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande) vom
21.07.2025 — C-492/25 bis C-494/25 — Ottman, Bolring und Reintkamp

Rechtsvorschriften: Art. 45 AEUV

Schlagworte: Einkommensteuer — Arbeitnehmerfreiztgigkeit — Beriicksichtigung von Steuer-
verglnstigungen — Rente — gebietsfremde Steuerpflichtige — Doppelbesteuerungsabkommen
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Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de premiére instance francophone de
Bruxelles (Belgien) vom 11.09.2025 — C-602/25 — Ithaque Sécurité

Rechtsvorschriften: Art. 56 Abs. 1 AEUV

Schlagworte: Freier Dienstleistungsverkehr — Anerkennung einer Zulassung aus einem an-
deren Mitgliedsstaat — Bewachungs- und Sicherheitsdienste

Erlauterungen: Eine franzdsische Gesellschaft erbrachte Wachdienstleistungen in Belgien.
Die belgischen Behorden verlangten hierfur die Durchfihrung eines Genehmigungsverfahrens
entsprechend einer nationalen Vorschrift. Die Gesellschaft verweigerte dies mit dem Hinweis,
sie sei bereits in Frankreich zugelassen und diese Zulassung misse aufgrund des Unions-
rechts auch in Belgien gelten. Zumindest misse jedoch ein vereinfachtes Verfahren fir in ei-
nem Mitgliedstaat zugelassene Sicherheitsdienste vorgesehen sein.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die nationale Regelung mit der Dienstleis-
tungsfreiheit nach Art. 56 Abs. 1 AEUV vereinbar ist. Das streitgegenstandliche Gesetz wurde
erst 2017 eingeflhrt. Eine ahnliche Regelung war zuvor bereits Gegenstand eines EuGH-Ver-
fahrens, das Belgien verlor.?

Vorabentscheidungsersuchen des Curtea de Apel lasi (Rumanien) vom 14.10.2025 — C-
669/25 — Bujoian

Rechtsvorschriften: Art. 5 EUV; Art. 47 und 49 EU-GRC

Schlagworte: Offentlicher Dienst — Unvereinbarkeit mit der Wahl in ein 6ffentliches Amt —
Aussetzung des Dienstverhaltnisses — Verhaltnismahigkeit

—> zurlick zur Ubersicht

2. Arbeitszeit

Urteile
Urteil des Gerichtshofs (Neunte Kammer) vom 09.10.2025 — C-110/24 — STAS-IV
Rechtsvorschriften: Art. 2 ArbeitszeitRL 2003/88/EG

Schlagworte: Arbeitszeit — Fahrzeit — gewdhnlicher Arbeitsort

Kernaussagen: Zeit fir Hin- und Rlckfahrten, die Arbeithnehmer*innen zu einer von ihren Ar-
beitgeber*innen festgelegten Uhrzeit mit einem Fahrzeug der Arbeitgeber*innen gemeinsam
zurlcklegen missen, um sich von einem bestimmten, von Arbeitgeber*innen festgelegten Ort
an den Ort zu begeben, an dem die charakteristische Arbeitsleistung erbracht wird, ist als
LJArbeitszeit” i.S.v. Art. 2 Nr. 1 der ArbeitszeitRL zu betrachten.

Erlauterungen: Der EuGH hatte aufgrund der Vorlagefrage eines spanischen Gerichts dar-
Uber zu entscheiden, inwiefern die von Arbeitgeber*innen in allen Details festgelegte Fahrt von
einem festen ,Stutzpunkt® zu einem Arbeitsort, an dem die eigentliche Tatigkeit erbracht wird,
als Arbeitszeit i.S.v. Art. 2 ArbeitszeitRL anzusehen ist.

Eine Zeitperiode ist als ,Arbeitszeit” i.S.d. ArbeitszeitRL anzusehen, wenn die Arbeitneh-
mer*innen wahrend dieser Zeitspanne (1.) ihre Tatigkeit ausiben, (2.) den Arbeitgeber*innen

2 EuGH v. 09.03.2000 - C-355/98 — Kénigreich Belgien.

HSI-Report 4/2025 Seite 23


https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=305721&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12907791
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=305721&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12907791
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=307068&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6292218
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=307068&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6292218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0110
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45034&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11421707

zur Verfigung stehen und (3.) arbeiten. Alle drei wesentlichen Merkmale muissen kumulativ
vorliegen.

Wie auch bei Arbeitnehmer*innen, die sich direkt von ihrem Wohnsitz zu Kund*innen begeben,
um dort Leistungen zu erbringen?, gilt auch fiir Arbeitnehmer*innen, die verpflichtet sind, sich
zu einer bestimmten Uhrzeit an einem festgelegten Abfahrtsort einzufinden, um zu ihrer stan-
dig wechselnden Arbeitsstelle gebracht zu werden, die Fahrt zwischen dem Abfahrtsort und
dieser Arbeitsstelle als Teil der Ausubung ihrer Tatigkeit (1.).

Arbeitnehmer*innen stehen den Arbeitgeber*innen zur Verfiigung, wenn sie sich in der Lage
befinden, in der sie rechtlich verpflichtet sind, die Anweisungen der Arbeitgeber*innen zu be-
folgen.* Demgegeniber liegt keine Arbeitszeit vor, wenn die Arbeitnehmer*innen ohne gro-
Rere Zwange Uber ihre eigene Zeit verfligen konnen.® Arbeitnehmer*innen, die sich zu einem
von Arbeitgeber*innen festgelegten Zeitpunkt an einem von diesen festgelegten Ort einfinden
mussen, um sich zum Arbeitsort zu begeben, haben nicht die Moglichkeit, frei Uber ihre Zeit
zu verfigen und stehen somit den Arbeitgeber*innen wahrend der Fahrt zur Verfiigung (2.).

Fahrten zu oder von Kund*innen gehéren untrennbar zum Wesen von Arbeitsverhaltnissen, in
denen es keinen festen oder gewodhnlichen Arbeitsort gibt. Es ist davon auszugehen, dass
diese Arbeitnehmer*innen auch wahrend der Fahrt arbeiten (3.).

Von Art. 2 ArbeitszeitRL darf durch die Mitgliedstaaten nicht zulasten der Arbeitnehmer*innen
abgewichen werden. Die Entscheidung des EuGH ist damit vollumfanglich auch auf § 2 ArbZG
zu Ubertragen. Fahrzeiten in vergleichbaren Konstellationen wie im entschiedenen Sachver-
halt sind somit in die vom ArbZG geregelten Hochstarbeitszeiten einzurechnen.

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 30.10.2025 — C-373/24 — Ramavié¢

Rechtsvorschriften: Art. 1 Abs. 3, Art. 2 ArbeitszeitRL 2003/88/EG; Art. 31 EU-GRC; Art. 2
Arbeitsschutz-RahmenRL 89/391/EWG

Schlagworte: Arbeitszeit — Staatsanwalt*innen — Bereitschaftsdienst

Kernaussagen: Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhaltnisses besteht nach unions-
rechtlichen Maf3staben darin, dass eine Person wahrend einer bestimmten Zeit fiir eine andere
nach deren Weisung Leistungen erbringt, fur die sie als Gegenleistung eine Vergltung erhalt,
was ein Subordinationsverhaltnis zwischen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in voraussetzt.
Damit kbnnen auch Staatsanwalt*innen in den Schutzbereich von Art. 1 Abs. 3 ArbeitszeitRL
fallen. Sofern eine Tatigkeit, auRerhalb von Ausnahmesituationen, einer Arbeitszeitplanung
unterworfen werden kann, die die Vorgaben der ArbeitszeitRL beachtet, steht einer nationalen
Regelung, die die Tatigkeit vom Anwendungsbereich der RL ausnimmt, Art. 1 Abs. 3 Arbeits-
zeitRL entgegen. Die Ausnahmen in Art. 2 Arbeitsschutz-RahmenRL sind restriktiv auszule-
gen. Bereitschaftszeiten auflderhalb der regularen Arbeitszeit, die die zwingende Anwesenheit
am Arbeitsplatz voraussetzen, oder Zeiten der Rufbereitschaft, welche die zwingende Anwe-
senheit am Wohnsitz voraussetzen, sind ,Arbeitszeit” i.S.d. ArbeitszeitRL, soweit die Arbeit-
nehmer*innen erheblich bei der Gestaltung ihrer arbeitsfreien Zeit und darin, diese ihren Inte-
ressen zu widmen, beeintrachtigt werden.

3 EuGH v. 10.09.2015 — C-266/14 — CCOO, Rn. 34; vgl. hierzu HSI-Newsletter 3/2015, S. 22 f. sowie Preis/Schwarz, Dienst-
reisen als Rechtsproblem, HSI-Schriftenreihe Bd. 31, S. 20 ff.

4Vgl. EuGH v. 10.09.2015 - C-266/14 — CCOO, Rn. 36.

5Vgl. EuGH v. 10.09.2015 — C-266/14 — CCOO, Rn. 37.
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Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Giudice di pace di Gaeta (ltalien) vom 18.12.2025 —
C-875/24 — Terpesira

Rechtsvorschriften: Art. 7 ArbeitszeitRL 2003/88/EG; § 4 Rahmenvereinbarung tber befris-
tete Arbeitsvertrage (umgesetzt durch RL 1999/70/EG)

Schlagworte: Ehrenamtliche Staatsanwalt*innen — Entschadigung wahrend der Gerichtsfe-
rien — Diskriminierung befristeter Arbeitnehmer*innen — Anspruch auf bezahlten Urlaub

—> zuriick zur Ubersicht

3. Befristung

Schlussantrage
Schlussantriage des Generalanwalts Norkus vom 09.10.2025 — C-418/24 — Obadal

Rechtsvorschriften: § 1 Buchst. b, § 5 Rahmenvereinbarung Uber befristete Arbeitsvertrage
(umgesetzt durch RL 1999/70/EG); Art. 2 Abs. 1 RL 1999/70/EG

Schlagworte: Missbrauchliche Kettenbefristungen — SanktionsmalRnahmen

Kernaussagen: Damit eine Sanktionsmalinahme wirksam, abschreckend und verhaltnisma-
Rig ist, um die volle Wirksamkeit der zur Durchfiihrung von § 5 der Rahmenvereinbarung er-
lassenen Normen sicherzustellen, muss sie ein System vorsehen, mit dem den Beschaftigten
durch die missbrauchliche Verwendung aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsvertrage ent-
standene Schaden vollstandig ersetzt werden kann. Dabei sind die Hohe der Entschadigung
und die Schwere des Verstolles, einschliellich seiner Dauer, zu berticksichtigen. Daruber hin-
aus muss ein Mechanismus zur Sanktionierung vorliegen, der hinreichend konkret, vorherseh-
bar und durchsetzbar ist und nicht lediglich eine abstrakte oder rein theoretische Mdglichkeit
darstellt.

Damit eine SanktionsmalRnahme, die die Umwandlung aufeinanderfolgender befristeter Ver-
trage in einen unbefristeten Arbeitsvertrag oder ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis vorsieht, flr
sich genommen als wirksame, abschreckende und verhaltnismafige MalRnahme angesehen
werden kann, muss sie innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen, um die volle Wirksamkeit
der zur Durchfiihrung von § 5 der Rahmenvereinbarung erlassenen Normen sicherzustellen.

Erlauterungen: Der EuGH wird sich in diesem Verfahren mit einer Konstruktion der spani-
schen Rechtsprechung auseinandersetzen, welche vorsieht, dass missbrauchliche Kettenbe-
fristungen im 6ffentlichen Dienst, die in Spanien weit verbreitet sind®, zur Entfristung des Ar-
beitsverhaltnisses fuhren. Hierflir wurde der Status der ,unbefristet, aber nicht dauerhaft be-
schaftigten Arbeitnehmer*innen® gefunden. Demnach soll das Arbeitsverhaltnis weiter beste-
hen, bis die Stelle endgiltig besetzt wurde, und den Beschéaftigten aullerdem eine Entschadi-
gung zustehen. Die standige Rechtsprechung des EuGH sieht vor, dass die Mitgliedstaaten,

6 Fast ein Drittel der im &ffentlichen Sektor Beschaftigten hat in Spanien einen befristeten Arbeitsvertrag, Schlussantrage des
GA Norkus v. 09.10.2025 — C-418/24 — Obadal, |. Einleitung.
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um die Wirksamkeit der Rahmenvereinbarung sicherzustellen, konkrete Sanktionsmal3nah-
men zu errichten haben, die wirksam, abschreckend und verhaltnismaRig sind.” Die Mitglied-
staaten sind jedoch nicht zwangslaufig verpflichtet, Arbeitsverhaltnisse, die missbrauchlich
wiederkehrend befristet wurden, zu unbefristeten Arbeitsverhaltnissen umzuwandeln, sofern
andere geeignete SanktionsmaRnahmen bestehen.?

Nach Ansicht des Generalanwalts sind von den MaRnahmen nach bereits erfolgtem Miss-
brauch kumulativ sowohl Straf- und DisziplinarmalRnahmen gegen die Schadiger*innen als
auch Entschadigungsmalnahmen fir die Opfer umfasst, wobei letztere im Vordergrund stiin-
den. Die Verhdngung abschreckender Malinahmen gegen die Schadiger*innen reiche nicht
aus, wenn keine Mallinahmen zur wirksamen Folgenbeseitigung beim Opfer des Missbrauchs
vorgesehen seien.

Der Generalanwalt sieht in der zugrundeliegenden Konstruktion der spanischen Rechtspre-
chung fur sich genommen keine wirksame MalRnahme gegen die missbrauchliche Verwen-
dung von Kettenbefristungen. Sie flihre dazu, dass die Arbeitsverhaltnisse ggf. lber viele
Jahre fortgesetzt werden kénnen, bevor der Missbrauch tatsachlich beendet werde.

Im deutschen Recht werden unwirksame Befristungen gem. § 16 TzBfG in unbefristete Ar-
beitsverhaltnisse umgewandelt. § 14 TzBfG sieht vor, dass sachgrundlose Befristungen wirk-
sam nur fur hdéchstens zwei Jahre bestehen dirfen. Sachgrundbefristungen unterliegen dieser
Hoéchstgrenze nicht und kénnen potenziell missbrauchlich verkettet werden, beispielsweise in-
dem standig neue Vertretungsfalle angenommen werden, die letztlich auf einen dauerhaften
Personalbedarf beruhen.® Innerhalb des Geltungsbereichs des KSchG fiihrt die in § 16 TzBfG
vorgesehene Entfristung zu einem umfassenden Schutz der Arbeithehmer*innen. Fur Arbeit-
nehmer*innen ohne Kiindigungsschutz, etwa in Kleinbetrieben (vgl. § 23 KSchG), kénnte —
sofern der Gerichtshof der Ansicht des Generalanwalts folgt — die Notwendigkeit weiterer Mal3-
nahmen zur effektiven Durchsetzung der Rahmenvereinbarung bestehen, um diese Schutzli-
cke zu schlielen.

Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunalul Mures (Ruméanien) vom 23.10.2025 — C-
680/25 — Tribunalul Suceava und Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rechtsvorschriften: § 4 Nr. 1 Rahmenvereinbarung Uber befristete Arbeitsvertrage (umge-
setzt durch RL 1999/70/EG); Art. 20 und Art. 21 Abs. 1 EU-GRC

Schlagworte: Verpflichtung der Gerichte zur Gewahrleistung der vollstandigen Anwendung
der Rahmenvereinbarung Uber befristete Arbeitsvertrage — Beschaftigungsbedingungen — Un-
gleichbehandlung von befristet Beschaftigten — an das Alter gekoppelte Diensbezlge

TEuGH v. 04.07.2006 — C-212/04 — Adeneler u. a., Rn. 94; EuGH v. 07.09.2006 — C-53/04 — Marrosu und Sardino, Rn. 51;
EuGH v. 07.09.2006 — C-180/04 — Vassallo, Rn. 36; EuGH v. 19.03.2020 — C-103/18 und C-429/18 — Sanchez Ruiz, Rn.
88; EuGH v. 08.04.2024 — C-59/22, C-110/22 und C-159/22 — Consejeria de Presidencia u.a., Rn. 103.

8 Vgl. EuGH v. 04.07.2006 — C-212/04 — Adeneler u. a.; EuGH v. 07.09.2006 — C-53/04 — Marrosu und Sardino; EuGH v.
07.09.2006 — C-180/04 - Vassallo; EuGH v. 19.03.2020 — C-103/18 und C-429/18 — Sanchez Ruiz; EuGH v. 08.04.2024
- C-59/22, C-110/22 und C-159/22 — Consejeria de Presidencia u.a.

9Vgl. Greiner, EuZA 2012, 529, 535 f.; vgl. EuGH v. 26.02.2012 — C-586/10 — Kiictik, Rn. 34 ff.
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4. Berufsrecht

Urteile
Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 02.10.2025 — C-573/24 — NiZzA

Rechtsvorschriften: Art. 3 FreizlgigkeitsRL 2004/38/EG; Art. 2 BerufsanerkennungsRL
2005/36/EG

Schlagworte: Anerkennung von Berufsqualifikationen von Drittstaatsangehoérigen — personli-
cher Anwendungsbereich — Drittstaatsangehdrige, die mit Unionsbuirger*innen verheiratet sind

Kernaussagen: Das Vorabentscheidungsersuchen ist unzulassig, da die Drittstaatsangeho-
rige, die sich im Ausgangsverfahren auf die BerufsanerkennungsRL beruft, nicht in deren per-
soénlichen Anwendungsbereich fallt.

Urteil des Gerichthofs (Achte Kammer) vom 20.11.2025 — C-518/24 — Kommission/ Grie-
chenland

Rechtsvorschriften: Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 6 BerufsreglementierungsRL (EU) 2018/958

Schlagworte: Nichtumsetzung einer Richtlinie — Berufszugangsregelung — Verhaltnismanig-
keit

Kernaussagen: Die BerufsreglementierungsRL umfasst alle Arten von Stellen, die fur die Re-
gulierung und/oder den Vorschlag einer Regulierung von Berufen zustandig sind. Hierzu ge-
héren auch Berufsverbande oder -organisationen und Initiativen des nationalen Parlaments,
einschlieBlich parlamentarischer Anderungsantrage.

Eine Regelung, derzufolge die Verhaltnismaligkeit neuer oder geanderter Bestimmungen, die
den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Austibung beschranken, innerhalb von
funf Jahren nach ihrem Erlass Uberprift werden, genlgt nicht der Verpflichtung aus Art. 4 Abs.
6 BerufsreglementierungsRL, nach dem die Uberprifung der VerhaltnismaRigkeit der Bestim-
mungen ,im Laufe der Zeit“ sichergestellt werden muss.

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 20.11.2025 — C-340/24 und C-442/24 — Ar-
tollisi und Lescolanno

Rechtsvorschriften: Art. 13 BerufsanerkennungsRL 2005/36/EG; Art. 45, 49 AEUV

Schlagworte: Anerkennung eines Abschlusses, der im ausstellenden Mitgliedstaat nicht zur
angestrebten Berufstatigkeit berechtigt — Lehrkraft, die Kinder mit Behinderungen unterstitzt
(Stutzlehrkraft) — Freizlgigkeit

Kernaussagen: Auf die Anerkennung universitarer Abschlisse eines Mitgliedstaates, der in
einem anderen Mitgliedstaat keinen amtlich anerkannten Befahigungsnachweis darstellt und
nicht zur Ausltibung des angestrebten Berufs berechtigt, ist die BerufsanerkennungsRL nicht
anwendbar. Ebenso verpflichten die Arbeitnehmerfreiziigigkeit (Art. 45 AEUV) und die Nieder-
lassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) den Aufnahmemitgliedstaat nicht dazu, im Rahmen der Pri-
fung eines Antrags auf Anerkennung von Berufsqualifikationen einen solchen Ausbildungs-
nachweis zu berucksichtigen.
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Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Deutsch-
land) vom 01.09.2025 — C-585/25 — Freistaat Bayern

Rechtsvorschriften: Art. 3 Abs. 3, Art. 21 Abs. 1 BerufsanerkennungsRL 2005/36/EG; § 3
Abs. 2 Satz 10 i.V.m. S. 2 bis 9 Bundesérzteordnung (BAO)

Schlagworte: Berufsqualifikation — Erteilung der Approbation — Anerkennung eines in einem
Mitgliedstaat anerkannten Ausbildungsnachweises

Erlauterungen: Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage, ob der Ausbildungsnachweis ei-
ner sldafrikanischen Arztin, der im Vereinigten Konigreich anerkannt wurde und durch eine
dreijahrige Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs bestatigt ist, in ei-
nem EU-Mitgliedstaat anerkannt werden muss. Die Klagerin hat die Anerkennung beantragt,
die ihr jedoch mit der Begriindung verweigert wurde, dass nach § 3 Abs. 2 S. 10 BAO eine
Gleichwertigkeitsprifung erforderlich sei. Die Klagerin macht demgegentiber geltend, ihr stehe
eine Anerkennung nach Art. 21 Abs. 1i.V.m. Art. 3 Abs. 3 der BerufsanerkennungsRL zu. Die
im Vereinigten Konigreich erfolgte Anerkennung sei als gleichwertig mit den in Anhang V Nr.
5.1.1 der RL genannten Ausbildungsnachweisen anzusehen. § 3 Abs. 2 S. 10 BAO kénne
keine Anwendung finden, da er unionsrechtswidrig sei. Das vorlegende Gericht ersucht nun
um Klarung der Frage, ob die Ausbildung der Arztin als gleichwertig i.S.d. RL anzusehen ist.™

—> zurlick zur Ubersicht

5. Betriebsiibergang

Schlussantrage

Schlussantrige der Generalanwiltin Capeta vom 30.10.2025 — C-293/24 — Ferreira da
Silva e Brito u.a.

Rechtsvorschriften: Art. 267 Abs. 3 AEUV; Art. 1 Abs. 1 BetriebslibergangsRL

Schlagworte: Begriff ,Betriebslibergang® — Staatshaftung wegen nicht ordnungsgemaRer
Richtlinienumsetzung

Kernaussagen: Um festzustellen, ob der Verstol3 eines Mitgliedstaats gegen die Pflicht zur
Umsetzung einer EU-Richtlinie einen hinreichend qualifizierten Verstol3 gegen Unionsrecht
darstellt, der die unionsrechtliche Staatshaftung zu begriinden vermag, kann es relevant sein,
ob ein Gericht dieses Mitgliedstaats seine Pflicht zur Vorlage der Rechtsfrage an den EuGH
verletzt hat. Fur die Feststellung eines hinreichend qualifizierten VerstolRes ist zu berticksich-
tigen, wie ein letztinstanzliches Gericht die Nicht-Vorlage begrindet hat.

Erlauterungen: Das Vorlageverfahren wurde durch den portugiesischen Obersten Gerichts-
hof eingereicht, der Uber eine Staatshaftungsklage zu befinden hat. Ein vorhergehendes Ver-
fahren hatte die fehlerhafte Bewertung und Anwendung des Begriffs des Betriebstbergangs
durch die portugiesische Gerichtsbarkeit zum Gegenstand, weil die Verneinung des Vorliegens
eines Betriebsibergangs nachteilig flr eine groRere Zahl von Arbeitnehmer*innen gewesen
ist. Durch den EuGH ist auf Vorlage des erstinstanzlichen Gerichts bereits festgestellt worden,

10 Ein ahnlich gelagertes Vorabentscheidungsersuch wurde vor kurzem als offensichtlich unzulassig abgewiesen, vgl. EuGH
v. 02.10.2025 - C-573/24 - NiZzA.
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dass eine Vorlage zur Klarung des Begriffs des Betriebsiibergangs hatte erfolgen missen,
aber unterblieben ist. Der in diesem Verfahren letztinstanzlich entscheidende Oberste Ge-
richtshof méchte nun u.a. wissen, ob die fehlerhafte Anwendung des Begriffs des Betriebs-
Ubergangs oder aber der Verstol3 gegen die Vorlagepflicht hinreichend qualifiziert war, um
eine Staatshaftung zu begriinden und welche Anforderungen an die Kausalitat zu einem ein-
getretenen Schaden zu stellen sind.

Generalanwiéltin Capeta geht in ihrer Stellungnahme auf Wunsch des Gerichtshofs v.a. auf die
Staatshaftung fur die entgegen Art. 267 Abs. 3 AEUV unterbliebene Vorlage durch das Gericht
der hochsten Instanz ein. Sie leitet aus dem Urteil in der Rs. Kébler ab, dass es nicht darauf
ankommt, welches innerstaatliche Organ fir die Verletzung des Unionsrechts verantwortlich
ist'2 — die allgemeinen Voraussetzungen des unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs wiir-
den also auch fir die unterbliebene Vorlage gelten. Aulerdem sei nicht jede unterbliebene
Vorlage ein Verstol}, der so schwerwiegend ist, dass eine Staatshaftung gerechtfertigt ware.
Dafiir sei auch relevant, wie das vorlagepflichtige Gericht seine Auffassung begriindet, dass
die betreffende Rechtsnorm in einer bestimmten Weise auszulegen sei.

Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale civile di Roma (ltalien) vom 19.09.2025 —
C-628/25 — ITA Airways

Rechtsvorschriften: Art. 5 Abs. 1 BetriebstibergangsRL 2001/23/EG; Art. 147 AEUV; Art. 1
und 11 ZahlungsunfahigkeitsRL 2008/94/EG

Schlagworte: Mittelbare Diskriminierung — Anwendungsbereich von Vorschriften der
BetriebstibergangsRL — Begriff ,Konkursverfahren®

Erlauterungen: 1. Handelt es sich um ein ,Konkursverfahren® i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Betriebs-
ubergangsRL, wenn ein Sonderverfahren nach Zahlungsunfahigkeit dem Erhalt des Betriebs-
vermdgens dient und welchen Einfluss haben weitere Umstande dieses Verfahrens unter ge-
richtlicher Aufsicht auf die Anwendbarkeit on Vorschriften der BetriebsibergangsRL?

2. Haben Arbeitnehmer*innen, die in einem Verfahren mit dem Ziel der Vermégensauflésung
keinen Schutz der BetriebslibergangsRL geniel3en, einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit
Arbeitnehmer*innen, die in einem Verfahren mit dem Ziel des Vermodgenserhalts unter den
Schutz der BetriebsliibergangsRL fallen, insbesondere wenn im Lauf des erstgenannten Ver-
fahrens Unternehmensteile Ubertragen werden?

3. VerstoRt die italienische Gesetzgebung mit verschiedenen Rechtsakten zur Stellung von
Arbeitnehmer*innen im Insolvenzverfahren gegen das in Art. 1 und 11 ZahlungsunfahigkeitsRL
geregelte Ruckschrittsverbot?

e

1" EuGH v. 09.09.2015 — C-160/14 — Estado portugués.
12 EuGH v. 30.09.2003 — C-224/01 — Kébler.
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6. Datenschutz

Urteile

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 18.12.2025 — C-422/24 — Storstockholms
Lokaltrafik

Rechtsvorschriften: Art. 13, 14 DSGVO (EU) 2016/679

Schlagworte: Datenschutz — Rechtsgrundlage der Informationspflicht — Anwendungsbereich
von Art. 13 und 14 DSGVO - personenbezogene Daten, die durch eine von Fahrkartenkon-
trolleur*innen im o6ffentlichen Personenverkehr getragene Kérperkamera erhoben werden

Kernaussagen: Die Rechtsgrundlage fur die Informationspflicht bei der Erhebung personen-
bezogener Daten von Fahrgasten durch von Fahrkartenkontrolleur*innen im 6ffentlichen Per-
sonenverkehr getragene Korperkameras ist Art. 13 DSGVO und nicht Art. 14 DSGVO. Art. 13
DSGVO findet immer dann Anwendung, wenn personenbezogene Daten unmittelbar bei der
betroffenen Person erhoben werden. Art. 14 DSGVO findet hingegen nur Anwendung, wenn
die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben werden.

Schlussantrage

Schlussantrage des Generalanwalts Spielmann vom 16.10.2025 — C-484/24 — NTH Hau-
stechnik

Rechtsvorschriften: Art. 5 Abs. 1 Buchst. e DSGVO (EU) Nr. 2016/679

Schlagworte: Daten, die durch einen Verstol} gegen den Grundsatz der Speicherbegrenzung
gewonnen wurden — gerichtliche Beweiserhebung als Datenverarbeitung i.S.d. DSGVO

Kernaussagen: Der Grundsatz der ,Speicherbegrenzung® verwehrt es einem nationalen Ge-
richt nicht, Daten zu verarbeiten, die in Folge eines VerstolRes gegen diesen Grundsatz erlangt
wurden. Es ist Sache des nationalen Gerichts, dariiber zu wachen, dass die Modalitaten flr
die justizielle Verwertung dieser personenbezogenen Daten im geltenden einzelstaatlichen
Recht eine Grundlage finden, die mit den Grundsatzen der Aquivalenz, Effektivitat und Ver-
haltnismaRigkeit in Einklang stehen.

Erlauterungen: Auf Vorlage des LAG Niedersachsen™ hat sich der EuGH mit der Frage zu
befassen, ob personenbezogene Daten, die in Folge eines VerstoRes gegen den datenschutz-
rechtlichen Grundsatz der Speicherbegrenzung erhoben wurden, in der Beweiswirdigung be-
rucksichtigt werden durfen. Im konkreten Fall steht in Rede, dass der Arbeitgeber Zugangsda-
ten einer Arbeitnehmerin zum Login genutzt hat, die nach deren Ausscheiden hatten geldscht
werden missen. Die dadurch gewonnenen Hinweise begriindeten den Verdacht, dass die Ar-
beitnehmerin Gegenstande des Arbeitgebers auf eigene Rechnung veraullerte. Generalan-
walt Spielmann ist der Auffassung, dass kein generelles Verbot besteht, die gewonnenen Da-
ten zu verwenden. Die Beweiserhebung durch das Gericht unterliege der DSGVO. Sie stehe
der Beweiserhebung der datenschutzwidrig erlangten Daten jedoch nicht zwingend entge-
gen.™ Die Nutzung der betreffenden Daten als Beweismittel misse im geltenden einzelstaat-
lichen Recht eine hinreichende Grundlage finden, die Grundséatze der Aquivalenz und der Ef-
fektivitdt beachten, dem o6ffentlichen Interesse dienen und verhaltnismaRig sein.

13 LAG Niedersachsen v. 08.05.2024 — 8 Sa 688/23.
14Vgl. auch BAG v. 29.06.2023 - 2 AZR 297/22, mit Recht kritisch dazu D4ubler, AuR 2023, 411.
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Schlussantrage der Generalanwiltin Medina vom 23.10.2025 — C-258/23 bis C-260/23 —
Imagens Médicas Inteqradas

Rechtsvorschriften: Art. 7, 8 EU-GRC; Art. 4 Abs. 1 DSGVO

Schlagworte: Beschlagnahmung von E-Mails zwischen Fuhrungskraften und Mitarbeiter*in-
nen — personenbezogene Daten

Kernaussagen: Im Rahmen einer Untersuchung wegen eines VerstolRes gegen EU-Wettbe-
werbsregeln kann die nationale Wettbewerbsbehdrde ohne vorherige richterliche Genehmi-
gung in den Geschaftsraumen nach einschlagigen E-Mails suchen und beschlagnahmen, so-
fern ein strenger rechtlicher Rahmen fir die Befugnisse dieser Behérde sowie angemessene
und wirksame Garantien gegen Missbrauch und Willkur vorgesehen sind. Dies schlief3t insbe-
sondere eine nachtragliche gerichtliche Uberpriifung der fraglichen MaRnahmen ein.

—> zuriick zur Ubersicht

7. Gleichbehandlung

Urteile

Urteil des Gerichtshofs (GroRe Kammer) vom 18.12.2025 — C-417/23 — Slagelse Almen-
nyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvaenge

Rechtsvorschriften: Art. 2 Abs. 2 Buchst. a und b AntirassismusRL 2000/43/EG

Schlagworte: Sozialwohnungsbau — unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung — Begriff
sethnische Herkunft* bzw. ,einer ethnischen Gruppe angehdren — Erlass von Entwicklungs-
planen zur Verringerung des prozentualen Anteils an Familienwohnungen des offentlichen
Wohnungswesens in bestimmten Wohngebieten — Bestimmung dieser Gebiete nach Malkgabe
des Anteils an ,Einwanderern aus nicht westlichen Landern und ihren Nachkommen*

Kernaussagen: Eine nationale Regelung, die nur in Wohngebieten mit mehr als 50% ,Ein-
wanderern aus nicht westlichen Landern und ihren Nachkommen® den Anteil an Sozialwoh-
nungen reduziert, kann eine unmittelbare Diskriminierung darstellen, wenn sie tatsachlich we-
gen der ethnischen Herkunft der dort lebenden Mehrheit erlassen wurde und die Bewohner*in-
nen dadurch schlechter gestellt werden als in vergleichbaren Gebieten unterhalb der 50%-
Schwelle. Sie kann auf3erdem eine mittelbare Diskriminierung darstellen, wenn die scheinbar
neutral formulierte Regelung faktisch eine oder mehrere ethnische Gruppen besonders be-
nachteiligt und diese Benachteiligung nicht durch ein legitimes Allgemeininteresse gerechtfer-
tigt und verhaltnismafig ist.

Erlauterungen: Streitgegenstandlich sind Kindigungen von Mietvertragen, die auf ein dani-
sches Gesetz zurlickzufuhren sind. Dieses Gesetz regelt das 6ffentliche Wohnungswesen und
verfolge das Ziel, die Integration von Einwander*innen und deren Nachkommen zu férdern. Zu
diesem Zweck werden Wohngebiete anhand soziodkonomischer Kriterien sowie nach dem
Anteil der Bewohner*innen aus sogenannten ,nicht-westlichen Landern® eingestuft. Ein Gebiet

gilt als ,Parallelgesellschaft’, wenn mehr als 50% der Bewohner*innen ,Einwanderer und de-
ren Nachkommen aus einem nicht-westlichen Land” sind. Erflllt ein Gebiet diese Kriterien tGber
einen Zeitraum von funf Jahren hinweg, wird es als ,Umgestaltungsgebiet® eingestuft. Diese
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Einstufung zieht MaRnahmen zur Verringerung des Anteils 6ffentlich geférderter Wohnungen
nach sich, unter anderem Kindigungen bestehender Mietverhaltnisse.

Der EuGH hat in seinem Urteil Malstabe fir die Prifung von Versté3en gegen das Verbot der
direkten oder indirekten Diskriminierung festgelegt. Die abschlielende Beurteilung, ob im kon-
kreten Fall eine direkte oder indirekte Diskriminierung gegeben ist, obliegt dem zustandigen
danischen Gericht.

Im Rahmen des Urteils hat der EuGH dartber hinaus eine weitere Rechtsfrage erdrtert: die
Definition der ethnischen Herkunft'®. Diese ergibt sich aus einer Gesamtschau verschiedener
Faktoren wie Kultur, Sprache, Religion oder gemeinsamen Lebensumstinden. Weder die
Staatsangehorigkeit noch der Geburtsort einer Person oder ihrer Eltern genugen fur sich allein,
um ihre Zugehorigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe festzustellen.®

Schlussantriage

Schlussantrige der Generalanwiltin Capeta vom 20.11.2025 — C-522/24 — Ministero della
Difesa

Rechtsvorschriften: Art. 1, 2 Abs. 2 GleichbehandlungsrahmenRL 2000/78/EG; Art. 1, 24
EU-GRC

Schlagworte: Begriff der ,Weltanschauung® — Impfpflicht fur Militdrangehoérige aufgrund der
Covid-19-Pandemie — Freistellung von der Arbeit ohne Entgeltfortzahlung — Diskriminierung

Kernaussagen: Die kritische Haltung des Beschwerdefuhrers zur Corona-Impfpflicht stellt
keine Weltanschauung i.S.v. Art. 1 GleichbehandlungsrahmenRL dar. Personliche Meinun-
gen, die auf gesundheitlichen Bedenken oder der Ablehnung staatlicher Impfpolitik beruhen,
gelten nicht als geschutzte Weltanschauung.

Nahme man eine mittelbare Diskriminierung an, ware diese gerechtfertigt. Die Impfpflicht dient
legitimen Zielen, wie dem Schutz der 6ffentlichen Gesundheit und der Einsatzfahigkeit des
Militars wahrend der Pandemie.

Aus den oben genannten Grunden stellt die unbezahlte Freistellung eines ungeimpften Mili-
tarangehorigen weder einen Verstol gegen die Menschenwirde (Art. 1 EU-GRC) noch gegen
die Rechte des Kindes (Art. 24 EU-GRC) dar, selbst wenn die betreffende Person aufgrund
der Freistellung gehindert ist, den Lebensunterhalt ihrer Familie zu bestreiten.

Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Corte suprema di _cassazione (Italien) vom
15.09.2025 — C-606/25 — CGIL del Trentino

Rechtsvorschriften: GleichbehandlungsrahmenRL 2000/78/EG

Schlagworte: Altersgrenze fur Staatsanwalt*innen — Auswahlverfahren

e

15 Zur Definition des Begriffes ,ethnischen Herkunft* EuArbRK/Mohr, 5. Aufl. 2024, RL 2000/43/EG Art. 1 Rn. 4-6.
16 Ausfuhrlich hierzu die Schlussantrége, HSI-Report 1/2025, S. 22 f.
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8. Leiharbeit

Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Curtea de Apel Timisoara (Ruméinien) vom
12.08.2025 — C-544/25 — ACC Business Development

Rechtsvorschriften: Art. 3-5, 9 LeiharbeitsRL 2008/104/EG; Art. 16 EU-GRC

Schlagworte: Leiharbeit — Arbeitserlaubnis — Verbot der Beschaftigung von Nicht-EU-Bur-
ger*innen — Begriff des ,Leiharbeitsunternehmens”

Erlauterungen: Dem Verfahren liegt ein Rechtsstreit in Rumanien zugrunde, bei dem es um
die Anfechtung einer nicht erteilten Arbeitserlaubnis geht. Den Antrag hatte eine Gesellschaft
fur Arbeitsvermittlung fir eine sri-lankische Staatsangehorige gestellt. Die Arbeitserlaubnis
wurde von den rumanischen Behorden nicht ausgestellt. Ein nationales Gesetz, sehe vor, dass
Arbeitgeber*innen im Hoheitsgebiet Rumaniens tatsachlich Tatigkeiten austiben missen, die
mit den Aufgaben der Auslander*innen, fir die die Beschaftigungsbewilligung beantragt wird,
vereinbar sind.

Da ein Leiharbeitsunternehmen keine physischen Tatigkeiten auslbt, sondern die Tatigkeit
darin besteht, den Entleiher*innen Arbeitskrafte zur Verfliigung zu stellen, fihrt die nationale
Vorschrift dazu, dass ein Leiharbeitsunternehmen nur rumanische Staatsangehérige sowie
EU-Birger*innen beschaftigen darf, da die zur Verweigerung der Erlaubnis als Begrindung
angeflhrte nationale Vorschrift fir diese nicht anwendbar ist.

Dem EuGH wird folgende Frage vorgelegt: Erlaubt die LeiharbeitsRL ein Verbot der Beschaf-
tigung von Nicht-EU-Burger*innen durch ein ,Leiharbeitsunternehmen®?

Der Gerichtshof habe im Rahmen der Entscheidung den Begriff des Leiharbeitsunternehmens
sowie dessen Voraussetzungen naher zu klaren. Die Fragestellungen betreffen einerseits das
Grundrecht der unternehmerischen Freiheit und andererseits die Rechte und Freiheiten von
auf dem europaischen Arbeitsmarkt tatigen Arbeitnehmer*innen.

—> zurlick zur Ubersicht

9. Massenentlassung

Urteile
Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 30.10.2025 — C-134/24 — Tomann

Rechtsvorschriften: Art. 3 Abs. 1 UAbs. 1, Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 MassenentlassungsRL
98/59/EG

Schlagworte: Fehlende Anzeige der Massenentlassung — Nachholung

Kernaussagen: Eine Kundigung im Rahmen einer Massenentlassung kann nur wirksam aus-
gesprochen werden, wenn die Massenentlassung zuvor der zustandigen Behorde ordnungs-
gemal angezeigt worden ist. Die fehlende Anzeige kann nicht mit heilender Wirkung nachge-
holt werden, es ist der erneute Ausspruch einer Kiindigung erforderlich.
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Erlauterungen: Am 30.10.2025 verortete der EUGH in den Rs. Tomann'’ und Sewel'® die
Massenentlassungsanzeige im deutschen Recht. Beide Urteile ergingen auf Vorlagefragen
des BAG, das beabsichtigte, die von ihm bisher zur Nichtigkeit von Kiindigungen als Folge von
Fehlern im Anzeigeverfahren vertretene Rechtsauffassung zu revidieren.® In der Rs. Tomann
stand in Frage, ob der Arbeitgeber die urspriinglich entgegen Art. 3 Abs. 1 Massenentlas-
sungsRL und § 17 Abs. 1 KSchG unterbliebene Massenentlassungsanzeige nachholen kann,
sodass die Kundigung nach Ablauf von einem Monat nach Eingang der Anzeige bei der Be-
hérde wirksam wird. In der Rs. Sewel ging es um die Folgen der zwar gestellten, aber fehler-
haften Massenentlassungsanzeige.

Bisher waren Kundigungen nach der Rechtsprechung des BAG ohne vorherige, erforderliche
Massenentlassungsanzeige gem. § 134 BGB nichtig.?° Hiervon wollte der 6. Senat abriicken,
da die Pflicht, eine Massenentlassungszeige zu stellen, keinen individualschitzenden Charak-
ter habe. Der Senat fuhrt zudem Bedenken hinsichtlich der VerhaltnismaRigkeit ins Feld. Der
6. Senat hat daher ein Divergenzverfahren eingeleitet und dem 2. Senat die Frage vorgelegt,
ob dieser an der bisherigen Rechtsauffassung festhalte.?' Auch der 2. Senat riickt von der
bisherigen Rechtsprechung ab. Dabei verfolgt er aber seinerseits eine wohl alternative Rechts-
auffassung. Fehler bei der Massenentlassungsanzeige sollen zur Unwirksamkeit, nicht aber
zur Nichtigkeit der Kiindigung fliihren. Nach Beseitigung des Wirksamkeitshindernisses und
Einreichung der Massenentlassungsanzeige konne die Kundigung nach Ablauf der Entlas-
sungssperre von einem Monat wirksam werden. Die Arbeitsverwaltung kébnne zudem eine feh-
lerhafte Massenentlassungsanzeige als ordnungsgemaf’ hinnehmen. Der 2. Senat hat, bevor
auf die Anfrage des 6. Senats reagieren konnte, den EuGH um Vorabentscheidung ersucht.?

Auch der 6. Senat blieb nicht untatig. Er konnte ein weiteres anhangiges Verfahren flr einen
eigenen Vorlagebeschluss nutzen. Angesichts von Zweifeln an der Zulassigkeit der Vorlage
des 2. Senats hatte der EuGH so in jedem Fall Gelegenheit, zu den aufgeworfenen Fragen
Stellung zu nehmen. Dies erfolgte am 30.10.2025. In der Rs. Tomann hat der Gerichtshof die
Vorlage im Kontext des in § 45 Abs. 3 ArbGG geregelten Divergenzverfahrens fir statthaft
erachtet. Unzulassig waren jedoch die Fragen zu den Folgen der nicht ordnungsgemaf ge-
stellten Massenentlassungsanzeige, denn sie waren nach Auffassung des EuGH fir den Aus-
gang des Verfahrens in der Rs. Tomann nicht entscheidungserheblich. In der Rs. Tomann ging
es hingegen im Kern um die Folgen der unterbliebenen Massenentlassungsanzeige, in der
Rs. Sewel um Fehler derselben.

Die Quintessenz aus beiden Verfahren lautet, dass die angedachte Rechtsprechungsande-
rung ausfallen muss. Fir den EuGH ist eine Kiindigung ohne die erforderliche vorherige Mas-
senentlassungsanzeige nichtig. Dafur befasst er sich nicht naher mit der Frage, ob die Mas-
senentlassungsanzeige auch individualschutzenden Charakter hat, die in dem Verfahren in
der Rs. G GmbH zu den Folgen der fehlenden Beifiigung der Betriebsratsanhérung noch aus-
schlaggebend gewesen ist.?® Er leitet die Unwirksamkeit aus der Entlassungssperre des Art.
4 Abs. 1 UAbs. 1 MassenentlassungsRL ab. Der Wortlaut der Vorschrift besagt: "Die der zu-
stdndigen Behorde angezeigten beabsichtigten Massenentlassungen werden frihestens 30
Tage nach Eingang der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anzeige wirksam (...)". Dies setze

17 EuGH v. 30.10.2025 — C-134/24 — Tomann.

18 EuGH v. 30.10.2025 - C-402/24 — Sewel.

19 S. die Vorlageentscheidungen in den Rs. Tomann: BAG v. 01.02.2024 — 2 AS 22/23 (A) und Sewel: BAG. v. 14.12.2023 -
6 AZR 157/22 (B).

0BAG v. 22.11.2012 - 2 AZR 371/11, vgl. fur weitere Nachweise BAG den Vorlagebeschl. zur Rs. Sewel v. 14.12.2023 - 6
AZR 157/22 (B), Rn. 10.

21 BAG v. 14.12.2023 - 6 AZR 157/22 (B), hierzu Holler, jurisPR-ArbR 1/2024, Anm. 1.

22V/.01.02.2024 — 2 AS 22/23 (A).

23 EuGH v. 13.07.2023, C-134/22 — G GmbH; Anm. Schmitz, HSI-Report 3/2023, S. 5, 7.
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voraus, dass vor der Kiindigung eine Massenentlassungsanzeige gestellt worden ist. Gestutzt
werde dieses Auslegungsergebnis durch den Zweck der Anzeige, es der zustandigen Behoérde
zu ermoglichen, innerhalb des Zeitraums der Entlassungssperre nach Lésungen fir die Prob-
leme zu suchen, die durch die Massenentlassung aufgeworfen werden. Die Kuindigung kénne
auch nicht nach einer nachgeholten Anzeige zur Wirksamkeit erstarken. Denn aus der Mas-
senentlassungsRL ergebe sich ein Verfahren zum Vorgehen bei Massenentlassungen: Nach
der Konsultation der Arbeithehmervertretung sei der Zugang der Massenentlassungsanzeige
bei der zustandigen Behdrde zu bewirken, bevor schlieldlich geklindigt werden kénne. Die
Massenentlassungsanzeige nach der Kiindigung nachholen zu kénnen, stelle die vom Unions-
gesetzgeber vorgesehene Abfolge in Frage. Anderenfalls kdnnten die betreffenden Arbeitneh-
mer*innen zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kiindigung auch nicht tberprufen, ob die Mas-
senentlassungsanzeige ordnungsgemal gestellt sei. Zudem enthalt Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1
MassenentlassungsRL eine Regelung, wonach die individuelle Kindigungsfrist des betreffen-
den Arbeitsverhaltnisses durch die Entlassungssperre von einem Monat unberthrt bleibe.
Diese sei "sinnlos", wenn vorab gekiindigt werden kénne und die individuelle Kiindigungsfrist
bereits vor der Massenentlassungsanzeige zu laufen beginne.

Die Folgen einer zwar eingereichten, aber fehlerhaften Massenentlassungsanzeige sind
Hauptgegenstand des Urteils in der Rs. Sewel.?* In der Konsequenz dieses Urteils steht nicht
nur die unterbliebene, sondern auch die fehlerhafte Massenentlassungsanzeige einer Kundi-
gung entgegen.? Erstens stehe es nicht in der Rechtsmacht der Behérde, eine unzureichende
oder fehlerhafte Massenentlassungsanzeige als ordnungsgemaf hinzunehmen. Zweitens ge-
nuge es nicht den unionsrechtlichen Vorgaben, wenn einer Kiindigung durch die nachtragliche
Heilung einer unvollstandigen oder fehlerhaften Massenentlassungsanzeige zur Wirksamkeit
verholfen werde. Die Entlassungssperre sei keine hinreichende Sanktion, denn sie sei unions-
rechtlich ohnehin vorgegeben und verfolge einen anderen Zweck. Die Beschaftigen missten
zum Zeitpunkt der Kiindigung die Wirksamkeit der Kiindigung prifen konnen. Wie richtig dies
ist, zeigt flr das deutsche Recht der Blick auf die Dreiwochenfrist des § 4 KSchG. Ein schwe-
bender Rechtszustand, der durch die nachtragliche Moglichkeit zur Heilung eintreten wirde,
verbietet sich, vgl. § 180 und § 388 S. 2 BGB.%

Im Anschluss an die beiden Entscheidungen des EuGH zum Massenentlassungsrecht vom
30.10.2025 steht somit fest: Fehler bei der Anzeige der Massenentlassung fuhren weiterhin
zur Nichtigkeit von Kiindigungen (sowie sonstigen Entlassungen). Die Entscheidung in der Rs.
Tomann ist eine Absage an die von den BAG-Senaten beabsichtigten (erneuten) Pfadwechsel
im Recht der Massenentlassung.

Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 30.10.2025 — C-402/24 — Sewel
Rechtsvorschriften: Art. 3, 6 MassenentlassungsRL 98/59/EG

Schlagworte: Fehlerhafte Anzeige der Massenentlassung — Heilung

Kernaussagen: Die zustandige Behorde kann eine objektiv fehlerhafte Massenentlassungs-
anzeige nicht mit heilender Wirkung als ordnungsgemaf} erachten.

Die Vorgaben der MassenentlassungsRL fur eine ordnungsméafie Massenentlassungsanzeige
bedlrfen der wirksamen Sanktionierung. Die Regelung, dass die Entlassungssperre von 30
Tagen nach Stellen der Massenentlassungsanzeige erst zu dem Zeitpunkt zu laufen beginnt,

24 Kritisch zur vermeintlich fehlenden Koharenz der beiden Entscheidungen Bayreuther, NZA 2025, 1587, 1588.
25 Sagan, NJW 2025, 3684, 3687 f.
2 So auch Bayreuther, NZA 2025, 1587, 1590.
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in dem Fehler einer Massenentlassungsanzeige nachtraglich geheilt werden, stellt keine Maf3-
nahme dar, die Anzeigepflicht durchzusetzen.

Erlauterungen: Siehe die Erlduterungen zur Rs. Tomann, S. 33 ff.

—> zuriick zur Ubersicht

10. Soziale Sicherheit

Urteile/Beschliisse
Urteil des Gerichtshofs (Fiinfte Kammer) vom 13.11.2025 — C-525/23 — Oti
Rechtsvorschriften: Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, Art. 5 Abs. 3, Art. 14 REST-RL 2016/801

Schlagworte: Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehdrigen u.a. zu Forschungs-, Stu-
dien- und Ausbildungszwecken — ausreichende Existenzmittel — Verlangerung eines Aufent-
haltstitels

Kernaussagen: Es besteht ein Anspruch auf Erteilung und Verlangerung eines Aufenthaltsti-
tels, wenn die Bedingungen der REST-RL erflllt sind. Mitgliedstaaten dirfen keine zusatzli-
chen Anforderungen einflihren, die Uber die RL hinausgehen — auch nicht beim Nachweis
ausreichender Existenzmittel.

Der Begriff ,Mittel“ in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e REST-RL ist ein autonomer Begriff des Unions-
rechts, der weit und einheitlich auszulegen ist. Er umfasst alle Arten von finanziellen Ressour-
cen, unabhangig von Herkunft, Art oder Modalitaten. Nationale Sonderkriterien sind unzulas-
sige zusatzliche Bedingungen.

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 20.11.2025 — C-743/23 — GKV-Spitzenver-
band

Rechtsvorschriften: Art. 14 Abs. 8 DurchfihrungsVO Nr. 987/2009; Art. 11, 13 Abs. 1 Koor-
dinierungsVO Nr. 883/2004

Schlagworte: Freizligigkeit der Arbeithehmer*innen — Tatigkeit in mehreren Staaten — we-
sentlicher Teil der Beschaftigung oder selbststandigen Erwerbstatigkeit — Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit — Homeoffice — Grenzganger*innen

Kernaussagen: Bei der Beurteilung, ob wesentliche Teile der Beschaftigung von Mehrstaa-
tenbeschaftigten im Wohnmitgliedstaat geleistet wurden, muss neben der in den Mitgliedstaa-
ten ausgeubten Beschaftigung auch die in Drittlandern ausgelbte Beschaftigung dieser Per-
son berticksichtigt werden.

Erlauterungen: Kern des Rechtsstreits bildet die Frage, welches System der sozialen Sicher-
heit auf den Klager anzuwenden ist. Der Klager wohnte in Deutschland, war jedoch in Vollzeit
bei einer Schweizer Gesellschaft angestellt. Er erbrachte seine Tatigkeit sowohl in der Schweiz
als auch im Homeoffice in Deutschland.

Aufgrund des Freizugigkeitsabkommens zwischen der EU und der Schweiz finden die Koordi-
nierungsVO und DurchfiihrungsVO Anwendung, aufgrund derer die Schweiz wie ein Mitglied-
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staat behandelt wird. GemaR Art. 13 Abs. 1 KoordinierungsVO findet das Recht des Wohn-
staats nur dann Anwendung, wenn dort ein ,wesentlicher Teil”?” der Tatigkeit ausgelibt wird.
Sofern dies nicht gegeben ist, findet das System der sozialen Sicherheit des Staates Anwen-
dung, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat. Streitentscheidend war die Frage, ob bei der
Beurteilung, ob ein ,wesentlicher Teil“ der Tatigkeit im Wohnstaat erbracht wird, ausschlieRlich
Tatigkeiten innerhalb der Mitgliedstaaten zu berlcksichtigen sind oder ob auch Tatigkeiten in
Drittstaaten einzubeziehen sind. Die Einbeziehung von Tatigkeiten in Drittstaaten ergibt sich
aus dem Wortlaut verschiedener Sprachfassungen von Art. 13 Abs. 1 KoordinierungsVO sowie
von Art. 14 Abs. 8 DurchfihrungsVO. Diese Bestimmungen beschranken die Beriicksichtigung
wesentlicher Teile der Beschaftigung oder selbststandigen Erwerbstatigkeit nicht auf Tatigkei-
ten in Mitgliedstaaten.

Urteil des Gerichthofs (Erste Kammer) vom 27.11.2025 — C-137/24 P — HeBBler / Kommis-
sion

Rechtsvorschriften: Art. 3 Abs. 3, 3 Abs. 4 SteuererhebungsVO (EG) 260/68

Schlagworte: EU-Beamt*innen — Steuerfreibetrag fur unterhaltsberechtigte Kinder — 6ffentli-
cher Dienst

Kernaussagen: Der Anspruch von EU-Beamt*innen auf einen Steuerfreibetrag fiir ein in Aus-
bildung befindliches Kind endet spatestens mit Vollendung des 26. Lebensjahres. Anderslau-
tende Vorgaben stehen héherrangigem Recht entgegen.?®

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 18.12.2025 — C-296/24 bis C-307/24 — Jouxy

Rechtsvorschriften: Art. 1 Buchst. i, Art. 67 KoordinierungsVO (EG) 883/2004; Art. 7 Abs. 2
FreiziigigkeitsVO (EU) 492/2011; Art 45 AEUV; Art. 2 Abs. 2 FreizligigkeitsRL 2004/38/EG

Schlagworte: Anspruch auf Familienzulagen fir Grenzarbeiter*innen aufgrund der Kinder von
Ehegatten oder der Lebenspartner*innen — Voraussetzungen fir Familienzulage — Definition
~Familienangehdriger” — Definition ,Aufkommen fir den Unterhalt"

Kernaussagen: Eine arbeithehmende Person, die nicht in dem Mitgliedstaat wohnt, in dem
sie arbeitet, erhalt Familiengeld auch fur Kinder von Ehepartnerinnen oder eingetragenen
Partner*innen, sofern sie mit diesem Kind in einer gemeinsamen familiaren Haushaltsgemein-
schaft lebt. In diesem Fall gilt die Voraussetzung ,Unterhalt zu leisten® als erfullt.

Schlussantrdage

Schlussantrage des Generalanwalts Spielmann vom 18.12.2025 — C-717/24 — Socidlna
poistoviria

Rechtsvorschriften: Art. 51 Abs. 1 KoordinierungsVO (EG) Nr. 883/2004

Schlagworte: Altersrente

Kernaussagen: Eine Alterssicherung fur eine bestimmte Gruppe von Personen, die Versiche-
rungszeiten im Rahmen einer bestimmten Tatigkeit zurickgelegt haben (z. B. Bergleute im

27 Der Begriff wesentliche Teile der Tatigkeit war jlingst Gegenstand unionsrechtlicher Rechtsprechung, vgl. EUGH v.
04.09.2025 - C-203/24 — Hakamp, dazu HSI-Report 3/2025, S. 46.
28 \gl. EuGH v. 01.12.1983 — C-190/82 - Blomfield/Kommission, Rn. 21.
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Untertagebau), die zu glinstigeren Bedingungen fiir die Leistungsbeziehenden fiihren, fallt in
den Anwendungsbereich von Art. 51 Abs. 1 KoordinierungsVO. Dies erlaubt die Berlicksichti-
gung der in diesem Beruf zurlickgelegten Zeiten bei der Bemessung der in einem anderen
Mitgliedstaat zu beziehenden Altersrente in einem System, in dem es auf die Beschaftigung in
einem bestimmten Beruf ankommt.

Neu anhéngige Verfahren

Vorabentscheidungsersuchen des Administrativen sad — Varna (Bulgarien) vom
05.09.2025 — C-587/25 — NOI Varna

Rechtsvorschriften: Art. 11 Abs. 3 Buchst. e, Art. 11 Abs. 4 Satz 1, Art. 65 Abs. 1i.V.m. Art.
11 Abs. 3 Buchst. ¢ KoordinierungsVO Nr. 883/2004

Schlagworte: Leistungen bei Arbeitslosigkeit bei grenzuberschreitendem Sachverhalt — An-
wendbarkeit von Systemen der sozialen Sicherheit

Erlauterungen: Das vorlegende Gericht bittet den EuGH um Klarung, welcher Mitgliedstaat
bzw. welches nationale Recht fur die Zahlung von Arbeitslosengeld nach der Koordinie-
rungsVO zustandig ist, wenn der betroffene Arbeitnehmer in einem Mitgliedstaat (ltalien) ar-
beitet, aber in einem anderen Mitgliedstaat (Bulgarien) wohnt, eine Eigentumswohnung besitzt
und sein Arbeitgeber Beitrage flr die Versicherung des Risikos ,Arbeitslosigkeit® in Italien ein-
bezahlt hat. Zusatzlich stellt sich die Frage, ob ein Anspruch auf Arbeitslosengeld davon ab-
hangen darf, dass die Betroffenen im Wohnstaat tatsachlich Arbeit suchen, und ob der Wohn-
staat Leistungen verweigern darf, wenn er sie nicht vollstdndig vom Beschaftigungsstaat er-
stattet bekommt.

Vorabentscheidungsersuchen des @stre Landsret (Danemark) vom 30.10.2025 — C-
691/25 — Laegernes Pension

Rechtsvorschriften: Art. 9 Abs. 1 Buchst. h GleichbehandlungsRL 2006/54/EG; Art. 157
AEUV

Schlagworte: Betriebsrente — Diskriminierung aufgrund des Geschlechts — Berechnung von
Rentenansprichen auf der Grundlage geschlechtsspezifischer Kriterien — geschlechtsspezi-
fisch ausgestaltetes Festbeitragssystem — Entgeltbegriff des Art. 157 AEUV

—> zurlick zur Ubersicht

11. Urlaubsrecht

Urteile
Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 13.11.2025 — C-272/24 — Tribunalul Galati
Rechtsvorschriften: Art. 19 Abs. 1 EUV; Art. 3, 5, 6 und 7 ArbeitszeitRL 2003/88/EG

Schlagworte: Uberstunden von Richter*innen — Personalmangel im Gericht — Freizeitaus-
gleich statt Uberstundenvergiitung — Héhe der Besoldung von Richter*innen — tatsachliche
Unmaglichkeit, Jahresurlaub zu nehmen — richterliche Unabhangigkeit
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Kernaussagen: Uberstunden einer/eines Richter*in/eines Richters, die entstehen, weil zu-
satzliche Aufgaben einer unbesetzten Stelle am Gericht Gbernommen werden, kénnen mit
Freizeitausgleich abgegolten werden, wenn gewahrleistet ist, dass dieser tatsachlich geltend
gemacht werden kann und der rechtsstaatliche Grundsatz, wonach die Bezlge der ausgeub-
ten Funktion entsprechen muissen, eingehalten wird.

Erlauterungen: Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind Bestimmungen zur Arbeitszeit
der Richter*innen nach rumanischem Recht. Ein Richter berief sich darauf, dass er aufgrund
einer Vielzahl unbesetzter Richterstellen Uberstunden habe leisten miissen und wendet sich
gegen die Vorgabe, dass diese nur in Freizeitausgleich, nicht aber durch eine erhéhte Vergu-
tung ausgeglichen werden kdnnen. Das rumanische Rahmengesetz Uber die Bezlige des aus
dffentlichen Mitteln vergiteten Personals sieht an sich vor, dass die Uberstunden zu verglten
sind, wenn ein Freizeitausgleich scheitert. Diese Regelung wurde jedoch durch Dringlichkeits-
verordnungen vorubergehend ausgesetzt, die das Ziel verfolgten, das Defizit im Staatshaus-
halt in den vom AEUV vorgegebenen Rahmen zu halten. Dabei gelten in Rumanien keine
festen Arbeitszeiten fir Richter*innen — der Klager bezog sich mit seiner Klage darauf, dass
er gegenuber dem Stellenplan zusatzliche Aufgaben wahrgenommen hat.

Der Gerichtshof verneint die Anwendbarkeit der ArbeitszeitRL, da es vorliegend um das Ent-
gelt gehe, nicht um die Arbeitszeit.?° Ansatzpunkt fur seine rechtliche Priifung in der Sache ist
allein der Grundsatz der richterlichen Unabhangigkeit, der in der Rechtsweggarantie des Art.
19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV verankert sei.*° Die Mitgliedstaaten, so der EuGH, haben unter diesem
Gesichtspunkt ein weites Ermessen, die Bezlige der Richter*innen festzulegen. Sie missten
aber der Bedeutung der von ihnen in einem Rechtsstaat ausgelibten Funktionen entsprechen.
Hierbei seien einerseits Umstande wie Zulagen oder die Befreiung von Sozialversicherungs-
beitragen zu bertcksichtigen, wie andererseits auch die Verhaltnisse des betreffenden Staa-
tes, zu denen insbesondere das Durchschnittsgehalt zahle. Daraus leitet der EuGH einige
konkretere Voraussetzungen fir einen verpflichtenden Freizeitausgleich ab. Eine Regelung
zum Freizeitausgleich von Uberstunden misse es den Richter*innen tatsachlich erméglichen,
die Uberstunden abzubauen und die Gesamtbesoldung misse nach wie vor der Bedeutung
der von ihm ausgeubten (zusatzlichen) Funktionen entsprechen.

29 S. zu der Abgrenzung auch EuGH v. 07.07.2022 — C-257/21 und C-258/21 — Coca Cola und die Anmerkung von
Brandt/Lueken, HSI-Report 3/2022, S. 5.
30 So auch EuGH v. 25.02.2025 - C-146/23 und C-374/23 — Sad Rejonowy w Biatymstoku und Adoreiké.
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V. Verfahren vor dem EGMR ~

Zusammengestellt und kommentiert von Karsten Jessolat, DGB Rechtsschutz GmbH, Gewerk-
schaftliches Centrum flir Revision und Européisches Recht, Kassel

1. Diskriminierungsverbot

Urteile
Urteil (5. Sektion) vom 04.12.2025 — Nr. 36325/22 — Ortega Ortega / Spanien

Rechtsvorschriften: Art. 14 EMRK (Diskriminierungsverbot) i.V.m. Art. 8 EMRK (Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens)

Schlagworte: Diskriminierung wegen des Geschlechts — Klage auf gleiche Vergitung — Kiin-
digung des Arbeitsverhaltnisses als Vergeltung — Verstol3 gegen Datenschutzregeln

Kernaussage: Die innerstaatlichen Gerichte sind im Fall einer Kollision von Art. 8 EMRK und
Art. 14 EMRK verpflichtet, unter Berlicksichtigung der Umstande des Einzelfalls einen fairen
Ausgleich der betroffenen Interessen zu finden, wobei ein wirksamer Schutz vor Diskriminie-
rung zu gewahrleisten ist.

Erlauterungen: Die Beschwerdefihrerin war zwischen 1994 und 2017 in einem Unterneh-
men, dass Verwaltungsdienstleistungen fur eine Bank erbringt, als Leiterin der Finanzabteilung
beschaftigt und u.a. fir die Bearbeitung der Gehaltsabrechnungen des Personals zustandig.
Seit 2006 hatte sie ihren Arbeitgeber mehrfach erfolglos auf die unterschiedliche Bezahlung
von Frauen und Mannern hingewiesen. Im Jahr 2017 erhob die Beschwerdefuhrerin deshalb
wegen der im Vergleich zu mannlichen Kollegen erhaltenen geringeren Vergutung gegen ihren
Arbeitgeber Klage wegen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Zum Beweis ihrer
Behauptung legte sie dem Gericht die Hohe der Vergitung der mannlichen Beschéatftigten der
Vergleichsgruppe dar, die ihr aufgrund ihrer Position im Unternehmen bekannt war. Die Ar-
beitsgerichte gaben der Beschwerdefihrerin in allen Instanzen Recht und verurteilten den Ar-
beitgeber, an sie entsprechende Vergltungsdifferenzen sowie eine Entschadigung zu zahlen.

Unmittelbar nach Erhebung der Klage kindigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis der Be-
schwerdefuhrerin mit der Begriindung, sie habe gegen die ihr obliegende Verschwiegenheits-
pflicht und die Unternehmensanweisungen zum Schutz personenbezogener Daten verstolden.
Sie habe im Prozess wegen der Diskriminierung die Vergutung ihrer Kollegen offengelegt und
diese Informationen somit an Dritte weitergegeben. Die gegen die Kiindigung erhobene Klage
blieb in allen Instanzen erfolglos. Die Arbeitsgerichte akzeptierten den vom Arbeitgeber be-
haupteten Pflichtverstol} als zulassigen Kindigungsgrund. Fur die Behauptung der Beschwer-
deflhrerin, es handele sich bei der Kiindigung um eine Vergeltungsmaflnahme fur die erfolg-
reiche Diskriminierungsklage, lIagen keine Anhaltspunkte vor.

Die Beschwerde rigt einen Versto3 gegen Art. 14 EMRK i.V.m. Art. 8 EMRK. Mit der Bestati-
gung der Kundigung hatten die nationalen Gerichte einen wirksamen Schutz vor der Diskrimi-
nierung wegen des Geschlechts nicht gewahrleistet. Die Entlassung sei als Vergeltungsmal}-
nahme fur die erfolgreich gegen den Arbeitgeber geflihrte Diskriminierungsklage zu werten.

Der Gerichtshof hebt zunachst hervor, dass Art. 14 EMRK den staatlichen Organen die posi-
tive Verpflichtung auferlegt, hinsichtlich der Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen, die
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Einhaltung des Verbots der Diskriminierung sicherzustellen.” Dies gilt vor allem deshalb, da
die Férderung der Geschlechtergleichstellung ein Hauptziel der Mitgliedstaaten des Europa-
rats ist und deshalb nur sehr gewichtige Griinde eine unterschiedliche Behandlung i.S.d.
EMRK rechtfertigen kdnnen.? Daraus folgt insbesondere die Pflicht zur Gewahrleistung eines
effektiven Rechtsschutzes fiir die von einer Diskriminierung betroffenen Personen.®

Gemessen daran haben die innerstaatlichen Gerichte im vorliegenden Fall dem besonderen
Interesse der Beschwerdefiihrerin, vor der Diskriminierung wegen des Geschlechts geschitzt
zu werden, nicht ausreichend Rechnung getragen. Sie lassen zunachst unbertcksichtigt, dass
die Beschwerdefiihrerin den Arbeitgeber schon langere Zeit vor Erhebung der Diskriminie-
rungsklage auf die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Mannern hingewiesen hat. Da
das Unternehmen erst unmittelbar nach Erhebung der Klage mit der Kiindigung reagiert hat,
ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine Vergeltungsmalinahme gehandelt hat. Da-
mit war ein hinreichender Schutz vor Diskriminierung nicht mehr gewahrleistet. Selbst wenn
die Beschwerdefuhrerin durch die Mitteilung der Hohe der Vergitung der mannlichen Kollegen
gegen innerbetriebliche Datenschutzregeln verstolien hat und damit in deren Rechte aus Art.
8 EMRK eingegriffen wurde, waren die nationalen Gerichte verpflichtet, einen gerechten Aus-
gleich zwischen den betroffenen Interessen herzustellen. Eine solche Abwagung hatte unter
Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls einem wirksamen Diskriminierungsschutz
Rechnung tragen mussen.

Aufgrund dieses Versaumnisses der staatlichen Gerichte hat der beklagte Staat seine positive
Verpflichtung zum Schutz vor Diskriminierung nicht erfillt. Der Gerichtshof hat daher einstim-
mig auf einen VerstoR gegen Art. 14 EMRK i.V.m. Art. 8 EMRK erkannt und der Beschwerde-
fuhrerin fir den Ersatz des immateriellen Schadens eine Entschadigung i.H.v. 12.000 € zuge-
sprochen.

—> zurlick zur Ubersicht

2. Koalitionsfreiheit

Neue (an die jeweilige Regierung zugestellte) Verfahren

Nr. 37028/23 — Svenska Transportarbetareféorbundet / Schweden (1. Sektion) — einge-
reicht am 04.10.2023 — zugestellt am 08.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 11 EMRK (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit)

Schlagworte: Ausschluss eines Gewerkschaftsmitglieds — Sympathisant*in einer rechtspopu-
listischen Partei

Erlauterungen: Die Beschwerdefluhrerin ist die schwedische Transportarbeitergewerkschaft
(Svenska Transportarbetareférbundet). Sie hat im Jahr 2019 beschlossen, nach MalRgabe ih-
rer Satzung eines ihrer Mitglieder mit der Begrindung auszuschlieen, er sympathisiere aktiv
mit den Schwedendemokraten (Sverigedemokraterna). Bei dieser Organisation handele es

TEGMR v. 05.07.2022 — Nr. 70133/16 — Dimici / Tiirkei; EGMR v. 13.07.2004 — Nr. 69498/01 — Pla und Puncernau / An-
dorra.

2EGMR v. 02.12.2014 — Nr. 61960/08 — Emel Boyraz / Tiirkei; EGMR v. 22.03.2012 — Nr. 30078/06 — Konstantin Markin /
Russland; EGMR v. 22.02.1994 — Nr. 16213/90 — Burghartz / Schweiz; EGMR v. 24.06.1993 — Nr. 14518/89 — Schuler-
Zgraggen / Schweiz.

3EGMR v. 08.03.2022 — Nr. 12736/10 — Zakharova u. a. / Russland; EGMR v. 17.10.2019 — Nrn. 1874/13 und 8567/13 -
Ldpez Ribalda u. a. / Spanien; EGMR v. 30.07.2009 — Nr. 67336/01 — Danilenkov u. a. / Russland.
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sich um eine politische Partei, deren Politik nicht mit den Zielen einer Gewerkschaft vereinbar
sei. Dieser Beschluss wurde vom zustandigen Bezirksgericht aufgehoben, was in der Beru-
fungsinstanz unter Nichtzulassung der Revision bestatigt wurde. Die Gerichte waren der Auf-
fassung, dass die Beschwerdefuhrerin die mit den Gewerkschaftsstatuten nicht zu vereinba-
renden Aktivitaten des Mitgliedes nicht nachgewiesen habe.

Die Beschwerdeflihrerin macht geltend, durch die Entscheidung der innerstaatlichen Gerichte
in ihrem Recht aus Art. 11 EMRK verletzt worden zu sein. Insbesondere sei die Einschrankung
nicht gesetzlich vorgeschrieben.* Zudem seien die gerichtlichen Entscheidungen nicht hinrei-
chend begriindet.®

—> zuriick zur Ubersicht

3. Meinungsfreiheit

Urteile
Urteil (GroRe Kammer) vom 15.12.2025 — Nr. 16915/21 — Danilet / Ruménien
Rechtsvorschriften: Art. 10 EMRK (Freiheit der Meinungsauf3erung)

Schlagworte: Publikationen auf Facebook — Eintreten fir den Erhalt der Demokratie — Diszip-
linarmalRnahme gegen Richter*innen — unzutreffende Interessenabwagung

Kernaussage: Auch wenn Richter*innen und Staatsanwalt*innen aufgrund der besonderen
Rolle der Justiz fir den Rechtsstaat bei Austibung der Meinungsfreiheit zur politischen Zurick-
haltung verpflichtet sind, haben sie dennoch das Recht, 6ffentlich fur den Erhalt der verfas-
sungsmafigen Ordnung einzutreten, wenn die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit ernst-
haft bedroht sind.

Erlauterungen: Der Beschwerdefiihrer war Richter an einem Landgericht und fur seine Teil-
nahme an Debatten zum Erhalt der Demokratie und des Rechtsstaats bekannt. Nachdem er
im Januar 2019 auf seiner Facebook-Seite zwei Nachrichten veroffentlicht hatte, mit denen er
auf Gefahren flir die Demokratie hinwies und das mangelnde Engagement der Justiz beklagte,
derartigen Bestrebungen entgegenzuwirken, wurde gegen ihn ein Disziplinarverfahren einge-
leitet. Mit der Begriindung, dem Ansehen der Justiz geschadet zu haben, ordnete die Diszipli-
narkammer des Obersten Justizrates (CSM) gegen den Beschwerdeflihrer die Kirzung der
Dienstbezige um 5% fir die Dauer von zwei Monaten an.

Der Gerichtshof hatte am 20.02.2024 im Wege einer Kammerentscheidung® auf einen Versto
gegen Art. 10 EMRK erkannt, weil die innerstaatlichen Gerichte die Rechtfertigung des Ein-
griffs in die Meinungsfreiheit des Beschwerdefihrers nicht hinreichend begrindet hatten.

Nachdem die beklagte Regierung gem. Art. 43 Abs. 1 EMRK die Verweisung der Rechtssache
an die GrolRe Kammer des Gerichtshofs beantragt hatte, hat diese nunmehr die Entscheidung
der 4. Sektion bestatigt.

4EGMR v. 05.05.2022 — Nr. 31163/13 — Viahov / Kroatien; EGMR v. 27.02.2007 — Nr. 11002/05 — Associated Society of Lo-
comotive Engineers & Firemen (ASLEF) / Vereinigtes Kénigreich.
SEGMR v. 27.02.2007 — Nr. 11002/05 — Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) / Vereinigtes Ké-

nigreich.
6 EGMR v. 20.02.2024 — Nr. 16915/21 — Danilet / Ruménien, siehe hierzu: HSI-Report 1/2024, S. 36 f.
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Der Gerichtshof starkt mit der aktuellen Entscheidung die Meinungsfreiheit von Richter*innen
und Staatsanwalt*innen. Wird in deren Recht aus Art. 10 EMRK eingegriffen, ist das 6ffentliche
Interesse am Vertrauen in die Unabhangigkeit der Justiz gegen das Recht auf Teilnahme an
allgemeinen politischen Debatten abzuwéagen.” Aufgrund der besonderen Rolle der Justiz fir
den Rechtsstaat obliegt ihnen insoweit eine gewisse Zurtickhaltung.® Dies gilt auch, wenn sie
in den sozialen Medien Informationen verbreiten.® Sobald es jedoch um die Verteidigung der
Demokratie und des Rechtsstaats geht, sind auch Richter*innen und Staatsanwalt*innen be-
rechtigt, 6ffentlich fir den Erhalt der verfassungsmaRigen Ordnung einzutreten. Gemessen
daran lagen keine Anhaltspunkte daflr vor, dass der Beschwerdefiihrer mit seinen AuBerun-
gen dem Ansehen der Justiz geschadet hat.

Der Gerichtshof hat aus diesen Grinden mit zehn gegen sieben Stimmen darauf erkannt, dass
mit der gegen den Beschwerdefiihrer verhangten DisziplinarmaRnahme gegen Art. 10 EMRK
verstof3en wurde.

Der Richter Krenc halt mit seiner zustimmenden Meinung die gegen den Beschwerdeflihrer
verhangte Sanktion flr unangemessen und sieht darin einen Versto gegen Art. 10 EMRK.

Die Richter Gnatovskyy und Raduletu sehen mit einer weiteren gemeinsamen zustimmenden
Meinung in der Teilnahme von Richter*innen an offentlichen Diskursen einen Gewinn flr die
Rechtsstaatlichkeit.

Demgegeniiber vertreten die Richterinnen Simackova, Elésegui, Arnardéttir und Ni Raife-
artaigh sowie die Richter Kitistakis, Felici und Derencinovic¢ in einer abweichenden Meinung
die Auffassung, dass der Eingriff in die Meinungsfreiheit des Beschwerdefihrers durch das
legitime Ziel der Wahrung der Autoritdt und Unparteilichkeit der Justiz gerechtfertigt war.

—> zurlick zur Ubersicht

4. Schutz des Eigentums

Urteile
Urteil (5. Sektion) vom 10.10.2025 — Nr. 55156/19 u. a. — Basyuk / Ukraine
Rechtsvorschriften: Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 (Schutz des Eigentums)

Schlagworte: Kindigung des Arbeitsverhaltnisses — Ablehnung von Abfindungszahlungen —
héhere Gewalt

Kernaussage: Im Fall hoherer Gewalt, die mit drastischen Folgen fir die Wirtschaft eines
Landes verbunden ist, sind den staatlichen Behdrden zur Anpassung an neue Realitaten, auch
bei der Auslegung arbeitsrechtlicher Vorschriften, weite Spielrdume einzurdumen.

Erlauterungen: Die elf Beschwerdeflhrer‘innen waren bei der Donezker Eisenbahn, einem
staatlichen Unternehmen, das in den Jahren 2014/15 mit der Ukrainischen Eisenbahn fusio-
nierte, beschaftigt. Aufgrund der russischen Feindseligkeiten gegen die Ukraine konnte die
ortliche Zweigstelle der Ukrainischen Eisenbahn in den Regionen Donezk und Luhansk keine
Dienstleistungen mehr erbringen, so dass der dortige Betrieb eingestellt wurde. Die Arbeits-
verhaltnisse der Beschwerdefuhrer*innen wurden gekindigt. Eine ihnen nach innerstaatlichem

7EGMR v. 23.06.2016 — Nr. 20261/12 — Baka / Ungarn m.w.N.
8 EGMR v. 25.09.2018 — Nr. 76639/11 — Denisov / Ukraine.
9EGMR v. 15.03.2023 — Nr. 45581/15 — Sanchez / Frankreich m.w.N.
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Recht im Fall der Kiindigung zustehende Abfindung wurde vom Arbeitgeber mit der Begrun-
dung verweigert, die Betriebseinstellung sei die Folge héherer Gewalt gewesen. Die Klagen
auf Zahlung der Entlassungsentschadigung blieben vor den nationalen Gerichten in allen In-
stanzen erfolglos.

Mit den Beschwerden wird ein Verstol3 gegen Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 geltend gemacht.
Soweit sich die innerstaatlichen Behoérden und Gerichte zur Begriindung der héheren Gewalt
lediglich auf Schlussfolgerungen der Industrie- und Handelskammer berufen, sei damit nicht
der Nachweis erbracht, dass ein solcher Fall tatsachlich vorgelegen hat. Vielmehr sei hierfir
die Vorlage eines bestatigenden Zertifikats der Industrie- und Handelskammer erforderlich.

Da die Beschwerdefiihrer*innen nach nationalen arbeitsrechtlichen Bestimmungen im Fall der
Kindigung des Arbeitsverhaltnisses einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung hatten, geht
der Gerichtshof von einem Eingriff in das Recht auf Schutz des Eigentums aus, wenn diese
Leistung vom kiindigenden Arbeitgeber nicht erbracht wird."® Ein Eingriff in das Eigentum
muss rechtmalig sein, ein legitimes Ziel verfolgen und eine Interessenabwagung muss zu
einem fairen Ausgleich der Allgemeinwohlinteressen mit den Interessen des Einzelnen flh-
ren.'” Da die Auswirkungen von héherer Gewalt auf das Arbeitsrecht im innerstaatlichen Recht
nicht definiert sind, hat der Gerichtshof die Auslegung der mafigeblichen Bestimmungen durch
die nationalen Gerichte nur auf Willkiir oder offensichtliche Unangemessenheit zu Gberprifen.
Wegen der drastischen Folgen der russischen Feindseligkeiten flr die ukrainische Wirtschaft
war den innerstaatlichen Behorden auch insoweit ein weiter Ermessensspielraum einzurau-
men, als die Auslegung arbeitsrechtlicher Vorschriften betroffen war. Daher war die Feststel-
lung der hdheren Gewalt durch die nationalen Gerichte allein auf der Grundlage von Schluss-
folgerungen der Industrie- und Handelskammer nicht unverhaltnismaRig.

Der Gerichtshof hat daher mit flinf gegen zwei Stimmen festgestellt, dass die innerstaatlichen
Gerichte nicht gegen Art. 1 Zusatzprotokoll verstof3en haben.

Die Richter Serghides und Ziind vertreten in einer abweichenden Meinung die Auffassung,
dass zwar hohere Gewalt die Erflllung von arbeitsrechtlichen Verpflichtungen unmaoglich ma-
chen kann. Jedoch widerspreche es einem fairen Ausgleich, diese Last ausschlie3lich den
Arbeitnehmer*innen aufzuerlegen.

Urteil (1. Sektion) vom 13.11.2025 — Nr. 77369/14 — Constantinou u. a. / Zypern

Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren); Art. 1 Zusatzprotokoll Nr.
1 (Schutz des Eigentums)

Schlagworte: Kurzung der Gehalter und Pensionen von Beamt*innen — Sonderbeitrag zur
Haushaltssanierung

Kernaussage: Die Mitgliedstaaten des Europarats verfligen beim Erlass von Gesetzen zum
Ausgleich der Staatsfinanzen, die gleichzeitig politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte
zu bericksichtigen haben, Uber einen erheblichen Ermessensspielraum, so dass die inner-
staatlichen Behdrden und Gerichte grundsétzliche besser als internationale Richter*innen in
der Lage sind, die Angemessenheit von Eingriffen in das Recht auf Schutz des Eigentums zu
beurteilen.

Erlauterungen: Die Beschwerdefuhrer*innen sind 450 Beschéftigte des offentlichen Dienstes
bzw. Bezieher*innen von Ruhestandsbeziigen. Vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise

10 EGMR v. 26.06.2014 — Nrn. 68385/10 und 71378/10 — Sukhanov und lichenko / Ukraine; EGMR v. 03.06.2014 — Nrn.
57116/10, 74847/10 und 10642/11 — Kolesnyk u. a. / Ukraine.
" EGMR v. 05.01.2000 - Nr. 33202/96 — Beyeler / Italien.
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verabschiedete das zyprische Parlament in den Jahren 2011 und 2012 Gesetze, die fir einen
Zeitraum von zehn Jahren eine monatliche Sonderabgabe in Hohe eines bestimmten Prozent-
satzes der Pensionen und Bruttoeinkommen von Beamt*innen und Angestellten des o6ffentli-
chen Dienstes vorsahen. Die Beschwerdeflhrer*innen sowie zahlreiche weitere Betroffene er-
hoben vor dem Obersten Gerichtshof Verfassungsbeschwerde gegen die Gesetze. Dieser
stellte fest, dass die Gehalter und Pensionen der Beschwerdefiihrer‘innen zwar als Eigen-
tumsrechte durch die Verfassung geschitzt gewesen seien. Allerdings seien die fraglichen
Kirzungen relativ gering und auf einen von vornherein festgelegten Zeitraum befristet gewe-
sen. Daher seien die vom Staat ergriffenen Mallnahmen gerechtfertigt gewesen, denn er habe
wegen der erforderlichen Haushaltssanierung unter extremem finanziellem Druck gestanden
und dringende Malinahmen zur Rettung der Wirtschaft ergreifen missen.

Zunachst rigen die Beschwerdeflihrer*innen einen rechtswidrigen Eingriff in ihr durch Art. 1
Zusatzprotoll Nr. 1 geschitztes Eigentum durch die Kirzung ihrer Bezlige. Dariber hinaus
weiche der Oberste Gerichtshof mit der Entscheidung von seiner bisherigen Rechtsprechung
ab, was dem sich aus Art. 6 EMRK ergebenden Gebot der Rechtssicherheit widerspreche.
SchlieRlich verstoRRe die Mallinahme gegen Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 12, da sie die Beschwer-
deflhrer*innen als Angehorige des offentlichen Dienstes gegenliber Beschaftigten in der Pri-
vatwirtschaft, die die Sonderabgabe nicht zu erbringen hatten, diskriminiere.

Unter Hinweis auf seine Rechtsprechung'? betont der Gerichtshof, dass Art. 6 EMRK die staat-
lichen Gerichte verpflichtet, zur Wahrung der Rechtssicherheit eine Konsistenz ihrer Judikatur
zu gewabhrleisten. Mit den Entscheidungen Uber die Verfassungsbeschwerden der Beschwer-
deflhrer*innen ist der Oberste Gerichtshof jedoch nicht von seiner bisherigen Rechtsprechung
abgewichen, da den vorangegangenen Entscheidungen andersgelagerte Sachverhalte zu-
grunde lagen. Im Unterschied zu jenen Rechtsstreiten war die Kirzung der Bezlge der Be-
schwerdefuhrer*innen zeitlich begrenzt und durch die staatliche Finanzkrise begrundet.

Der Gerichtshof weist weiter darauf hin, dass die Kirzung der Bezlige der Beschwerdefiih-
rer*innen einen Eingriff in deren Eigentum i.S.v. Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 darstellt. Dieser
war gesetzlich vorgesehen. Die einschlagigen Gesetze wurden vom Obersten Gerichtshof fur
verfassungsgemald erklart. Der Gerichtshof sieht keinen Grund, diese Beurteilung in Frage zu
stellen und durch eine eigene Entscheidung zu ersetzen.'® Mit der Sonderabgabe wurde zu-
dem ein legitimes Ziel zur notwendigen Haushaltssanierung verfolgt.™ Der Gerichtshof stellt
fest, dass die Regierung bei der Entscheidung uber die Sozial- und Wirtschaftspolitik einen
angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und denen der Be-
schwerdefuhrer*innen hergestellt hat. Dabei war insbesondere zu berlcksichtigen, dass der
Eingriff in das Eigentum die Beschwerdefuhrer*innen nicht in ihrer Existenz gefahrdet hat.

SchlieRlich stellt der Gerichtshof fest, dass sich Angehdrige des 6ffentlichen Dienstes nicht in
einer mit Beschaftigten der Privatwirtschaft vergleichbaren Situation befinden. Der wesentliche
Unterschied besteht darin, dass die Einkommen der 6ffentlich Bediensteten aus Mitteln des
Staatshaushalts und nicht aus Ertragen der Privatwirtschaft finanziert werden. Daher war die

12EGMR v. 29.11.2016 — Nr. 76943/11 — Lupeni Greek Catholic Parish u. a. / Ruménien; EGMR v. 20.10.2016 — Nr.
13279/05 — Nejdet Sahin und Perihan Sahin / Tiirkei; EGMR v. 24.03.2009 — Nr. 21911/03 — Tudor Tudor / Ruménien;
EGMR v. 06.12.2007 — Nr. 30658/05 — Beian / Ruménien.

13 EGMR v. 17.01.2023 — Nr. 54805/15 — Zegarac u. a. / Serbien; EGMR v. 20.03.2018 — Nrn. 37685/10 und 22768/12 — Ra-
domilja u. a. / Kroatien.

14 EGMR v. 14.11.2017 — Nr. 46184/16 — P. Plaisier B.V. / Niederlande; EGMR v. 04.07.2017 — Nr. 75916/13 — Mockiené /
Litauen; EGMR v. 21.07.2016 — Nrn. 63066/14, 64297/14 und 66106/14 — Mamatas u. a. / Griechenland; EGMR v.
08.10.2013 = Nrn. 62235/12 und 57725/12 — Da Conceicdo Mateus und Santos Januario / Portugal; EGMR v. 07.02.2012
—Nr. 45312/11 = Frimu u. a. / Ruménien; EGMR v. 06.12.2011 — Nrn. 44232/11 und 44605/11 — Mihaies und Sentes /
Ruménien.

HSI-Report 4/2025 Seite 45


https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169054
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107155
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91885
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83819
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-223123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181591
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181591
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179536
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176031
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176031
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164969
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128106
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115053
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108354
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108354

Beschwerde wegen eines VerstolRes gegen Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 offensichtlich unbe-
grindet und deshalb gem. Art. 35 EMRK fir unzulassig zu erklaren.

Der Gerichtshof hat, soweit die Beschwerden zulassig waren, mit sieben gegen zwei Stimmen
weder einen VerstoR gegen Art. 6 EMRK noch gegen Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 festgestellt.

Die Richterin Adamska-Gallant sowie der Richter Serghides vertreten in einer abweichenden
Meinung die Auffassung, dass der Eingriff in das Eigentum unverhaltnismaRig und deshalb
nichti.S.v. Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 gerechtfertigt gewesen sei. Zudem werde durch die von
der bisherigen Rechtsprechung abweichende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen
das aus Art. 6 EMRK folgende Prinzip der Rechtssicherheit verstofien.

Neue (an die jeweilige Regierung zugestellte) Verfahren

Nr. 40598/22 — Nagy-Sallai u. a. / Ungarn (2. Sektion) — eingereicht am 12.08.2022 — zu-
gestellt am 10.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 (Schutz des Eigentums)

Schlagworte: Verstol gegen Impfpflicht — Kindigung des Arbeitsverhaltnisses — Ausschluss
einer Abfindung

Erlauterungen: Die Beschwerdeflihrer*innen waren bei verschiedenen Gesundheitsdienst-
leistern beschéaftigt. Da sie die Impfungen gegen COVID-19 verweigerten, obwohl dies auf-
grund eines Regierungserlasses vorgeschrieben war, kindigte der Arbeitgeber deren Arbeits-
verhaltnisse mit sofortiger Wirkung. Die Zahlung einer Abfindung, die ansonsten im Fall von
Kindigungen gesetzlich vorgeschrieben ist, war im Fall der Kindigung wegen der Verweige-
rung der COVID-19-Impfung ausgeschlossen. Sowohl eine Verfassungsbeschwerde gegen
den Erlass als auch die Klagen auf Zahlung der Abfindung vor den Arbeitsgerichten blieben
erfolglos.

Die Beschwerdefuhrer*innen rigen den Eingriff in ihr durch Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 ge-
schiitztes Eigentum, da die Versagung einer Abfindung hier unverhaltnismaRig gewesen sei.'®

—> zurlick zur Ubersicht

5. Schutz der Privatsphare

Urteile
Urteil (5. Sektion) vom 06.11.2025 — Nr. 46704/16 — Guyvan / Ukraine
Rechtsvorschriften: Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens)

Schlagworte: Private Nutzung eines dienstlichen Mobiltelefons — Auswertung von Abrech-
nungsdaten durch Arbeitgeber

Kernaussage: Die innerstaatlichen Behdrden haben im Falle der Uberwachung der Kommu-
nikation am Arbeitsplatz sicherzustellen, dass den betroffenen Arbeithnehmer*innen die Még-
lichkeit der gerichtlichen Uberpriifung der MaRnahme anhand der vom Gerichtshof zur Uber-
wachung Kommunikation am Arbeitsplatz entwickelten Kriterien eingeraumt wird.

15 EGMR v. 28.07.1999 — Nr. 22774/93 — Saffi / Italien.
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Erlauterungen: Siehe die Anmerkung von Lércher, S. 12.

Urteil (5. Sektion) vom 11.12.2025 — Nr. 60943/15 — Rosca / Republik Moldawien
Rechtsvorschriften: Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens)

Schlagworte: Offentliche Vorwiirfe gegen Richter*innen — erfolglose Verleumdungsklage —
VerhaltnismaRigkeit der AuRerungen

Kernaussage: Auch wenn staatliche Gerichte und insbesondere die Professionalitat der Jus-
tizangehorigen nicht vor offentlicher Kritik geschiitzt sind, haben insbesondere Richter*innen
bei der Beanstandung der Autoritat eigener Kolleg*innen Zurlickhaltung zu tiben, wenn sie von
ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen.

Erlauterungen: Die Beschwerdefiihrerin war Richterin an einem staatlichen Wirtschaftsge-
richt. Im Verfahren um eine dienstliche Beurteilung wurde ihr vom Prasidenten des Obersten
Justizrats in Anwesenheit von Medienvertreter*innen vorgeworfen, die ihr zugewiesenen Ver-
fahren nicht ordnungsgeman und verzogert bearbeitet sowie mindliche Verhandlungen ver-
spatet anberaumt zu haben. Unter dem Druck dieser Vorwiirfe trat die Beschwerdefihrerin
2013 vom Richterinnenamt zurtck. In der Folge berichteten die Medien Gber diesen Fall, wobei
insbesondere eine verbale Auseinandersetzung zwischen der Beschwerdefiihrerin und dem
Prasidenten des Obersten Justizrats Gber ihre vermeintliche Ungeeignetheit publiziert wurde.

Die Beschwerdefiihrerin reichte eine Verleumdungsklage gegen den Prasidenten des Obers-
ten Justizrats ein und beantragte den 6ffentlichen Widerruf der Behauptungen sowie die Zah-
lung einer Entschadigung von ca. 10.000 €. Die Klage blieb in allen Instanzen vor den inner-
staatlichen Gerichten erfolglos.

Mit der Beschwerde wird ein Versto gegen Art. 8 EMRK gerigt. Die Beschwerdefiihrerin be-
grundet diesen damit, dass sie durch die unwahren Behauptungen des Prasidenten des
Obersten Justizrats offentlich herabgewdtirdigt worden sei und die nationalen Gerichte dessen
Darstellung als zutreffend unterstellt hatten, ohne hierzu Feststellungen auf der Grundlage
entsprechender Beweismittel getroffen zu haben.

Der Gerichtshof bekraftigt zunachst, dass das Recht auf Respekt vor Rufschadigungen durch
Art. 8 EMRK geschuitzt ist, wenn diese geeignet sind, das Privatleben zu beeintrachtigen.®
Der Schutz des Rechts auf das Privatleben ist das Recht auf freie Meinungsaulterung gem.
Art. 10 EMRK sind gegeneinander abzuwagen, wobei u. a. das allgemeine Interesse an den
jeweiligen AuRerungen, deren Inhalt und eventuelle Konsequenzen fir die betroffene Person
sowie deren Wahrhaftigkeit zu berticksichtigen sind."”

Gemessen daran kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass der Respekt vor der Rechts-
staatlichkeit und die berufliche Tatigkeit von Richter*innen regelmaflig das allgemeine Inte-
resse betreffen. Die vom Prasidenten des Obersten Justizrats gegen die Beschwerdeflhrerin
vorgebrachten Behauptungen betreffend ihres Fehlverhaltens und ihre Unprofessionalitat wa-
ren nicht durch tatsachliche Feststellungen der innerstaatlichen Gerichte belegt, sondern be-
ruhten auf Werturteilen. Auch hat der Prasident des Obersten Justizrats nicht nur seine Mei-
nung zur Arbeit der Beschwerdeflhrerin gedulRert, sondern versucht, sie als vertrauenswir-
dige Person zu diskreditieren. Da aber von Amtstrager*innen der Justiz in Fragen der Unpar-

16 EGMR v. 07.02.2012 — Nr. 39954/08 — Axel Springer AG / Deutschland; EGMR v. 09.04.2009 — Nr. 28070/06 — A. / Nor-

wegen.
TEGMR v. 05.05.2022 — Nr. 19362/18 — Mesic¢ / Kroatien; EGMR v. 20.09.2018 — Nr. 18925/09 - Jishkariani / Georgien;

EGMR v. 15.10.2015 — Nr. 27510/08 — Peringek / Schweiz; EGMR v. 07.02.2012 — Nr. 39954/08 — Axel Springer AG /
Deutschland.
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teilichkeit und Autoritat von Richter*innen Zurlickhaltung bei der Austibung der Meinungsfrei-
heit erwartet werden muss,'® hat der Prasident des Obersten Justizrats mit seinen 6ffentlich
gewordenen AuBerungen die Grenzen akzeptabler Kritik Gberschritten. Sein Recht auf Mei-
nungsfreiheit hatte deshalb hinter das Recht der Beschwerdeflhrerin auf Schutz ihrer Pri-
vatsphare zurlickzutreten.

Der Gerichtshof hat daher einstimmig eine Verletzung von Art. 8 EMRK festgestellt und der
Beschwerdefuhrerin zum Ersatz des immateriellen Schadens eine Entschadigung i.H.v.
4.500 € zugesprochen.

Neue (an die jeweilige Regierung zugestellte) Verfahren

Nr. 51545/21 — Beci / Albanien (3. Sektion) — eingereicht am 12.10.2021 — zugestellt am
08.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens)

Schlagworte: Entlassung von Staatsanwalt*innen — Anti-Korruptionskampagne zur Reform
des Justizsystems — unwahre Angaben bei der Befragung

Erlauterungen: Zur Bekampfung der Korruption innerhalb der Justiz, wurden seit 2014 alle
Richter*innen und Staatsanwalt*innen durch eine neu geschaffene unabhangige Kommission
(IQC) auf ihre Vermdgensverhaltnisse, mogliche Verbindungen zur organisierten Kriminalitat
sowie ihre berufliche Kompetenz Uberprift.'® Der Beschwerdefiihrer, ein Staatsanwalt, beant-
wortete die in diesem Zusammenhang gestellte Frage, ob ihm in den letzten zehn Jahren die
Einreise in EU- oder NATO-Lander verweigert wurde, mit ,nein®. Die IQC stellte demgegen-
Uber fest, dass die Botschaft der Vereinigten Staaten ein dem Beschwerdeflihrer im Jahr 2016
ausgestelltes Besuchervisum nachtraglich entzogen hatte. Er wurde deshalb mit der Begrin-
dung aus dem Dienstverhaltnis entlassen, nicht mehr Gber die erforderliche Zuverlassigkeit zu
verfugen.

Der Beschwerdefuhrer rugt einen Verstol gegen Art. 8 EMRK, da er die Entlassung nur wegen
der wahrheitswidrigen Angabe im Uberpriifungsverfahren fiir unverhaltnismaiig halt.

Nr. 29497/24 — Koéiv / Estland (3. Sektion) — eingereicht am 07.10.2024 — zugestellt am
21.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens)

Schlagworte: Entlassung aus dem Beamtenverhaltnis — Verweigerung der COVID-19-Imp-
fung

Erlauterungen: Der Beschwerdefihrer war seit 1991 als Polizist tatig. Auf der Grundlage ei-
nes Erlasses vom 03.11.2021 verlangte sein Dienstvorgesetzter zur Fortsetzung der Tatigkeit
den Nachweis einer COVID-19-Impfung oder die Vorlage eines arztlichen Genesungsattests.
Da der Beschwerdefuhrer die Impfung verweigerte, wurde er im Dezember 2021 aus dem
Dienst entlassen.

18 EGMR v. 23.06.2016 — Nr. 20261/12 — Baka / Ungarn.

19 vgl. EGMR v. 04.07.2023 — Nr. 41047/19 — Thanza / Albanien; EGMR v. 13.12.2022 — Nr. 58997/18 — Nikéhasani / Alba-
nien; EGMR v. 13.12.2022 — Nr. 40662/19 — Sevdari / Albanien; EGMR v. 04.10.2022 — Nr. 37474/20 — Besnik Cani/ Al-
banien; EGMR v. 09.02.2021 — Xhoxhaj / Albanien.
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Eine Klage gegen die Entlassung war in den ersten beiden Instanzen vor den nationalen Ge-
richten erfolgreich. Auf die Revision des Dienstherrn hob der Oberste Gerichtshof die Ent-
scheidung des Berufungsgerichts auf und bestatigte die Entlassung des Beschwerdeflihrers.
Zwar habe der Erlass die automatische Entlassung von Bediensteten im Fall des fehlenden
Nachweises einer Impfung nicht angeordnet, jedoch sei die diesbezligliche Ermessensent-
scheidung des Dienstherrn nicht zu beanstanden.

Fraglich ist hier, ob der Beschwerdefiihrer als Polizeibeamter der durch den Erlass angeord-
neten Impfpflicht unterlag und ob die Entlassung aus dem Beamtenverhaltnis wegen des Ver-
stolRes gegen diese Pflicht einen Eingriff in das Recht auf Schutz des Privat- und Familienle-
bens bedeutet.?°

—> zuriick zur Ubersicht

6. Verfahrensrecht

Urteile
Urteil (2. Sektion) vom 07.10.2025 — Nr. 38687/22 — Misianas / Litauen
Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren)

Schlagworte: Wiederernennung von Richter*innen — Entscheidung durch Prasident*in — Un-
moglichkeit der gerichtlichen Uberpriifung

Kernaussage: Die besondere Rolle der Justiz als Staatsorgan in einer demokratischen Ge-
sellschaft und die Wahrung der Unabhangigkeit von Richter*innen erfordern es, dass Entschei-
dungen Uber den Status von Mitgliedern der Justiz einer Kontrolle durch staatliche Gerichte
unterzogen werden kdnnen.

Erlauterungen: Der Beschwerdefuhrer wurde 2015 zum Richter am Bezirksgericht Vilnius er-
nannt. Im Jahr 2016 wurde er auf eigenen Wunsch aus dem Richterdienst entlassen, um zu-
nachst das Amt des Innenministers und spater des stellvertretenden Verteidigungsministers
auszuuben. Nach dem Ende der Amtszeit im Jahr 2020 beantragte er die Wiederernennung
in das Richteramt. Nach innerstaatlichem Recht werden die Entscheidungen Uber die Ernen-
nung und Entlassung von Richter*innen vom Prasidenten der Republik getroffen. Die Wieder-
ernennung ehemaliger Richter*innen erfolgt regelmaRig ohne erneute Auswahlprifung. Im Fall
des Beschwerdeflihrers lehnte der Prasident dessen Wiederernennung mit der Begrindung
ab, es bestehen aufgrund seiner Amtszeit in der Exekutive Bedenken an seiner Unparteilich-
keit. Die nationalen Gerichte wiesen eine dagegen erhobene Klage als unzuldssig ab, da ein
Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Prasidenten gesetzlich nicht vorgesehen war.

Der Beschwerdeflhrer ist der Ansicht, dass ihm der Zugang zu einem Gericht i.S.v. Art. 6
EMRK versagt worden sei. Die innerstaatlichen Gerichte, hatten es abgelehnt, tUber die Ent-
scheidung des Prasidenten, seine Wiederernennung als Richter abzulehnen, zu urteilen.

Der Gerichtshof stellt zunachst fest, dass das litauische Recht den Zugang zum &ffentlichen
Dienst nach rechtsstaatlichen MaRstaben gewahrleistet und dem Beschwerdeflhrer ein faires
Verfahren fur die Wiederernennung in den Richterdienst ermdglicht hat. Angesichts der her-

20 EGMR v. 29.08.2024 — Nr. 24622 — Pasquinelli u. a. / San Marino; EGMR v. 08.04.2021 — Nr. 47621/13 - Vaviicka u. a. /
Tschechische Republik.
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ausragenden Bedeutung der Justiz in einer demokratischen Gesellschaft und der Gewalten-
teilung sowie der Notwendigkeit, die Unabhangigkeit der Justiz zu wahren, missen Malinah-
men, die den Status von Richter*innen betreffen, einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen wer-
den kénnen.?' Dabei betont der Gerichtshof auch die Bedeutung internationaler Instrumente??
fur die innerstaatliche Praxis der Auswahl und Ernennung von Richter*innen.? Insbesondere
weil der Beschwerdefiihrer Gber die Befahigung zum Richteramt verfiigte und daher seine be-
rufliche Qualifikation nicht in Frage stand, war die gerichtliche Uberpriifung der Entscheidung
des Prasidenten auf eine mégliche Willkir zwingend erforderlich.

Der Gerichtshof hat, da dem Beschwerdeflihrer der Zugang zu einem Gericht verwehrt wurde,
eine Verletzung von Art. 6 EMRK festgestellt und ihm eine Entschadigung i.H.v. 10.000 € zu-
gesprochen.

Urteil (3. Sektion) vom 14.10.2025 — Nr. 42514/16 — Tsatani / Griechenland
Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren)

Schlagworte: Disziplinarverfahren gegen Staatsanwalt*innen — Unvoreingenommenheit des
Gerichts — Vertraulichkeit der disziplinarischen Untersuchung

Kernaussage: Art. 6 EMRK betrifft nicht das materielle Ergebnis eines gerichtlichen Verfah-
rens, sondern gewahrleistet ausschliellich den Anspruch auf ein faires Verfahren einschliel3-
lich der Unparteilichkeit des Gerichts.

Erlauterungen: Gegen die Beschwerdeflihrerin, eine Staatsanwaltin an einem Berufungsge-
richt in Athen, wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, weil sie ein Strafverfahren, tUber das
in den Medien berichtet wurde, eingestellt hatte. Der zyprische Justizminister und der Gene-
ralstaatsanwalt hatten Bedenken gegen diese Entscheidung geaullert. Die disziplinarische
Untersuchung wurde von der damaligen Prasidentin des Kassationsgerichts eingeleitet. Die
Beschwerdefuhrerin beantragte die Ablehnung der Ermittlungsfuhrerin wegen der Besorgnis
der Befangenheit. Letztere hatte vertrauliche Informationen betreffend das Disziplinarverfah-
ren im Rahmen einer Pressemitteilung verdéffentlicht. Das Ablehnungsgesuch wurde mit der
Begrindung zuriickgewiesen, dass damit lediglich die Verzogerung des Verfahrens beabsich-
tigt werde. Nach Abschluss der Untersuchung verurteilte der Disziplinarrat die Beschwerde-
fuhrerin zu einer GeldbulRe i.H.v. zwei Monatsgehaltern. Die Entscheidung wurde in der Beru-
fungsinstanz bestatigt.

Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, nicht von einem unparteiischen Gericht angehoért wor-
den zu sein. Die Prasidentin des Kassationsgerichts habe selbst Uber das Ablehnungsgesuch
entschieden und anschlielend disziplinarische MalRnahmen gegen die Beschwerdefuhrerin
eingeleitet.

21 EGMR v. 01.12.2020 — Nr. 26374/18 — Gudmundur Andri Astradsson / Island; EGMR v. 06.11.2028 — Nrn. 55391/13,
57728/13 und 74041/13 — Ramos Nunes de Carvalho e S4/ Portugal.

22 United Nations — Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Report of the Special Rapporteur on the
independence of judges and lawyers, A/HRC/38/38, 02.05.2018; Committee of Ministers of the Council of Europe,
Judges: independence, efficiency and responsibilities, Recommendation CM/Rec(2010)12, 17.11.2010.

2 EGMR v. 20.06.2023 — Nr. 24492/21 — Oktay Alkan / Tiirkei; EGMR v. 01.12.2020 — Nr. 26374/18 — Gudmundur Andri
Astradsson / Island; EGMR v. 23.06.2016 — Nr. 20261/12 — Baka / Ungarmn.
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Der Gerichtshof hebt unter Hinweis auf seine Rechtsprechung hervor, dass Disziplinarverfah-
ren gegen Richter*innen und Staatsanwalt*innen keine Strafverfahren sind®* und deshalb un-
ter den zivilrechtlichen Teil des Anwendungsbereichs von Art. 6 EMRK fallen.?® In diesem Zu-
sammenhang betont der Gerichtshof, dass Art. 6 EMRK von den Gerichten Unabhangigkeit
und Unparteilichkeit verlangt, wobei keine scharfe Trennlinie zwischen subjektiver und objek-
tiver Unparteilichkeit gezogen werden kann. Daher ist es regelmaflig problematisch, die per-
soOnliche Voreingenommenheit von Richter*innen nachzuweisen.?® Der Gerichtshof ist der An-
sicht, dass die Ermittlungsfiihrerin, indem sie vertrauliche Informationen betreffend das lau-
fende Disziplinarverfahren gegen die Beschwerdefiihrerin verdffentlicht hat, deutlich gemacht
hat, nicht Uber die fur die Durchfihrung einer Disziplinaruntersuchung gegen ein Mitglied der
Justiz erforderliche Objektivitat und Unparteilichkeit zu verfigen. Weil diese Verfahren geeig-
net sind, Druck auf die betreffenden Personen auszuliben, ist es unerlasslich, dass eine fir
die Untersuchung und Durchfiihrung von Disziplinarverfahren zustandige Stelle, objektiv und
unparteiisch in der Auslibung ihrer Aufgaben handelt und zu diesem Zweck frei von jeglichen
auleren Einflissen ist.?”

Diesen Umstanden haben die innerstaatlichen Disziplinarbehdrden nicht ausreichend Rech-
nung getragen, so dass nicht von einem unparteiischen Gericht ausgegangen werden konnte.
Der Gerichtshof hat daher mit sechs gegen eine Stimme einen Verstol} gegen Art. 6 EMRK
festgestellt.

Der Richter Roosma ist in einer abweichenden Meinung der Ansicht, dass das Disziplinarver-
fahren vor einem unabhangigen Gericht geflihrt wurde und deshalb nicht gegen Art. 6 EMRK
verstollen worden sei. Vielmehr werde der Fall der Beschwerdefiihrerin durch die Entschei-
dung des Gerichtshofs auf eine Stufe mit solchen Verfahren gestellt, in denen ein Disziplinar-
verfahren in unzulassiger Weise als ein Akt der politischen Einmischung in die Angelegenheit
der Justiz genutzt wurde.

Urteil (2. Sektion) vom 13.11.2025 — Nrn. 19689/21 und 42794/22 — llievska und
Zdraveva / Nord Mazedonien

Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren)

Schlagworte: Entlassung von Richter*innen — Entscheidung durch Staatlichen Justizrat —
keine gesetzlich vorgesehenen Rechtsmittel — fehlender Zugang zu einem Gericht

Kernaussage: Zwar verlangt Art. 6 EMRK von den Mitgliedstaaten des Europarats nicht, dass
Rechtsmittelinstanzen zur Uberpriifung von Entscheidungen staatlicher Gerichte eingerichtet
werden, jedoch missen die Garantien auf Zugang zu einem Gericht gewahrleistet sein.

Erlauterungen: Die Beschwerdefiihrerinnen waren Richterinnen an staatlichen Gerichten.
Wegen dienstlicher Verfehlungen wurden sie aus dem Richterinnendienst entlassen. Die Ent-
scheidungen wurden vom Staatlichen Justizrat (SJC) getroffen, der nach nationalem Recht fiir
die Behandlung von Disziplinarverfahren gegen Richter*innen zustandig ist. Auf die dagegen
eingelegten Berufungen hat die Berufungskommission des SJC die Entscheidungen aufgrund

24 EGMR v. 09.02.2021 — Nr. 15227/19 — Xhoxhaj / Albanien; EGMR v. 06.11.2018 — Nrn. 55391/13, 57728/13 und 74041/13
— Ramos Nunes de Carvalho e Sa/Portugal; EGMR v. 31.10.2017 — Nr. 147/01 — Kamenos / Zypern; EGMR v.
09.01.2013 = Nr. 21722/11 - Oleksandr Volkov / Ukraine.

25 EGMR v. 19.04.2007 — Nr. 63235/00 — Vilho Eskelinen u. a. / Finnland.

26 EGMR v. 06.11.2018 — Nr. 41894/15 — Otegi Mondragon u. a. / Spanien; EGMR v. 15.12.2005 - Nr. 73797/01 — Kyprianou
/Zypern.

2T EuGH v. 30.04.2025 - verb. Rs. C-313/23, C-316/23 und C-332/23 - Inspektorat kam Visshia sadeben savet; EUGH v.
11.05.2023 - C-817/21 - Inspectia Judiciard; EuGH v. 18.05.2021 - verb. Rs. C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-
355/19 und C-397/19 — Asociatia 'Forumul Judecatorilor din Roménia'.
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von Verfahrensfehlern aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an das urspriingliche Gre-
mium des SJC zurlickverwiesen. Dieses hat unter Berlicksichtigung der Rechtsauffassung der
Berufungskommission die Entlassung der Beschwerdeflihrerinnen bestatigt. Die Berufungen
gegen diese Entscheidungen zum Obersten Gerichtshof wurden als unzulassig verworfen, da
nach innerstaatlichem Recht ein weiteres Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des SJC
nicht vorgesehen ist.

Mit der Beschwerde wird geltend gemacht, dass die Versagung eines Rechtsmittels gegen die
Entscheidungen des SJC gegen das Recht auf Zugang zu einem Gericht verstofit.

Der Gerichtshof macht zunéchst unter Uberpriifung seiner bisherigen Rechtsprechung?® zur
institutionellen Bedeutung des SJC in Mazedonien deutlich, dass es sich bei dieser Behorde
um ein staatliches Gericht i.S.v. Art. 6 EMRK handelt, da sie in ihrem Zustandigkeitsbereich
auf der Grundlage von Rechtsvorschriften im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens un-
abhangige Entscheidungen treffen kann.?® Allerdings miissen die nach nationalem Recht vor-
gesehenen Disziplinarbehérden samtliche Anforderungen von Art. 6 EMRK erflillen und somit
auch das Recht auf Uberpriifung einer Disziplinarentscheidung ermdglichen, damit ein wirksa-
mer Zugang zu einem Gericht gewahrleistet ist.*° Die Berufungskommission des SJC hatte
nach den gesetzlichen Bestimmungen nur die Mdglichkeit, die Entscheidung des SJC auf Ver-
fahrensfehler zu Gberprifen und an das urspriingliche Gremium zurlick zu verweisen. Dieses
war dann in seiner erneuten Entscheidung an die Rechtsauffassung der Berufungskommission
gebunden. Eine weitere Uberpriifungsmdglichkeit dahingehend, ob die Entscheidung der Be-
rufungskommission befolgt wurde, bestand hingegen nicht, so dass der Gerichtshof das Recht
der Beschwerdefiihrerinnen auf Zugang zu einem Gericht in seinem Wesensgehalt beeintrach-
tigt sah.

Daher wurde einstimmig auf eine Verletzung von Art. 6 EMRK erkannt und der Beschwerde-
fUhrerin llievska eine Entschadigung i.H.v. 3.600 € zugesprochen. Die Beschwerdefihrerin
Zdraveva hatte keine Entschadigung beantragt.

Neue (an die jeweilige Regierung zugestellte) Verfahren

Nr. 34870/23 — Ghera / Frankreich (5. Sektion) — eingereicht am 15.09.2023 — zugestellt
am 15.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren)

Schlagworte: COVID-19-Pandemie — Homeoffice — Disziplinarverfahren

Erlauterungen: Der Beschwerdefuhrer ist Richter an einem StralRburger Gericht und war zum
streitgegenstandlichen Zeitpunkt Prasident des Gerichts. Wahrend der COVID-19-Pandemie
hat er in der Zeit vom 17.03.2020 bis zum 26.03.2020 seine Dienstgeschafte im Homeoffice
an seinem Wohnort erledigt. Gegen ihn wurde nach Abschluss eines Disziplinarverfahrens
vom Hohen Justizrat (CSM) ein Verweis verhangt, der zur Personalakte genommen wurde.
Die MaRnahme wurde damit begriindet, dass ihm als Leiter des Gerichts die Pflicht oblag,

22 EGMR v. 07.01.2016 — Nr. 48783/07 — Gerovska Popcevska / ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; EGMR v.
07.01.2016 — Nrn. 56381/09 und 58738/09 - JakSovski und Trifunovski / ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien;
EGMR v. 07.01.2016 — Nrn. 69916/10 und 36531/11 — Poposki und Duma / ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien; EGMR v. 30.04.2015 - Nr. 6899/12 — Mitrinovski / ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.

2 EGMR v. 09.03.2021 — Nr. 1571/07 - Bilgen / Tiirkei; EGMR v. 09.02.2021 — Nr. 15227/19 — Xhoxhaj / Albanien; EGMR v.
01.12.2020 — Nr. 26374/18 — Gudmundur Andri Astrédsson / Island; EGMR v. 28.01.2020 — Nr. 30226/10 — Ali Riza u. a./
Tiirkei; EGMR v. 02.10.2018 — Nrn. 40575/10 und 67474/10 — Mutu und Pechstein / Schweiz.

30 EGMR v. 05.04.2018 — Nr. 40160/12 — Zubac / Kroatien.
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wahrend des pandemiebedingten Lockdowns im Gericht anwesend zu sein. Das Verhalten
des Beschwerdeflihrers stelle eine Verletzung seiner Loyalitatspflicht dar. Die eingelegte Be-
rufung wurde vom Staatsrat zurlickgewiesen.

Mit der Beschwerde wird einerseits gertigt, dass es sich bei dem CSM nicht um ein Gericht
i.S.v. Art. 6 EMRK handele.?' Daneben ist der Beschwerdefiihrer der Ansicht, die Disziplinar-
maRnahme sei keiner ausreichenden Uberpriifung unterzogen worden. %

Nr. 10637/25 — Sahan / Tiirkei (2. Sektion) — eingereicht am 12.03.2025 — zugestellt am
13.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren)

Schlagworte: Erfolgreich abgeschlossene Polizeiausbildung — erfolgloser zusatzlicher Ein-
stellungstest — Ablehnung der Aufnahme in den Polizeidienst

Erlauterungen: Nach erfolgreich abgeschlossener Polizeiausbildung hatte der Beschwerde-
flhrer als Voraussetzung fiir die Ubernahme in den Polizeidienst einen Einstellungstest zu
absolvieren, der aus der Beantwortung einer einzigen, zufallig ausgewahlten Frage bestand.
Da er die Frage nach Auffassung des Prifungsgremiums unzureichend beantwortete, wurde
seine Aufnahme in den Polizeidienst abgelehnt. Die Entscheidung wurde letztinstanzlich vom
Obersten Verwaltungsgericht bestatigt.

Der Beschwerdefuhrer rugt eine Verletzung von Art. 6 EMRK, da die innerstaatlichen Gerichte
die dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Fragen nicht angemessen geprift haben.3

Nr. 62983/19 — Kytayev / Ukraine (5. Sektion) — eingereicht am 27.11.2019 — zugestellt
am 06.10.2025

Rechtsvorschriften: Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren); Art. 13 EMRK (Recht auf
wirksame Beschwerde); Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 (Schutz des Eigentums)

Schlagworte: Korperverletzung infolge des Militérdienstes — Versagung von Entschadigungs-
leistungen — Anforderungen an die Nachweispflicht

Erlauterungen: Der Beschwerdefiihrer war bis 1995 Angehdériger der Streitkrafte. In den Jah-
ren 1983 und 1986 erlitt er wahrend seines Dienstes in der Sowjetarmee im Rahmen von
Einsatzen in Afghanistan und in Ungarn Verletzungen, aufgrund derer er im Jahr 2014 als
schwerbehinderter Mensch anerkannt wurde. Ebenso wurde festgestellt, dass die Verletzun-
gen Folge des Militardienstes waren. Im Jahr 2016 beantragte er Entschadigungsleistungen,
die mit der Begriindung abgelehnt wurden, dass ein Anspruch auf diese Leistungen erst durch
ein Gesetz im Jahr 2006 eingeflhrt wurden. Der Oberste Gerichtshof hob die zunachst klage-
stattgebenden Entscheidungen der Vorinstanzen mit der Begriindung auf, eine Dokumentation
der Feststellungen uber die erlittenen Verletzungen als Folge des Militardienstes sei durch die
Behorden nicht hinreichend erfolgt und der Beschwerdeflhrer habe nicht nachgewiesen, dass
die Verletzungen nicht durch andere Umstande verursacht worden seien.

31 EGMR v. 21.02.2023 — Nr. 43237/13 — Catana / Republik Moldawien; EGMR v. 09.01.2013 — Nr. 21722/11 — Oleksandr
Volkov / Ukraine.

2 EGMR v. 17.01.2023 — Nr. 30745/18 — Cotora / Ruménien; EGMR v. 06.11.2028 — Nrn. 55391/13, 57728/13 und 74041/13
— Ramos Nunes de Carvalho e Sa/ Portugal.

33 EGMR v. 15.12.2020 - Nr. 33399/18 — Piskin / Tiirkei.
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Der Beschwerdeflhrer ist der Ansicht, dass die von den staatlichen Gerichten geforderte Be-
weislast nicht im Einklang mit den Anforderungen an ein faires Verfahren i.S.v. Art. 6 EMRK
steht.3

34 EGMR v. 06.04.2017 — Nr. 2229/15 — Karajanov / ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; EGMR v. 31.05.2016 —
Nr. 37242/14 - Tence / Slowenien; EGMR v. 19.02.2013 — Nr. 2834/06 — Petko Petkov / Bulgarien.
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V1. Verfahren vor dem Europaischen Ausschuss fur @
Rechte (ESCR) .

Zusammengestellt und kommentiert von Hanna Schénlau, LL.M., Rechtsreferendarin am
OLG Rostock und Leah Mathiesen, Dipl iur, Studentin der Universiteit Leiden

(Un-)Zulédssigkeitsentscheidungen

Zulassigkeitsentscheidung vom 04.12.2025 — Nr. 243/2024 — Unién General de Trabaja-
doras y Trabajadores (UGT) / Spanien (s. PM vom 15.12.2025)'

Rechtsvorschriften: Art. 31 RESC (Recht auf Wohnung); Art. 16 RESC (Recht der Familie
auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz); und Art. 30 RESC (Recht auf Schutz
gegen Armut und soziale Ausgrenzung) jeweils i.V.m. Art. E RESC (Diskriminierungsverbot)

Schlagworte: Recht auf Wohnen — Durchsetzbarkeit — soziale Ausgrenzung durch hohe Miet-
preise und Knappheit an Sozialwohnungen — Armut — Migrant*innen — junge Menschen — Nied-
riglohn

Zulassigkeitsentscheidung vom 15.10.2025 — Nr. 246/2025 — European Disability Forum
(EDF) / Spanien (s. PM vom 22.10.2025)?

Rechtsvorschriften: Art. 15 RESC (Recht behinderter Menschen auf Eigenstandigkeit, sozi-
ale Eingliederung und Teilhabe); Art. 23 RESC (Recht alterer Menschen auf sozialen Schutz);
Art. 31 RESC (Recht auf Wohnung) jeweils i.V.m. Art. E RESC (Diskriminierungsverbot)

Schlagworte: Mangelnde Barrierefreiheit von Wohnungen — Menschen mit Behinderungen —
alte Menschen — Diskriminierung

Sachentscheidungen

Sachentscheidung vom 22.12.2025 — Nr. 200/2021 — Associazione Professionale e Sin-
dacale (ANIEF) / Italien (s. PM vom 22.12.2025)

Rechtsvorschriften: Art. 1 § 2 RESC (Recht auf Arbeit); Art. 15 § 1 RESC (Recht von Men-
schen mit Behinderung auf Eigenstandigkeit); Art. E RESC (Diskriminierungsverbot)

Schlagworte: Menschen mit Behinderungen — Bildung — Inklusion — Lehrkrafte — prekare Be-
schaftigung — fachliche Qualifikationen — Weiterbildung — Schiler*innen — Bildungskontinuitat

Kernaussagen: 1. Der dauerhafte Einsatz eines hohen Anteils befristet beschaftigter Forder-
lehrkrafte ohne wirksame Schutzmechanismen gegen Missbrauch stellt einen Verstol gegen
Art. 1 § 2 RESC dar (Rn. 92).

2. Das Fehlen der erforderlichen Spezialisierung im Bereich inklusiver Bildung bei einem er-
heblichen Teil der Forderlehrkrafte verletzt ebenfalls Art. 1 § 2 RESC, da den betroffenen
Lehrkraften der Zugang zu stabiler und frei gewahlter qualifizierter Beschaftigung verwehrt
wird (Rn. 96).

1S. zuletzt HSI-Report 4/2024, S. 55.
28, zuletzt HSI-Report 2/2025, S. 45.
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3. Die Kombination aus Beschaftigungsunsicherheit und mangelnder Spezialisierung der For-
derlehrkrafte beeintrachtigt die Bildungskontinuitat und behindert den Zugang von Schiler*in-
nen mit Behinderungen zu inklusiver Bildung, was einen Verstol3 gegen Art. 15 § 1 RESC
begrindet (Rn. 118).

4. Dahingegen stellt das Erfordernis, ggf. gerichtliche Verfahren zur Zuweisung von Foérder-
lehrkraften oder zusatzlichen Unterstitzungsstunden einzuleiten, fiir sich genommen keinen
Verstold gegen Art. 15 § 1 RESC dar (Rn. 120).

Erlauterungen: Die beschwerdefiihrende Gewerkschaft ANIEF rigt die Unterstlitzung von
Schilerinnen mit Behinderungen. Sie macht geltend, dass Uber die Halfte der Foérderlehr-
krafte unter prekaren Beschaftigungsbedingungen arbeite und ein erheblicher Teil nicht tber
die erforderliche Spezialisierung verfiige. Dies beeintrachtige sowohl die Rechte der Lehrkrafte
auf stabile Beschaftigung als auch das Recht der Schiiler*innen auf inklusive Bildung.

Der Ausschuss erkennt an, dass befristete Arbeitsvertrage im Bildungsbereich zur Anpassung
an den schwankenden Bedarf grundsatzlich zuldssig sein kénnen. Er betont jedoch, dass sie
nicht dazu dienen dirfen, die strengeren Schutzvorschriften unbefristeter Beschaftigung zu
umgehen, und dass wirksame rechtliche Sicherungen gegen Missbrauch erforderlich sind (Rn.
85). Trotz erheblicher Anstrengungen ltaliens zur Erhéhung der Anzahl an Mitarbeiter*innen
stellt der Ausschuss fest, dass der starke Anstieg der Zahl der Férderlehrkrafte iberwiegend
auf eine massive Zunahme befristeter Vertrage zurickzufihren ist und der Anteil prekar be-
schaftigter Lehrkrafte weiterhin sehr hoch bleibt (Rn. 88). Die angekiindigten Reformmalfinah-
men seien noch nicht vollstandig umgesetzt und ihre Wirksamkeit kdnne bislang nicht bewertet
werden (Rn. 91).

Hinsichtlich der fachlichen Qualifikation stellt der Ausschuss fest, dass trotz Verbesserungen
weiterhin etwa ein Drittel der Forderlehrkrafte nicht Uber die vorgeschriebene Spezialisierung
verflgt. Dies sei mit Art. 1 § 2 RESC unvereinbar, da den Betroffenen der Zugang zu qualifi-
zierter, stabiler Beschaftigung verwehrt bleibe (Rn. 96). Im Rahmen von Art. 15 § 1 RESC hebt
der Ausschuss hervor, dass inklusive Bildung im Regelschulsystem Vorrang haben misse und
nicht nur rechtliche, sondern auch tatsachliche Mallnahmen erforderlich seien. Die haufigen
Wechsel von Forderlehrkraften infolge prekarer Beschaftigung sowie die unzureichende Qua-
lifikation fhrten zu erheblicher Bildungskontinuitatsstérung und behinderten die wirksame In-
klusion von Schiler*innen mit Behinderungen (Rn. 113-118). Demgegentiber konnte der Aus-
schuss mangels ausreichender aktueller Informationen keinen Verstol3 im Hinblick darauf fest-
stellen, dass Schuler*innen mit Behinderung unangemessen haufig rechtliche Schritte zur Zu-
weisung von Foérderlehrkraften oder zusatzlichen Unterstitzungsstunden ergreifen missten
(Rn. 119-120).

Neu eingereichte Beschwerden

Beschwerde vom 20.10.2025 — Nr. 253/2025 — European Organisation of Military
Associations and Trade Unions (EUROMIL) / Frankreich (auf Englisch)

Rechtsvorschriften: Art. 5 RESC (Vereinigungsrecht); Art. 6 RESC (Recht auf Kollektivver-
handlungen)

Schlagworte: Militar — Vereinigungsfreiheit — gewerkschaftliche Betatigung — Kollektivver-
handlungen — Streikrecht
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Erlauterungen: EUROMIL rugt, dass franzésische Rechtsvorschriften Berufsverbanden des
Militars gewerkschaftliche Tatigkeiten untersagen. Insbesondere wirden wirksame Konsul-
tationsmechanismen, Kollektivverhandlungen sowie Verfahren zur Beilegung von Arbeits-
konflikten fehlen; zudem werde das Streikrecht vollstandig ausgeschlossen.

Beschwerde vom 07.11.2025 — Nr. 254/2025 — Federazione UIL Scuola— RUA & Associ-
azione Sindacale La Voce dei Giusti / Italien (auf Englisch)

Rechtsvorschriften: Art. 2 RESC (Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen); Art. 3 RESC
(Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen); Art. E RESC (Diskriminierungsverbot)

Schlagworte: Lehrkrafte — Qualifikationsbewertung — befristete Beschaftigung — Ungleich-
behandlung — Diskriminierung — Inklusion

Erlauterungen: Die beschwerdefiihrenden Organisationen riigen eine ungerechtfertigte Un-
gleichbehandlung technischer und praktischer Lehrkrafte mit Zusatzqualifikation. Die minis-
terielle Bewertungsordnung von Mai 2024 flihre zu einer systematischen Benachteiligung bei
der Punktevergabe und beeintrachtige die Chancen auf befristete Anstellungen. Dies stelle
eine Verletzung des Rechts auf Arbeit, auf gerechte Entlohnung sowie des Diskriminierungs-
verbots dar.

Beschwerde vom 28.11.2025 — Nr. 255/2025 — Sindacato Italiano Militari Carabinieri
(SIM-Carabinieri) / Italien (auf Englisch)

Rechtsvorschriften: Art. 4 §§ 1, 5 RESC (Recht auf gerechtes Arbeitsentgelt); Art. 26 RESC
(Recht auf Wirde am Arbeitsplatz); Art. E RESC (Diskriminierungsverbot)

Schlagworte: Militar — internationale Missionen — Zulagen — Arbeitsentgelt — Diskriminierung
— Wilrde am Arbeitsplatz

Erlauterungen: Die SIM-Carabinieri ist die grofite militarische Gewerkschaft Italiens fur die
Carabinieri, einer militérisch organisierten Polizeitruppe. Sie beanstandet eine Verwaltungs-
praxis, wonach die von der EU gewahrte tagliche Pauschalzulage fur Einsatze in internatio-
nalen Missionen (u.a. EULEX Kosovo) gekurzt oder verrechnet wird. Dies betreffe insbeson-
dere die Carabinieri, da die Verrechnung ausschlieRlich bei EULEX-Missionen angewandt
wird, nicht jedoch NATO- oder UN-Missionen. Daruber hinaus wird die Zusatzpauschale bei
Einsatzkraften anderer EU-Staaten auf der gleichen Mission nicht verrechnet. Dies verletze
das Recht der Carabinieri auf gerechtes Arbeitsentgelt, ihr Recht auf Wiirde am Arbeitsplatz
sowie das Diskriminierungsverbot.
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VII. Aktuelle Entwicklungen

im internationalen Arbeits- und Soz ‘-m ht

Zusammengestellt von Leah Mathiesen, Dipl iur, Studentin der Universiteit Leiden und
Hanna Schénlau, LL.M., Rechtsreferendarin am OLG Rostock

1. Européische Union

1.1 Européisches Parlament

Unterstlitzung fiir Deutsche und Belgische Arbeithehmer*innen (s. PM vom 08.10.2025
und PM vom 08.10.2025)

Das Parlament genehmigte 3,1 Mio. € aus dem Europaischen Fonds fur die Anpassung an die
Globalisierung (EGF) fur 915 entlassene Beschaftigte der Goodyear-Standorte Hanau und
Fulda. Die Mittel decken 60% der Kosten fur Wiedereingliederungsmaflinahmen wie Beratung,
Weiterbildung, Existenzgriindungshilfen und Jobsuche. Hintergrund sind WerksschlieRungen
infolge von Nachfragerlickgang, steigenden Kosten und internationalem Wettbewerbsdruck.
Darlber hinaus werden nach der SchlieRung des Chip-Herstellers BelGaN 931.690 € aus dem
EGF fir 417 entlassene Beschaftigte bereitgestellt. Finanziert werden Beratung, berufliche
Orientierung, Qualifizierungsmafnahmen und Unterstutzung bei der Arbeitssuche. Der Fonds
deckt 85% der Kosten und greift riickwirkend. Ursache der Entlassungen waren steigende
Energie-, Material- und Arbeitskosten.

Starkung der Rechte von Frauen und Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben (s.
PM vom 13.11.2025 und PM vom 27.11.2025)

Das Parlament forderte am 27.11.2025 eine ambitionierte EU-Strategie fur die Rechte von
Menschen mit Behinderungen im Zeitraum 2025-2030. Im Fokus stehen eine EU-finanzierte
Gewahrleistung von Beschéaftigung und Qualifizierung, besserer Zugang zu Aus- und Weiter-
bildung sowie eine einheitliche EU-weite Definition von ,Behinderung®. Bei Verstélien gegen
Barrierefreiheitsvorgaben sollen Sanktionen greifen. Besondere Aufmerksamkeit gilt Frauen
mit Behinderungen, die mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind. Dartber hinaus forderte
das Parlament am 13.11.2025 im Rahmen der Strategie der Gleichstellung der Geschlechter
auch konkrete Malnahmen zum Abbau der Beschaftigungs-, Lohn- und Rentenllicke sowie
die konsequente Umsetzung bestehender Richtlinien zu Mindestldhnen, Entgelttransparenz,
Frauen in Fihrungspositionen und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Vereinfachte Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sorgfaltspflichten (s. PM vom
16.12.2025)

Das Parlament beschloss vereinfachte EU-Vorgaben fur Nachhaltigkeitsberichterstattung und
unternehmerische Sorgfaltspflichten im Rahmen der ,Lieferketten-Richtlinie, auch ,CSDD-
Richtlinie“ genannt, sowie der ,CSR-Richtlinie (s. zuletzt HSI-Report 2/2024, S. 57). Berichts-
pflichten gelten kinftig nur fir Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschaftigten und einem Net-
tojahresumsatz von mehr als 450 Mio. €, Sorgfaltspflichten nur fir GrolRkonzerne mit mehr als
5.000 Beschéftigten und mehr als 1,5 Mrd. € Jahresumsatz. Unternehmen mit weniger als
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1.000 Beschaftigten sind gegenuber grolkeren Geschéaftspartnern nur zur Weitergabe der In-
formationen verpflichtet, die den Standards der freiwilligen Berichterstattung entsprechen. Ar-
beits- und Menschenrechte bleiben Teil der Sorgfaltsprifung, die neuen Regeln sollen jedoch
Blrokratie abbauen und Wettbewerbsfahigkeit sichern. Der Beschluss stie3 auf erhebliche
Kritik von Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Menschenrechtsexpert*innen, die in der Ein-
schrankung von Berichtspflichten, des Anwendungsbereichs sowie der Haftungs- und Durch-
setzungsmechanismen eine deutliche Abschwachung des menschenrechtlichen Schutzni-
veaus entlang globaler Lieferketten sehen.

Schutz vor algorithmischem Management am Arbeitsplatz (s. PM vom 17.12.2025)

Zuletzt forderte das Parlament am 17.12.2025 neue EU-Regeln fir den Einsatz algorithmi-
scher Managementsysteme am Arbeitsplatz. Zentrale Elemente der Forderungen sind
menschliche Kontrolle Uber automatisierte Entscheidungen, Transparenzpflichten gegeniber
Beschaftigten sowie ein Verbot rein algorithmischer Entscheidungen tber Einstellung, Entlas-
sung, Vergutung oder Disziplinarmalinahmen. Zudem sollen besonders sensible Arbeitneh-
mer*innendaten (u.a. emotionale Zustande, private Kommunikation, Daten auf3erhalb der Ar-
beitszeit) nicht verarbeitet werden dirfen. Die Kommission hat drei Monate Zeit, auf die Initia-
tive zu reagieren.

1.2 Europédische Kommission

Neue wirtschaftliche Leitlinien fiir mehr Wettbewerbsfahigkeit in der EU (s. PM vom

25.11.2025)

Mit dem Herbstpaket des Europaischen Semesters 2026 legte die EU-Kommission neue wirt-
schafts- und beschaftigungspolitische Prioritaten fest. Im Rahmen des Europaischen Semes-
ters 2026 stimmen die Mitgliedstaaten seit 2011 ihre Haushalts- und Wirtschaftspolitik ab (s.
zuletzt HSI-Report 3/2024, S. 51). Damit sollen etwa solide 6ffentliche Finanzen gewahrleistet,
Haushaltsdefizite vermieden, Aufbau- und Resilienzplane tberwacht und Beschaftigungs- und
Sozialpolitik koordiniert werden. Das Herbstpaket enthalt u.a. die Empfehlungen zur Starkung
des Humankapitals, zur Verbesserung von Grundkompetenzen sowie zum Ausbau der MINT-
Bildung, um Produktivitat und Wettbewerbsfahigkeit zu erhdhen. Zudem enthalt das Paket ei-
nen gemeinsamen Beschaftigungsbericht und eine erste Landeranalyse zur sozialen Konver-
genz. Diese dienen der Bewertung von Arbeitsmarktentwicklungen, Beschaftigungsbedingun-
gen und sozialen Risiken und bilden die Grundlage fur kinftige Reformempfehlungen an die
Mitgliedstaaten.

Vereinbarung zu Telearbeit und Recht auf Nichterreichbarkeit im Bildungssektor (s. PM
vom 02.12.2025)

Das Europaische Gewerkschaftskomitee fur Bildung und Wissenschaft (ETUCE) und die Eu-
ropean Federation of Education Employers (EFEE) haben am 02.12.2025 eine autonome Ver-
einbarung zu Telearbeit und dem Recht auf Nichterreichbarkeit unterzeichnet. Sie betrifft rund
17 Mio. Beschaftigte und setzt gemeinsame Leitlinien fur faire und sichere digitale Arbeitsbe-
dingungen in der Bildung. Zentrale Elemente sind die Freiwilligkeit von Telearbeit, Gleichbe-
handlung, Regelungen zu Arbeitsmitteln, Weiterbildung sowie Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Die Vereinbarung ist Teil der EU-Bemuhungen zur Verbesserung der Arbeitsqualitat
(u.a. Quality Jobs Roadmap) und die Umsetzung wird von den Sozialpartnern eigenstandig in
den Mitgliedstaaten sichergestellt.
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Fahrplan fiir gute und zukunftsfeste Arbeitsplatze: Quality Jobs Roadmap und geplan-
ter Quality Jobs Act (s. PM vom 04.12.2025)

Die Kommission hat am 04.12.2025 die ,Quality Jobs Roadmap* vorgestellt, die einen umfas-
senden Ansatz zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Wettbewerbsfahigkeit verfolgt.
Zentrale Rolle spielen sozialer Dialog und Tarifverhandlungen, insbesondere zur Sicherung
angemessener Léhne und zur Durchsetzung von Arbeitsstandards. Die Roadmap bekraftigt
die Verpflichtung zur Umsetzung der Mindestlohnrichtlinie und zur Starkung der Tarifbindung,
insbesondere in Mitgliedstaaten mit weniger als 80% Tarifabdeckung. Als zentrales Folgein-
strument kuindigte die Kommission einen ,Quality Jobs Act” fir 2026 an. Eine erste Phase der
Sozialpartnerkonsultation lief bis 29.01.2026. Mdgliche Regelungsbereiche umfassen u.a. al-
gorithmisches Management und Kl am Arbeitsplatz, Sicherheit und Gesundheitsschutz (ein-
schliel3lich psychosozialer Risiken), faire Regeln flir Subunternehmerketten, gerechte Trans-
formationen sowie Durchsetzung von Arbeitnehmer*innenrechten.

Offentliche Konsultation zur Initiative zur Kompetenziibertragung (s. PM_vom
05.12.2025)

Im Rahmen des Arbeitsprogramms fur das Jahr 2025 hat die Kommission eine o&ffentliche
Konsultation zur geplanten Initiative fir Kompetenzibertragung (,Skills Portability Initiative®)
gestartet, die Teil der Initiative zum Aufbau einer Union der Kompetenzen (,Union of Skills®)
ist (s. zuletzt HSI-Report 1/2025). Ziel ist es, Qualifikationen und Kompetenzen EU-weit trans-
parenter zu machen und die grenziberschreitende Mobilitat von Fachkraften zu erleichtern.
Geprift werden u.a. die Digitalisierung von Lernnachweisen, modernisierte Anerkennungsver-
fahren flir reglementierte Berufe sowie vereinfachte Anerkennung von Qualifikationen von
Drittstaatsangehorigen. Die Konsultation (Fragebogen und Call for Evidence) lauft bis zum
27.02.2026.

Neuer Schutz vor Asbest am Arbeitsplatz und erweiterte Anerkennung von Berufskrank-
heiten (s. PM vom 18.12.2025)

Die Europaische Kommission hat neue Leitlinien und eine aktualisierte Empfehlung verab-
schiedet, um Arbeitnehmer*innen besser vor Asbest zu schiitzen. Erganzend zur Uberarbeite-
ten Asbest-Richtlinie von 2023, die bis spatestens zum 21.12.2025 in nationales Recht umzu-
setzen war, enthalten die MalRnahmen Vorgaben zur Umsetzung abgesenkter Expositions-
grenzwerte, insbesondere fiur Bau-, Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Zudem
wurde die Empfehlung zu Berufskrankheiten aktualisiert. Die Mitgliedstaaten werden aufgefor-
dert, diese Krankheiten in ihre Entschadigungssysteme aufzunehmen und Pravention, Diag-
nostik sowie Datenerhebung zu verbessern.

Starkung von Kompetenzen durch hochwertige Ausbildungsformate: Higher-Level- und
Erwachsenen-Ausbildungen (s. PM vom 19.11.2025 und 12.12.2025)

Die Europaische Allianz fur Ausbildungsplatze (EAfA) hat neue Materialien zur Férderung mo-
derner Ausbildungsformate verdffentlicht. Am 19.11.2025 stellte die EAfA ein Toolkit fir Er-
wachsenenausbildungen vor. Dieses bietet praxisnahe Leitlinien fur Politik, Bildungstrager,
Unternehmen und o&ffentliche Arbeitsverwaltungen zur Konzeption, Umsetzung und Evaluation
flexibler, inklusiver Ausbildungsangebote flr Erwachsene. Darlber hinaus verdéffentlichte die
EAfA am 12.12.2025 ein Factsheet zu hoherwertigen Ausbildungsplatzen, was deren wach-
sende Bedeutung fur die Bekampfung von Fachkrafteengpassen in hochqualifizierten und wis-
sensintensiven Sektoren aufzeigt.
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1.3 Européischer Rat und Rat der Europédischen Union

Stiarkung Europaischer Betriebsriate in multinationalen Unternehmen (s. PM vom
27.10.2025)

Rat und Europaisches Parlament haben die Uberarbeitung der Richtlinie iiber Européische
Betriebsrate beschlossen, um die grenziberschreitende Arbeitnehmer*innenvertretung in
multinationalen Unternehmen wirksamer zu gestalten. Die Neuregelung prazisiert den Begriff
landertbergreifender Angelegenheiten, starkt die Informations- und Anhorungsrechte der
Betriebsrate und schrankt die Moéglichkeit ein, Informationen als vertraulich einzustufen. Zu-
dem werden der Rechtsschutz sowie die Finanzierung von Rechtsvertretung und Gerichts-
verfahren fur Betriebsrate verbessert. Die Mitgliedstaaten missen die Richtlinie innerhalb
von zwei Jahren umsetzen und spatestens drei Jahre nach Inkrafttreten anwenden (s. auch
Ausgabe Nr. 4 / 2025 EBR-News).

Schutz vor gefahrlichen Stoffen am Arbeitsplatz — Aktualisierung der KMR-Richtlinie
(s. PM vom 01.12.2025)

Der Rat hat seinen Standpunkt zur sechsten Uberarbeitung der Richtlinie Gber Karzinogene,
Mutagene und reproduktionstoxische Stoffe angenommen (s. zuletzt HSI-Report 3/2025).
Die Vorschriften werden an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst
und sollen arbeitsbedingte Erkrankungen wirksamer verhindern. Vorgesehen sind neue Ex-
positionsgrenzwerte fir Kobalt und seine anorganischen Verbindungen, polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe, 1,4-Dioxan sowie, auf Initiative des Rates, Isopren. Zudem
wird Schweildrauch in die Liste der besonders gefahrlichen Stoffe aufgenommen und die Be-
griffsbestimmungen der Richtlinie werden aktualisiert.

Erweiterung des Europaischen Fonds fur die Anpassung an die Globalisierung (s. PM
vom 01.12.2025)

Der Rat hat seinen Standpunkt zu einer Uberarbeitung der EGF-Verordnung festgelegt. Damit
soll der Fonds bis Ende 2027 auch auf Arbeitnehmer*innen ausgeweitet werden, die von ei-
nem unmittelbar bevorstehenden Arbeitsplatzverlust bedroht sind. Kiinftig kénnten damit pra-
ventive Unterstitzungsmalinahmen wie Qualifizierung, Berufsberatung und Unterstitzung bei
der Arbeitssuche bereits vor einer Entlassung finanziert werden. Ziel ist es, Entlassungen ab-
zufedern und berufliche Ubergange friihzeitig zu erleichtern. Der Standpunkt des Rats sieht
Schutzvorkehrungen wie ex-ante-Prifungen der Unternehmen sowie eine jahrliche Ober-
grenze von 4 Mio. € pro Unternehmen vor. Nach Festlegung des Standpunkts des Europai-
schen Parlaments sollen die Verhandlungen Uber den endgultigen Rechtsakt beginnen

1.4 Europdische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (EU-
ROFOUND)

In den vergangenen Monaten publizierte die Stiftung verschiedene Berichte und Beitrage
uber

- Wege zur Entgeltgleichheit

- Tarifverhandlungen jenseits des Entgelts in Niedriglohnbranchen

- Kirise der EU-Automobilindustrie und Wettbewerbsfahigkeit

- Bauwirtschaft im doppelten Wandel

- Arbeits- und Beschéftigungsentwicklung in der EU und Norwegen 2024
- Umsetzung und Wirkung der Entgelttransparenz
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- Entwicklungen im Restrukturierungsrecht 2023-2025

- Arbeitsmigration in Europa: Aktuelle nationale Entwicklungen
- Entgelttransparenz in der EU: Erfahrungen und Lehren

- Digitalisierung von KMU in der EU

- Arbeits- und Ruhezeiten in Europa

- Debatte um die Vier-Tage-Woche in Europa

- Niedrigléhne im Sozialwesen im letzten Jahrzehnt

1.5 Européische Arbeitsbehérde (ELA)
Neuer Leitfaden zur Bekampfung von Arbeitsausbeutung (s. PM vom 10.10.2025)

Die EU-Grundrechteagentur (FRA) und die ELA verdffentlichten im Oktober 2025 einen ge-
meinsamen Praxisleitfaden flr Arbeitsinspektor*innen um Arbeitsausbeutung besser zu erken-
nen und zu bekdmpfen sowie betroffene Beschaftigte bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu
unterstitzen. Der Leitfaden enthalt u.a. Erlauterungen zu Formen der Ausbeutung, Hinweise
zu Rechten mobiler und Drittstaatsangehériger Arbeitnehmer*innen, Gesprachsleitfaden so-
wie Indikatoren zur Identifikation potenzieller Ausbeutungsfalle.

Grenziiberschreitende Kontrollen im StraBenverkehr (s. PM vom 28.10.2025)

Am 17.10.2025 fuhrten deutsche, niederlandische und belgische Behdrden mit Unterstitzung
der ELA umfangreiche gemeinsame Kontrollen im Grenzraum Maas-Rhein durch. Rund 400
Einsatzkrafte Uberpriften knapp 2.000 Fahrzeuge und Uber 1.500 Personen. Dabei wurden
953 mutmalliche VerstolRe festgestellt, insbesondere gegen Lenk- und Ruhezeiten. Zudem
deckten die Behorden Falle von Lohndumping, Sozialversicherungsbetrug sowie weitere Straf-
taten auf, darunter Drogen- und Verkehrsdelikte. Insgesamt wurden 31 Strafanzeigen erstattet
und drei Personen festgenommen.

GroRangelegte Aktion gegen Arbeitsausbeutung (s. PM vom 06.11.2025)

Im Oktober 2025 fanden unter Koordinierung der ELA acht Inspektionen im Baugewerbe in
acht Mitgliedstaaten statt. Insgesamt beteiligten sich Behérden aus 14 EU-Staaten. Auf 13
Baustellen wurden 96 Unternehmen kontrolliert und 792 Beschéftigte befragt. Der Fokus lag
auf Entsendung, Subunternehmerketten, Scheinselbststandigkeit sowie der Bekdmpfung von
Schwarzarbeit und illegaler Beschaftigung.

Abschluss des EU-weiten Schulungsprogramms zu Sozialvorschriften im StraBenver-
kehr (s. PM vom 22.12.2025)

Mit Ende 2025 schloss die ELA den zweiten EU-weiten Schulungszyklus zu Sozialvorschriften
im StraRenverkehr ab. Rund 1.200 Kontrollbeamt*innen sowie tber 330 Vertreter*innen von
Unternehmen, Fahrer*innen und Sozialpartnern aus allen EU- und EWR-Staaten nahmen teil.
Im Fokus standen u.a. Lenk- und Ruhezeiten, Entsendung von Fahrer*innen, digitale Kontroll-
methoden und neue Regelungen des Mobilitdtspakets |I.
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2. Europarat

2.1 Européischer Gerichtshof fiir Menschenrechte

Der Gerichtshof stellte anlasslich des 75. Jahrestags der Europdischen Menschenrechts-
konvention erstmals die amtliche Ausgabe der ,Travaux préparatoires®, die offizielle Aufzeich-
nung der Verhandlungsgeschichte des Vertragsabschlusses, vollstandig digital und kostenlos
zur Verfugung (s. PM vom 19.12.2025).

Zudem wahlten die Richter*innen des Gerichtshofs Marialena Tsirli (Griechenland) erneut zur
Kanzlerin sowie Abel Campos (Portugal) erneut zum stellvertretenden Kanzler des Gerichts-
hofs (s. PM vom 13.10.2025). Beide traten am 1. 12.2025 eine zweite funfjahrige Amtszeit an.

2.2 Ministerkomitee

In seiner 1546. Sitzung nahm der Ministerausschuss des Europarates eine Empfehlung an,
mit der die Europaische Sozialcharta starker in die Hochschulbildung sowie in die berufli-
che Aus- und Fortbildung eingebunden werden soll. Im Fokus stehen insbesondere Justiz,
offentliche Verwaltung, Arbeitsinspektionen, Sozialpartner und Einrichtungen des Arbeits- und
Sozialschutzes.

2.3 Parlamentarische Versammlung

Auf einer Konferenz in Warschau diskutierten Parlamentarier*innen, Expert*innen und Regie-
rungsvertreter*innen die Rolle von KI. Im Mittelpunkt standen hybride Bedrohungen, der Ein-
satz von Kl in Parlamenten sowie das Rahmenibereinkommen des Europarates zu Kl, Men-
schenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. (s. PM vom 16.10.2025). Dartiber hinaus
forderten Vertreter*innen des Europarates bei einer Konferenz im britischen Unterhaus am 15.
und 16.12.2025 eine starkere parlamentarische Verantwortung fir die Entwicklung, Regulie-
rung und Kontrolle von KI, warnten vor den Risiken und betonten die Notwendigkeit, KI kon-
sequent an Menschenrechten und demokratischen Werten auszurichten (s. PM vom
15.12.2025).

Im Austausch mit dem Regionaldirektor der Internationalen Organisation fur Migration (IOM)
hob der Migrationsausschuss der Parlamentarischen Versammlung die positiven wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Beitrage regularer Migration hervor und betonte deren Be-
deutung fir die Bewaltigung von Fachkraftemangel und demografischem Wandel. Der IOM-
Vertreter rief die Mitgliedstaaten dazu auf, sichere und regulare Migrationswege auszubauen,
Migrant*innenrechte zu schitzen und die Integration gezielt zu férdern (s. PM vom
01.10.2025). Diese Themen wurden in einer Round-Table-Diskussion in London weiter vertieft,
die der Umsetzung der Resolution 2586 (2025) der Parlamentarischen Versammlung zu Mig-
ration als strategischer Antwort auf die demografische Alterung diente. (s. PM vom
23.10.2025).

2.4 Europdische Sozialcharta (ESC)

Das 15. Treffen der Plattform Europarat-FRA-ENNHRI-EQUINET fand am 03.10.2025 in E-
dinburgh statt und konzentrierte sich auf die Wahrnehmung sozio6konomischer Rechte in
landlichen und abgelegenen Gebieten Europas. Diskutiert wurden besondere Herausfor-
derungen beim Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Verkehr, Beschaftigung und di-
gitaler Anbindung (s. PM vom 03.10.2025).
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https://brill.com/display/serial/CETR
https://www.echr.coe.int/w/the-official-edition-of-the-preparatory-work-is-now-available-in-digital-format?page_number_7e02cf62-dd04-91fb-ee08-71428581b030=12
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press
https://www.coe.int/en/web/cm/-/meeting-of-the-ministers-deputies-on-10-december-2025
https://search.coe.int/cm/eng#{%22CoEIdentifier%22:[%22091259488029b0ac%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}
https://pace.coe.int/en/news/10066/warsaw-conference-focuses-on-ensuring-ethical-ai-is-placed-at-the-service-of-society
https://pace.coe.int/en/news/10147/london-conference-urges-a-stronger-role-for-europe-s-parliaments-in-shaping-ai
https://pace.coe.int/en/news/10147/london-conference-urges-a-stronger-role-for-europe-s-parliaments-in-shaping-ai
https://pace.coe.int/en/news/10034/top-un-migration-official-underlines-the-benefits-migrants-bring-to-europe-s-economies-and-societies
https://pace.coe.int/en/news/10034/top-un-migration-official-underlines-the-benefits-migrants-bring-to-europe-s-economies-and-societies
https://pace.coe.int/pdf/ed3d5ac4615cec7579db27484f035748c1b217e9fc8c78c28c8df77cbc0cead7/res.%202586.pdf
https://pace.coe.int/en/news/10074/round-table-highlights-migration-as-strategic-response-to-ageing-societies
https://pace.coe.int/en/news/10074/round-table-highlights-migration-as-strategic-response-to-ageing-societies
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/coe-fra-ennhri-equinet-about
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/socio-economic-rights-in-rural-europe-discussed-at-15th-coe-fra-ennhri-equinet-platform-meeting

Die Arbeitsgruppe des Regierungsausschusses der Europaischen Sozialcharta setzte am
09.10.2025 in Stral3burg ihre Diskussionen zur laufenden Reform des Charta-Systems fort. Im
Fokus standen die Vorbereitungen der Hochrangigen Konferenz in Chisindu im Marz 2026
sowie die FolgemaRnahmen zur ECSR-Uberpriifung der Ad-hoc-Berichte zur Lebenserhal-
tungskostenkrise (s. PM vom 09.10.2025).

Die Berichtsgruppe des Ministerkomitees fir soziale und gesundheitliche Fragen (GR-SOC)
fuhrte am 09.10.2025 in Stral3burg einen Meinungsaustausch mit zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und Sozialpartnern durch. Bei dem Treffen wurde die Zukunft der Europaischen
Sozialcharta und aktuelle soziale Herausforderungen wie Ungleichheit, Lebenshaltungskosten
sowie technologischer und &kologischer Wandel diskutiert (s. PM vom 24.10.2025). Am
05.12.2025 fand in der franzdsischen Nationalversammlung in Paris eine hochrangige parla-
mentarische Konferenz zur Starkung der Umsetzung der Europaischen Sozialcharta statt,
organisiert von der Parlamentarischen Versammlung in Zusammenarbeit mit der Abteilung fur
Soziale Rechte des Europarates. ECSR-Prasidentin Aoife Nolan stellte die ECSR-Uberprii-
fung der Ad-hoc-Berichte zu sozialen Rechten wahrend der Lebenserhaltungskostenkrise vor
und betonte, wie die Charta Regierungen bei der Bewaltigung der anhaltenden Krise unter-
stltzen kann (s. PM vom 05.12.2025).

—> zuriick zur Ubersicht

3. Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

3.1 Berichte und Analysen

Die ILO veroffentlichte verschiedene Berichte und Analysen zu den Themen:

Auswirkungen von Arbeitsrecht (Arbeitspapier),

Berufliche Segregation und der Wertschatzung von Frauenarbeit (Arbeitspapier),
Kiinstliche Intelligenz im Personalmanagement (Arbeitspapier),

Sozialer Dialog und die Gestaltung der Industriepolitik des 21. Jahrhunderts (Ar-
beitspapier),

Aufbau rechtsbasierter Arbeitslosenschutzsysteme (Kurzbericht),

Beschaftigung in der Kreislaufwirtschaft (Bericht),

Neue Guidelines flir menschenwirdige Arbeit im Recycling (Bericht),

Globale und regionale Einblicke flir Arbeitgeber- und Unternehmensmitgliedsorgani-
sationen (Bericht),

Bekampfung von Zwangsarbeit (Handbuch),

Forderungen der Gewerkschaften nach erneuertem Sozialvertrag (Bericht),
Sorgearbeit als Wettbewerbsfaktor (Bericht),

Neue Indikatoren zur Starkung der Arbeitsverwaltung (Bericht),

Gleichstellung der Geschlechter in Lieferketten (Kurzbericht).

O O O O

o O O O

0 O O O O

3.2 Alilgemeines

Mitte Oktober 2025 forderte die ILO auf europaischer Ebene verstarkte Malinahmen fir faire
Anwerbung von Migrant*innen. Auf einem von der Europaischen Kommission organisierten
Treffen der Arbeitsmigrationsplattform betonte sie, dass ausbeuterische Rekrutierungsprakti-
ken weiterhin weit verbreitet seien und ein zentrales Risiko fur Arbeitsrechte darstellen. Zudem
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https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/the-working-group-of-the-governmental-committee-advances-discussions-on-the-implementation-of-the-european-social-charter-ahead-of-high-level-conference
https://www.coe.int/en/web/cm/gr-soc
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/exchange-of-views-between-the-gr-soc-and-civil-society-organisations-on-social-rights
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/the-european-social-charter-at-the-national-assembly-of-france
https://www.ilo.org/publications/impact-labour-laws-labour-share-national-income-productivity-unemployment
https://www.ilo.org/publications/revisiting-occupational-segregation-and-valuation-women’s-work
https://www.ilo.org/publications/ai-human-resource-management-limits-empiricism
https://www.ilo.org/publications/return-visible-hand-social-dialogue-and-making-21st-century-industrial
https://www.ilo.org/publications/return-visible-hand-social-dialogue-and-making-21st-century-industrial
https://www.ilo.org/publications/building-rights-based-unemployment-protection-schemes-guidance-ilo-social
https://www.ilo.org/publications/employment-circular-economy-leveraging-circularity-create-decent-work
https://www.ilo.org/resource/news/new-ilo-guidelines-chart-path-decent-work-throughout-recycling-chains
https://www.ilo.org/resource/other/leading-environmental-social-and-governance-agenda-global-and-regional
https://www.ilo.org/resource/other/leading-environmental-social-and-governance-agenda-global-and-regional
https://www.ilo.org/publications/combating-forced-labour-handbook-employers-and-business-1
https://www.ilo.org/resource/news/trade-unions-urge-renewed-social-contract-anchored-decent-work-and-social
https://www.ilo.org/resource/news/care-compete-new-ilo-report-shows-business-case-care-policies-employees
https://www.ilo.org/resource/news/international-labour-organization-introduces-new-indicators-strengthen
https://www.ilo.org/publications/gender-equality-supply-chains-how-ilo-interventions-foster-gender-equality

verwies sie auf ihre Initiative flr faire Einstellungspraktiken (,Fair Recruitment Initiative"; s. PM
vom 15.10.2025).

Im Kontext des Internationalen Jahres der Genossenschaften unterstrich die ILO Ende Okto-
ber die Rolle der Sozial- und Solidarwirtschaft fir eine menschenzentrierte Messung von
Fortschritt jenseits des BIP. Im Oktober in Genf sowie in der Plenarsitzung des Europai-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss im Dezember in Brissel betonte die ILO, dass ge-
nossenschaftliche Modelle Gleichheit, Nachhaltigkeit und Teilhabe férdern. Sie sollen daher
starker in internationale Indikatorensysteme einbezogen werden sollten (s. PM vom
24.10.2025 und 03.12.2025).

Am 24.10.2025 stellte die ILO neue dynamische Landerprofile auf ILOSTAT vor, die aktuelle
Arbeitsmarktindikatoren zu menschenwdurdiger Arbeit in interaktiver Form zuganglich machen.
(s. PM vom 24.10.2025; Deutschland).

Anfang November 2025 begrufite die ILO die Politische Erklarung von Doha, in der sich die
Staaten u. a. zu universellem Sozialschutz und menschenwiirdiger Arbeit bekannten. Die
globale Koalition fur soziale Gerechtigkeit unter Fihrung der ILO wurde als zentrales Umset-
zungsinstrument anerkannt (s. PM vom 06.11.2025 und 10.11.2025; s. zuletzt HSI-Report
3/2024, S. 54). Zudem stelle die ILO am 20.11.2025 das digitale System flr die Arbeitsauf-
sichtsbehoérden und die Zukunft der Technologie (,Labour Inspectorates and the Future of
Technology*) vor, die Uberwachung von Lieferketten und somit die Durchsetzung arbeitsrecht-
licher Standards unterstiitzt. (s. PM vom 20.11.2025).

Auf der UN-Klimakonferenz COP30 hob die ILO im Rahmen des gemeinsam mit der EU or-
ganisierten ,Just Transition Pavilion“ die Bedeutung von sozialem Dialog zu Arbeitsrechten,
Qualifizierung und sozialem Schutz im Kontext der Klimapolitik hervor (s. PM vom 21.11.2025).
Am 10.12.2025 bekraftigten ILO-Expert*innen und UN-Menschenrechtsgremien gemeinsam,
dass Arbeitsrechte ein integraler Bestandteil der Menschenrechte sind.

Zum Internationalen Tag der universellen Gesundheitsversorgung betonte die ILO zudem
Fortschritte beim sozialen Gesundheitsschutz, insbesondere fiir informell Beschaftigte (s. PM
vom 10.12.2025 und 12.12.2025). Ebenfalls Mitte Dezember brachte die ILO internationale
Finanzinstitutionen zusammen, um Beschaftigungsqualitat systematischer zu messen (s. PM
vom 15.12.2025).

Des Weiteren veroffentlichte die ILO am 17.12.2025 die Kl-gestutzte Plattform ,RegulLens®,
die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbanden hilft, neue arbeits- und sozialrechtliche Regelun-
gen schneller zu analysieren (s. PM vom 17.12.2025). Zudem erweiterte sie Anfang November
ihren Policy Tracker zu Gesetzesinitiativen zur digitaler Plattformarbeit um Kollektivvereinba-
rungen zur Plattformarbeit, um die internationale Vergleichbarkeit zu starken (s. PM vom
07.11.2025; s. zuletzt HSI-Report 3/2025).

—> zurlick zur Ubersicht

4. Vereinte Nationen

Am 12.11.2025 wahlten die Generalversammlung und der Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen Phoebe Okowa (Kenia) mit sofortiger Wirkung zur Richterin am Internationalen Ge-
richtshofs (IGH). Sie folgt auf Richter Abdulgawi A. Yusuf, der sein Amt zum 30.09.2025 nie-
dergelegt hatte, und wird dieses bis zum regularen Ende seiner Amtszeit am 05.02.2027 aus-
Uben (s. PM vom 12.11.2025).
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https://www.ilo.org/resource/news/ilo-calls-stronger-action-fair-recruitment-migrant-workers-europe
https://www.ilo.org/iyc2025
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-highlights-role-social-and-solidarity-economy-advancing-more-human
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-highlights-role-industrial-cooperatives-driving-innovation-and-job
https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-launches-dynamic-country-profiles-offering-real-time-data-and-insights
https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/deu/
https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n25/259/32/pdf/n2525932.pdf
https://social-justice-coalition.ilo.org/
https://www.ilo.org/resource/news/global-coalition-social-justice-recognized-key-platform-advance-doha
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-welcomes-renewed-global-commitment-social-development-and-cooperation
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008983
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008983
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-launches-digital-tool-support-labour-inspections-across-supply-chains
https://www.ilo.org/resource/news/just-transition-pavilion-un-climate-conference-becomes-hub-social-dialogue
https://www.ilo.org/resource/news/labour-rights-protection-essential-advancing-human-rights-–-ilo-and-un
https://www.ilo.org/resource/news/labour-rights-protection-essential-advancing-human-rights-–-ilo-and-un
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-highlights-2025-progress-social-health-protection
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-and-ifis-work-toward-more-coherent-approaches-measuring-job-quality
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-and-ifis-work-toward-more-coherent-approaches-measuring-job-quality
https://www.ilo.org/resource/news/regulens-ai-powered-policy-analysis-and-advocacy-strategies-60-seconds
https://digitallabour.ilo.org/
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-expands-digital-labour-platform-policy-tracker-include-collective
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-expands-digital-labour-platform-policy-tracker-include-collective
https://www.hugo-sinzheimer-institut.de/fpdf/HBS-009270/p_hsi_report_3_2025.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/press-releases/0/000-20251112-pre-01-00-en.pdf

Zuvor hatten vom 06. bis 08.10.2025 die miindlichen Verhandlungen im Gutachtenverfah-
ren zum Streikrecht nach dem ILO-Ubereinkommen Nr. 87 (Ubereinkommen Uber die Verei-
nigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts) stattgefunden. Insgesamt gaben 18
Staaten sowie funf internationale Organisationen mindliche Stellungnahmen ab. Der IGH hat
nun mit seinen Beratungen begonnen. Der Termin fir die Verklindung des Gutachtens wird zu
einem spateren Zeitpunkt bekannt gegeben (s. PM vom 08.10.2025). Am 13.11.2023 ersuchte
der Generaldirekter der ILO mit der Resolution des Verwaltungsrates vom 10.11.2023 den
IGH, ein Gutachten zu der Frage, ob das Streikrecht der Arbeitnehmer*innen und ihrer Orga-
nisationen durch das ILO-Ubereinkommen Nr. 87 geschiitzt ist. Bis zum Beginn der mindli-
chen Verhandlungen hatten 15 Staaten schriftliche Stellungnahmen eingereicht (s. IGH-Web-
site; Stellungnahme Deutschland; Stellungnahme Schweiz; s. PM vom 01.10.2024).

e
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https://www.gesetze-im-internet.de/iao_bk_87/IAOÜbk_87.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20251008-pre-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20231110-req-01-00-en.pdf
https://www.ilo.org/resource/record-decisions/gb/349bis/decision-concerning-action-be-taken-request-workers-group-and-36
https://www.icj-cij.org/case/191
https://www.icj-cij.org/case/191
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20240506-wri-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20240902-wri-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20241001-pre-01-00-en.pdf
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